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enische 

Freiburg 
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der jüngs-

ten Aus-
gabe der 

InZeitung. 

Meilenstein für Dietenbach: Gemeinderat schafft Baurecht für den neuen Stadtteil
Rund sieben Jahre nach Planungsbeginn ist die größte Erweiterung in Freiburgs Stadtgeschichte einen entscheidenden Schritt 
weiter. Fast einstimmig hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für den ersten Bauabschnitt beschlossen. Er umfasst Flächen für 
über 1600 Wohnungen und bietet 3500 Menschen die Perspektive, in wenigen Jahren bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auf Seite 3 
lesen Sie, was der Gemeinderat am vorvergangenen Dienstag beschlossen hat. Auf vier weiteren Sonderseiten illustrieren wir, was 
im ersten Bauabschnitt des neuen Stadtteils geplant ist. 

Langmattenwald 
wird gesperrt

Die Stadt sperrt per Allge-
meinverfügung ab Samstag, 
7. Dezember, einen Teil des 
Langmattenwalds an der Mun-
denhofer Straße. Der Grund 
sind anstehende Baumfällun-
gen für die Erschließung des 
neuen Stadtteils Dietenbach. 
Unter anderem werden hier 
Leitungen verlegt, Baustraßen 
errichtet und die Trasse für die 
Stadtbahn angelegt, die vom 
Rieselfeld in das Gebiet ver-
längert wird.

Es gilt ein Betretungsver-
bot für Personen, die sich dort 
unbefugt aufhalten. Ausge-
nommen ist der Heuweg zum 
Waldkindergarten. Die Sper-
rung und das Betretungs- und 
Aufenthaltsverbot sind auf den 
Zeitraum bis 4.  Februar 2025 
beschränkt.  

  Die Allgemeinverfügung ist 
unter www.freiburg.de/bekannt-
machungen nachzulesen.

„Eine einmalige 
Chance“

Bewerbung um Frauen-Fußball-EM 2029

Nachdem die Fußball-
Europameisterschaft 

im Sommer ganz Fußball-
Deutschland begeistert hat, 
bewirbt sich der Deutsche 
Fußball-Bund (DFB) für die 
UEFA Women’s Euro 2029 
(WEURO 2029) – und Frei-
burg als Austragungsort.

Unter dem Motto „Mein 
Herz schlägt hier: Für unseren 
Fußball, für unser Stadion, für 
unsere Stadt“ will Freiburg Teil 
der WEURO werden. Deshalb 
hat die Stadt vorige Woche 
beim DFB offiziell ihre Teil-
nahmeerklärung abgegeben. 
Die Bewerbung steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Gemeinde-
rat am kommenden Dienstag, 
10. Dezember, zustimmt.

Für Oberbürgermeister 
Martin Horn ist Freiburg mit 
seinem modernen Stadion der 
perfekte Austragungsort für 
die WEURO 2029: „Das ist 
eine einmalige Chance für un-
sere Stadt und den Frauen- und 
Mädchenfußball in der Region. 
Frauenfußball hat bei uns seit 
vielen Jahren einen starken 
Stand. Unsere Bewerbung ist 
auch ein wichtiges Zeichen für 
Gleichberechtigung im Spit-
zensport.“

Der DFB möchte nach dem 
erfolgreichen Männerturnier 
auch die EM der Frauen in 
Deutschland austragen. Die 
WEURO mit 16 Teams findet 
im Juni und Juli 2029 statt. Der 
DFB benennt gegenüber der 
UEFA mindestens acht geeig-

nete Spielorte mit Stadien un-
terschiedlicher Kapazität.

Die Stadt muss die abschlie-
ßenden Bewerbungsunterlagen 
bis zum 22. Januar beim DFB 
einreichen. Die UEFA gibt 
voraussichtlich im Dezember 
2025 bekannt, welches Land 
den Zuschlag erhält. Die finale 
Entscheidung des DFB-Präsi-
diums, wo in Deutschland im 
Falle eines Zuschlags gespielt 
werden soll, fällt vermutlich 
im Juni 2026. 

Finanz- und Sportbürger-
meister Stefan Breiter un-
terstreicht: „Wir haben beim 
Spiel unserer Männer-Natio-
nalmannschaft am 16. Novem-
ber gezeigt, dass die Sportstadt 
Freiburg ein ausgezeichneter 
Gastgeber ist. Als Sportbür-
germeister würde es mich na-
türlich ganz besonders freuen, 
wenn wir die Frauen-Fußball-
EM nach Deutschland holen 
und Austragungsort sein dür-
fen. Wir unterstützen den DFB 
so gut wir können.“

Der SC Freiburg mit seinen 
professionellen Strukturen und 
als Stadionbetreiber unterstützt 
den Bewerbungsprozess. „Der 
Frauen- und Mädchenfußball 
beim Sport-Club spielt schon 
seit Jahrzehnten eine große 
Rolle. Ein solches Turnier wäre 
ein großartiges Event für un-
seren Verein und für viele fuß-
ballbegeisterte Mädchen und 
Jungen aus der Region“, sagt 
Birgit Bauer-Schick, Bereichs-
leiterin Frauen- und Mädchen-
fußball beim SC Freiburg. 

Sozial. Ökologisch. Nachhaltig.

Freiburgs neuer Stadtteil

Dietenbach 
nimmt Gestalt an

Gemeinderat entscheidet über Mietspiegel 
Anstieg der Nettokaltmieten um durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr über vier Jahre hinweg

Die Datenerhebung 
und Auswertung für 

den neuen qualifizierten 
Mietspiegel 2025/2026 ist 
abgeschlossen. Die durch-
schnittliche Nettokaltmiete 
liegt bei 10,81 Euro pro 
Quadratmeter – seit der Er-
hebung im Jahr 2020 ist sie 
um 10,4 Prozent gestiegen.

Alle vier Jahre muss der 
Mietspiegel neu erhoben wer-
den, anhand einer repräsenta-
tiven Umfrage wird dann die 
durchschnittliche Nettokalt-
miete ermittelt. Für die Neu-
erstellung wurden insgesamt 
3087 Mietverhältnisse unter-
sucht: 1339 von Mieterhaus-
halten und 1748 von Vermiete-
rinnen und Vermietern.

Die neu ermittelte durch-
schnittliche monatliche Net-

tokaltmiete – unabhängig 
von Wohnfläche, Baujahr 
und sonstigen Wohnwert-
merkmalen – liegt jetzt bei 
10,81  Euro pro Quadratmeter. 
Im Mietspiegel 2021/2022 lag 
sie bei 9,79  Euro, bei dessen 
Fortschreibung 2023/24 bei 
10,01 Euro pro Quadratmeter.

Das entspricht einem An-
stieg in vier Jahren um insge-
samt 10,4 Prozent oder einer 
durchschnittlichen Steigerung 
von rund 2,5 Prozent pro Jahr 
seit 2020. Diese Steigerung ist 
weniger stark als im Zeitraum 
zwischen 2016 und 2020: Da-
mals stiegen die Mieten um 
durchschnittlich 4,7  Prozent 
pro Jahr.

Der neue Mietspiegel wur-
de nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsätzen vom 
EMA-Institut in Regensburg 

erstellt. Eine Arbeitsgruppe, in 
der Mieter- und Vermieterver-
bände stimmberechtigt vertre-
ten waren, hat den Prozess be-
gleitet. Justiz und Verwaltung 
haben beratend an den Sitzun-
gen teilgenommen.

Wie so oft: Lage entscheidet
Die genannten Beträge tref-

fen zunächst nur eine statisti-
sche und generalisierende Aus-
sage über die durchschnittliche 
monatliche Nettokaltmiete 
aller Wohnungen. Sie geben 
keine Auskunft über die zu-
lässige Miete in der konkreten 
Wohnung oder über die zu-
lässige Mieterhöhung im Ein-
zelfall. Die exakte Miete für 
eine konkrete Wohnung hängt 
maßgeblich von den indivi-
duellen Wohnwertmerkmalen 
wie Lage, Beschaffenheit und 

Ausstattung der Wohnung ab – 
und kann damit auch geringer 
ausfallen.

Im Mietspiegel 2025/2026 
werden 28 relevante Wohnwert-
merkmale ausgewiesen. Im 
Vergleich zum vorigen Miet-
spiegel gibt es einige Neuerun-
gen: Die Basismiete je Wohn-
fläche wird in unmittelbarem 
Zusammenhang zur jeweiligen 
Baualtersklasse ausgewiesen, 
was eine verbesserte Differen-
zierung ermöglicht. Und die 
Wohnlageklassen werden erst-
mals auf Basis von Geodaten 
adressgenau abgeleitet.

Die Arbeitsgruppe schlägt 
dem Gemeinderat vor, den 
Mietspiegel in seiner Sitzung 
am 10. Dezember anzuerken-
nen. Maßgeblich für sie ist die 
Funktion des Mietspiegels, die 
ortsübliche Vergleichsmiete zu 

ermitteln. Zum Beispiel hilft 
er dabei, die Fragen zu klären, 
wie hoch eine Mieterhöhung 
ausfallen darf und wie viel 
Miete für eine Wohnung ver-
langt werden kann.

„Der Freiburger Mietspiegel 
bietet in der vorliegenden Aus-
gestaltung die bestmögliche 
Transparenz und Rechtssicher-
heit. Zudem ist er ein wichtiger 
Indikator für die Entwicklung 
und politische Ausrichtung 
des Wohnungsmarktes in Frei-
burg und bestärkt die großen 
Bemühungen der Stadtverwal-
tung für den sozialen Mietwoh-
nungsbau“, so Bürgermeister 
Martin Haag. 

Ohne einen Mietspiegel 
müsste der Nachweis der orts-
üblichen Vergleichsmiete durch 
Gutachten oder Vergleichswoh-
nungen geführt werden.  
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Querformat

Aus Kriegsgegnern 
wurden Freunde

Gemeinsam mit Michèle Lutz, der Bürger
meisterin von Mulhouse, hat Oberbürger
meister Martin Horn am vorvergangenen 
Wochenende der Befreiung der Stadt von der 
deutschen Besatzung vor 80 Jahren gedacht. 
Dabei erinnerte er an die vielen Opfer welt
weit. Alleine in Frankreich wird die Zahl der 
Toten auf 360.000 geschätzt, darunter Soldaten 
ebenso wie Menschen aus der Zivilbevölkerung. 
„Diese schrecklichen Geschehnisse sollen uns 
als Mahnung dienen“, betonte Horn, „dass 
wir Krisen und Konflikte nicht gewaltsam 
lösen dürfen.“ Glücklicherweise seien aus den 
ehemaligen Kriegsgegnern Deutschland und 
Frankreich nicht nur „gute Nachbarn, sondern 
wirkliche Freunde“ geworden. Heute verbinde 
die beiden Städte viel – kulturelle Projekte wie 
der Bibliobus ebenso wie Schüleraustausche 
oder gemeinsame Gemeinderatssitzungen. Klar 
sei aber auch: „Wir dürfen nicht nachlassen. 
Wir müssen diese Kooperation und Freund
schaft immer wieder an die nächste Generation 
weitergeben.“ Dabei sei die Europäische Union 
wichtiger denn je. „Sie ist das größte Friedens
projekt, das dieser Kontinent je hervorgebracht 
hat.“ (Foto: Catherine Kohler)

Haag feiert runden 
Geburtstag im Rat

Ausgerechnet sein 60. Ge-
burtstag war für Baubürger-
meister Martin Haag ein Tag 
voller Sitzungen und wich-
tiger Entscheidungen. Nach 
der Dezernentenkonferenz am 
Morgen, die als Geschenk im-
merhin mit 
Schwarzwäl-
der Kirsch-
torte ver-
süßt wurde, 
wartete am 
Nachmittag 
eine Mara-
t h o n - G e -
meinderats-
sitzung. OB 
Horn lobte den Kollegen, der 
„sachlich und ausdauernd viel 
für die Stadt bewegt“ habe. Der 
Jubilar wiederum wähnte sich 
augenzwinkernd fast im fal-
schen Film: „Redet der schon 
von meinem Ruhestand?“ Von 
Amtsmüdigkeit war jedenfalls 
nichts zu spüren: „Sie müssen 
mich noch ein paar Jahre ertra-
gen.“ Dem Applaus nach zu ur-
teilen, scheint das im Rat aber 
niemanden zu schrecken.

Nachdenken über 
eine Gartenschau

Einstimmig haben die Rats-
mitglieder einen Antrag der 
SPD-Fraktion befürwortet, im 
Gemeinderat über eine Bewer-
bung der Stadt Freiburg für 
eine Landes- oder Bundesgar-
tenschau ab 2037 nachzuden-
ken. Die Fraktion verspricht 
sich von einer städtischen Teil-
nahme Impulse für eine nach-
haltige Stadtentwicklung und 
verweist auf das Vermächtnis 
der Freiburger Landesgarten-
schau 1986, aus der sowohl der 
Seepark als auch die Ökosta-
tion hervorgegangen sind. Bis 
zur Jahresmitte 2025 sammelt 
die Verwaltung nun Entschei-
dungsgrundlagen für eine Dis-
kussion.

Weniger Fachleute 
in Ausschüssen

Um die Effizienz in den 
Fachausschüssen zu steigern, 
hat sich der Gemeinderat in 
einer intensiven Diskussion 
mit der Rolle und Anzahl der 
Sachkundigen und Sachver-
ständigen beschäftigt und die 
neuen Mitglieder gewählt. Für 
die neue Amtsperiode wurde 
ihre Anzahl reduziert. Im Ge-
genzug erhält der Oberbürger-
meister die Möglichkeit, bei 
Bedarf weitere Fachleute hin-

zuzuziehen. Neu ist außerdem, 
dass Sachverständige künftig 
für ihr ehrenamtliches Engage-
ment geschult werden sollen.

Neues Konzept zur 
Abfallvermeidung

Freiburg hat ein neues Ab-
fallkonzept entwickelt und 
einstimmig im Gemeinderat 
beschlossen. Ziel ist es, we-
niger Müll zu produzieren, 
mehr Wertstoffe zu recyceln 
und so gleichzeitig etwas für 
die Umwelt zu tun und Kosten 
zu sparen. So will die Stadt in 
Zukunft beispielsweise Müll 
auch bei Veranstaltungen bes-
ser trennen und Reparaturen 
fördern. Mitmachen sollen im 
Idealfall alle: Bürgerschaft, 
Unternehmen und die Stadtver-
waltung selbst. Das Konzept 
fand eine breite Zustimmung 
im Rat.

Abfallgebühren 
steigen leicht

Der Gemeinderat hat eine 
leichte Erhöhung der Abfall-
gebühren für das kommende 
Jahr beschlossen. Für Privat-
haushalte liegt diese zwischen 
2,2 und 2,9 Prozent, für das 
Gewerbe im Schnitt bei 4,5 
Prozent. Das ist notwendig, 
um die steigenden Kosten beim 
Personal und Treibstoff zu de-
cken. Neu ist die Möglichkeit, 
das 35-Liter-Müllgefäß nur 
noch alle vier Wochen leeren 
zu lassen. Auch die bislang 
schon gängige Praxis, Müll-
behälter schon ab 17  Uhr des 
Vortags und nicht erst ab 0 Uhr 
bereitzustellen, wird jetzt offi-
ziell erlaubt.

Kleinstwohnungen 
für Wohnungslose

Die Zahl wohnungsloser 
Menschen in Freiburg ist in den 
letzten Jahren stark gestiegen. 
Gleichzeitig gibt es zu wenig 
kleine Wohnungen für Einzel-
personen. Durch Neubaupro-

jekte und Kooperationen mit 
der Wohnungswirtschaft will 
die Stadt Kleinstwohnungen 
für wohnungslose Menschen 
schaffen. Ein Gebäude der 
Stadtbau mit acht Kleinstwoh-
nungen wird demnächst be-
zugsfertig sein. Auch in den 
Inneren Elben in St. Georgen 
sollen 20 bis 30 solcher Woh-
nungen in einem der Referenz-
projekte des Amts für Soziales 
entstehen. Stadtweit waren bis 
2023 eigentlich 200 Kleinst-
wohnungen geplant. Ein Ziel, 
das sich aufgrund der langen 
Planungs- und Bauzeiten von 
Wohnquartieren nicht umset-
zen ließ. Dagegen wurden in 
den letzten Monaten ein Wohn-
heim in der Schillerstraße und 
eins in der Adelhauser Straße 
eröffnet. Eine neue Bleibe für 
obdachlose Frauen in Zährin-
gen öffnet Anfang 2025.

Neuer Sportpark 
Freiburg-Süd

Die Stadt möchte das Sport-
gelände in St. Georgen zum 
„Sportpark-Süd“ weiterent-
wickeln und dafür bis 2026 
einen Rahmenplan erstellen. 
Ziel ist es, den Bedarfen von 
Vereinen, Schulen und Kitas 
besser gerecht zu werden. In 
Vorbereitung darauf hat der 
Gemeinderat jetzt mit großer 
Mehrheit eine Vorkaufssatzung 
für das Gebiet beschlossen. 90 
Prozent der für die Umsetzung 
des Projekts benötigten Grund-
stücke sind bereits im Besitz 
der öffentlichen Hand. Die 
Vorkaufssatzung ermöglicht es 
der Stadt, den Rest der Grund-
stücke mit Vorkaufsrecht zu er-
werben – also vor Dritten. 

Fahrplan für 
schulische Inklusion

Auf Wunsch mehrerer Frak-
tionen informierte die Verwal-
tung den Gemeinderat über den 
aktuellen Stand des „Fahrplans 
für schulische Inklusion“: Er 
soll Kindern mit besonderem 
Förderbedarf einen besseren 
Zugang zu regulärem Unter-
richt ermöglichen. Momentan 
ist die Stadt dabei, fallunabhän-
gige Konzepte zu erarbeiten. 
Beispielsweise soll ein Pilot-
projekt zeigen, ob ein Pool für 
Schulbegleitungen sinnvoll ist, 
der flexibel eingesetzt werden 
kann. Die beiden Gemein-
schaftsschulen in Dietenbach 
und am Tuniberg werden von 
Anfang an inklusiv geplant. 
Damit mehr Kinder mit Behin-
derung auf reguläre Schulen ge-
hen können, arbeitet die Stadt 

eng mit dem Staatlichen Schul-
amt, dem Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald und anderen 
Partnern zusammen.

Schulmittagessen 
nur noch im Abo

Die Fraktionen haben eine 
umfassende Neugestaltung des 
Mittagessens an Grundschulen 
beschlossen. Künftig soll ein 
vereinfachtes Bestellsystem 
eingeführt werden, bei dem 
Eltern ein monatliches Abo für 
das Mittagessen abschließen 
können – so haben Eltern und 
Schulen weniger Aufwand und 
Caterer können besser planen. 
Eltern können je nach Schul-
form zwischen verschiedenen 
Abo-Modellen wählen. Der 
Fokus soll auf gesunden und 
abwechslungsreichen Mahlzei-
ten liegen. Die Preise steigen 
leicht an, weil auch Lebensmit-
tel teurer geworden sind.

Geld fürs Baugebiet 
„Am Lindenwäldle“

Der Gemeinderat hat die 
Stadt beauftragt, 1,7 Millio-
nen Euro für die Entwicklung 
des Baugebiets „Am Linden-
wäldle“ in den Entwurf des 
Doppelhaushalts 2025/2026 
einzustellen. 2017 hatten die 
Ratsmitglieder ein städtebau-
liches Rahmenkonzept für das 
Quartier Haslach-Haid auf 
den Weg gebracht. Ziel ist die 
Aufwertung des Gesamtquar-
tiers. Wichtige Bestandteile 
sind mehr Freizeitflächen für 
junge Menschen, zusätzlicher 
Wohnraum, eine neue Kita 
und die Umsetzung des neuen 
Haidparks. Das Großprojekt ist 
auf zwölf Jahre angelegt und 
soll insgesamt 18,4 Millionen 
Euro kosten. Eine Mehrheit 
fand auch der interfraktionelle 
Antrag, einen zusätzlichen fle-
xiblen Quartiersraum und eine 
asphaltfreie Gestaltung des 
Bolzplatzes zu ermöglichen.

Wohnen hat Vorrang 
im Stühlinger

Das Quartier zwischen 
Engel bergstraße, Grete-Borg-
mann-Straße, Stühlingerstraße 
und Eschholzstraße bekommt 

nach einstimmigem Beschluss 
des Gemeinderats einen Be-
bauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren. Bisher gibt es 
dort keinen Bebauungsplan. 
Ziel ist es, dass das Quartier 
auch zukünftig dringend be-
nötigten Wohnraum bietet, der 
nicht für Ferienwohnungen 
oder anderes Gewerbe zweck-
entfremdet werden kann.

Wohnungen statt 
Friedhof in Haslach

Für das Plangebiet nördlich 
der Blauenstraße beim Fried-
hof Haslach wird ein vorha-
benbezogener Bebauungsplan 
erstellt. Hier sollen Garagen 
abgerissen werden und Woh-
nungen entstehen. Notwendig 
sind die Änderungen im Be-
bauungsplan, weil an dieser 
Stelle eigentlich eine Grün-
fläche eingetragen ist, die für 
die Erweiterung des Friedhofs 
vorgesehen war, die aber nicht 
mehr notwendig ist. 

Neue Wohnungen 
für Senioren

Als Teil des Sanierungs-
verfahrens Sulzburger Straße 
wird die Seniorenwohnanlage 
Weingarten der Arbeiterwohl-
fahrt in der Sulzburger Straße 
seit mehreren Jahren umfas-
send saniert und erweitert. Mit 
den letzten geplanten Um- und 
Anbauten entstehen unter an-
derem 18 neue Wohnungen für 
ältere Menschen und weite-
re sieben für Personal. Durch 
den nun einstimmig gefassten 
Satzungsbeschluss wird das 
Bebauungsplanverfahren abge-
schlossen.

Achim Müller ist 
Stadtbrandmeister

Der Gemeinderat hat die 
Wahl von Achim Müller zum 
Stadtbrandmeister der Frei-
willigen Feuerwehr bestätigt; 

ebenso die 
seiner bei-
den Stell-
v e r t r e t e r 
Stefan Fritz 
und Andreas 
Melzl. Die 
Feuerwehr-
leute selbst 
hatten die 
drei Män-

ner bereits gewählt. Mit der 
Zustimmung ist die Wahl of-
fiziell abgeschlossen, und die 
drei können ihre Aufgaben als 
Führungskräfte der Freiwilli-
gen Feuerwehr für die nächsten 
fünf Jahre übernehmen.

Windkraft auf dem 
Ochsenberg

Bis 2035 will Freiburg kli-
maneutral sein. Dafür muss die 
Stadt die regenerative Stromer-
zeugung ausbauen – und beson-
ders die Windkraft, die aktuell 
leistungsstärkste und effizien-
teste erneuerbare Energieform. 
Zuletzt wurden neue Anlagen 
auf der Holzschlägermatte und 
dem Rosskopf in Betrieb ge-
nommen, zwei weitere werden 
derzeit auf dem Taubenkopf er-
richtet. Jetzt soll der an Kappel 
grenzende Ochsenberg erneut 
geprüft und in den Teilflächen-
nutzungsplan Windkraft auf-
genommen werden. Die dafür 
erforderlichen Daten und Gut-
achten erhebt beziehungsweise 
beauftragt der potenzielle Vor-
habensträger, die Ökostrom-
gruppe/Regiowind, auf eigene 
Kosten und eigenes Risiko und 
stellt sie der Stadt kostenfrei zur 
Verfügung.

GEMEINDERAT VOM 27. NOVEMBER IN KÜRZE

IN EIGENER 
SACHE

Amtsblatt ohne 
Fraktionen

Die  Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg 
schreibt vor, dass vor Wah-
len keine Fraktionsbeiträge 
in Amtsblättern erschei-
nen dürfen. Das vom Ge-
meinderat beschlossene 
Redaktions statut für das 
Freiburger Amtsblatt legt 
fest, dass diese Karenzzeit 
drei Monate dauert. Aus 
diesem Grund erscheinen ab 
sofort alle Ausgaben bis zur 
Bundestagswahl, die aller 
Voraussicht nach am 23. Fe-
bruar 2025 stattfindet, ohne 
die gewohnten Stimmen aus 
dem Gemeinderat.
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Baurecht für den neuen Stadtteil
Gemeinderat beschließt den ersten Bebauungsplan für Dietenbach, ein Gestaltungshandbuch und einen Grundstückstausch mit dem Land

Fast einstimmig hat der 
Gemeinderat den ersten 

Bebauungsplan Dietenbach 
beschlossen und damit 
Baurecht für den  neuen 
Stadtteil  geschaffen. 
Gleichzeitig haben die 
Ratsmitglieder einem Ge-
staltungshandbuch sowie 
einem Flächentausch mit 
dem Land zugestimmt.

Für Oberbürgermeister 
Martin Horn ist Dietenbach 
von zentraler Bedeutung im 
Kampf gegen die Freiburger 
Wohnungsnot und steigende 
Mieten. „Der Bedarf an be-
zahlbarem und attraktivem 
Wohnraum ist nach wie vor 
riesengroß. Wir geben mit den 
fast 7000 Wohnungen eine 
Antwort auf eine der drän-
gendsten sozialen Fragen un-
serer Zeit.“ Baubürgermeister 
Martin Haag freute sich, dass 
der neue Stadtteil Dietenbach – 
an seinem 60. Geburtstag (sie-
he Seite 2) – einen großen 
Schritt weitergekommen 
ist. „Der Beschluss des 
ersten Bebauungsplans ist 
ein weiterer Meilenstein, 
ebenso das Gestaltungs-
handbuch, das den Plan 
bildhaft und verständlich 
übersetzt. Hier ist gut 
erkennbar, wie die Men-
schen zukünftig im neu-
en Stadtteil Dietenbach 
leben werden: urban, 
grün, sozial gemischt 
und nachhaltig.“ Sein 
Dank galt der Projekt-
gruppe Dietenbach und 
ihrem zum Jahresen-
de scheidenden Leiter 
Rüdiger Engel. Dessen 
Nachfolger Mario Pfau freu-
te sich über die erneut große 
Unterstützung aus der Politik: 
„Die große Mehrheit des Ge-
meinderats zieht in dieser zen-
tralen Frage zur Zukunft Frei-
burgs an einem Strang.“

Viel Pro, wenig Contra
Aufgrund der ausführlichen 

Vorberatungen verzichtete der 
Gemeinderat auf eine lange 
Diskussion. Stellvertretend für 
alle, die das Projekt seit vie-
len Jahren unterstützen, fasste 
SPD-Fraktionsvorsitzende Ju-
lia Söhne zusammen, warum 
der neue Stadtteil weiterhin 
und mehr denn je erforderlich 
ist. Bei Dietenbach gehe es 
um viel Geld, aber eben auch 
„um die vielen Menschen, die 
darauf hoffen, eine bezahlba-
re Wohnung zu finden“. Den 

Kritikern der Bebauung be-
ziehungsweise jenen, die sich 
für den Erhalt des Langmat-
tenwäldchens einsetzen, hielt 
sie entgegen, dass der Verlust 
von Natur niemals leichtfertig 
hinzunehmen sei. Aber: „Wir 
stehen vor einer Herausforde-
rung, die wir nicht aufschieben 
dürfen.“ Nicht zuletzt gebe es 
durch den Bürgerentscheid 
ein klares Mandat der Bürger-
schaft.

Die Gegenrede hielt Stadt-
rat Wolf-Dieter Winkler von 
Freiburg Lebenswert, der die 
„mutwillige Zerstörung“ von 
wichtigen landwirtschaftli-
chen Flächen anprangerte, nur 
um die „Wachstumsfantasien 
des Oberbürgermeisters“ zu 
befriedigen. Dieses Argument 
sorgte für doppelten Wider-
spruch. Baubürgermeister 

Martin Haag be-
zeichnete es als un-
verantwortlich, die 
Notwendigkeit für 
zusätzlichen Wohn-
raum zu leugnen. 
Und FR4U-Stadträtin 
Anna Polášek forderte 
den Kollegen auf, nur 

„haltbare“ Argumente zu ver-
wenden: Ein Großteil der land-
wirtschaftlichen Produktion 
diene der Futtermittelherstel-
lung, der Fleischkonsum sei 
also das eigentliche Problem 
und nicht der Bau des neuen 
Stadtteils. Um eine Versachli-
chung der Diskussion warb ab-
schließend auch Esfa-Stadtrat 
Gregor Mohlberg. 

Planungsstart 2018
Die Stadt Freiburg hat auf-

grund des anhaltenden Wohn-
raummangels im Juli 2018 die 
städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme Dietenbach be-
schlossen. Im neuen Stadtteil 
zwischen dem Rieselfeld und 
dem Autobahnzubringer sollen 
dereinst 16.000 Menschen le-
ben. Für sie werden rund 6900 

Wohnungen gebaut, davon die 
Hälfte als öffentlich geförderte 
Mietwohnungen. 

Aus dem im Dezember 2020 
beschlossenen Rahmenplan 
werden für den neuen Stadtteil 
Dietenbach mehrere Bebau-
ungspläne für verschiedene 
Bauabschnitte entwickelt. Der 
jetzt beschlossene erste Bebau-
ungsplan „Dietenbach – Am 
Frohnholz“ umfasst Wohnbau-
flächen für rund 1600 Woh-
nungen und 3500 Menschen. 
Darüber hinaus enthält er etwa 
210 Hektar Ausgleichsflächen. 
Dem Satzungsbeschluss vor-
ausgegangen ist eine umfang-
reiche Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange sowie der 
Öffentlichkeit.

Mit dem Satzungsbeschluss 
entsteht nicht nur Baurecht 
für den ersten Bauabschnitt, 
sondern es werden auch schon 
viele Detailfragen geklärt, bei-
spielsweise die konkrete Lage 
der Baufenster, die maximale 
Höhe der Gebäude, die Ab-
grenzung von privaten und 
gemeinschaftlichen Gartenflä-
chen, welche Bereiche beson-

deren Lärmschutz benötigen, 
die Dachnutzung mit Solar-
energie oder wo Einzelhandel, 
Handwerk und Kleingewerbe 
angesiedelt werden könnten.

Dieser erste Bebauungsplan 
umfasst neben Wohnbauflä-
chen unter anderem auch den 
zentralen Marktplatz mit Ge-
schäften und Dienstleistungen, 
den Käserbachpark, Teile des 
Schulcampus und des Sport- 
und Bewegungsparks. Die 
Erschließungsarbeiten sind 
bereits in vollem Gange, wie 
zum Beispiel die Verlegung der 
Straße zum Tiergehege, und 
werden jetzt erheblich ausge-
weitet. Als erste Hochbaumaß-
nahme soll Ende 2026 der Bau 
des Schulcampus beginnen.

Handbuch zur Gestaltung
Als rechtlich bindendes 

Regelwerk legt der Bebau-
ungsplan die Art und Weise 
der möglichen Bebauung von 
Grundstücken und die Nut-
zung von Freiflächen fest. Um 
diese Regeln verständlicher, 
greifbarer und auch bildhaft 
zu machen, hat die Verwaltung 

ein Gestaltungshandbuch er-
stellt, das jetzt ebenfalls vom 
Gemeinderat beschlossen wur-
de. Es vereint klare Leitlinien 
für die Gestaltung der Gebäu-
de – zum Beispiel: Fassaden, 
Dächer und Balkone und pri-
vate Freiflächen wie Vorgär-
ten, Terrassen und Gemein-
schaftsinnenhöfe. Mithilfe von 
fotorealistischen Perspektiven, 
Querschnitten, Themenplänen 
und Piktogrammen werden die 
komplexen rechtlichen Festset-
zungen und örtlichen Bauvor-
schriften anschaulich darge-
stellt. 

Im Gestaltungshandbuch 
werden Empfehlungen gege-
ben und Spielräume zur Archi-
tektur- und Freiflächenplanung 
aufgezeigt, sodass die geplan-
ten Gebäude und Außenanla-
gen harmonisch in das Gesamt-
konzept des neuen Stadtteils 
integriert werden können. Zu-
dem werden Hilfestellungen 
zum klimaschonenden, seriel-
len und barrierefreien Bauen 
gegeben. Das Gestaltungs-
handbuch richtet sich an alle, 
die zukünftig bauen wollen 
und an der Umsetzung beteiligt 
sind.

Das Handbuch enthält auch 
ein Gestaltungskonzept für den 
öffentlichen Raum. Mit der 
Gliederung der Straßenräume 
und der sorgfältigen Gestal-
tung der Oberflächen und Be-
pflanzungen werden die Vor-
aussetzungen für ein grünes, 
hochwertiges und gleichzeitig 
städtisches Wohnumfeld ge-
schaffen, in dem die Straßen 
zu einem öffentlichen Lebens-
raum werden. Ebenso berück-
sichtigt werden Aspekte der 
Klimaanpassung.

Stadt und Land tauschen
Ebenfalls mit großer Mehr-

heit hat der Gemeinderat ei-
nem Flächentausch mit dem 
Land Baden-Württemberg 
zugestimmt. Die Stadt erhält 
Grundstücke des Landes, das 
im Gegenzug auf zwei bislang 
städtischen Flächen ein Wohn-
heim des Studierendenwerks 
mit 650 Plätzen sowie 220 
Wohneinheiten für Azubis und 
Mitarbeitende der Uniklinik 
bauen will. Für die Erschlie-
ßung der beiden Flächen zahlt 
das Land rund 20,5 Millionen 
Euro an die Stadt. Damit erzielt 
der Stadtteil erste Einnahmen, 
die eine Kreditaufnahme in 
dieser Höhe für die Erschlie-
ßung der beiden Grundstücke 
überflüssig machen.  

Es geht voran: Die neue Straße zum Tiergehege ist bald fertig. Das Material für die 
notwendige Geländeerhöhung hat es nicht weit – es stammt vom benachbarten Erdaus-
hubzwischenlager. Vom Fortgang der Arbeiten machten sich Bürgermeister Martin Haag 
(links) und Mario Pfau, neuer Leiter der Projektgruppe Dietenbach, selbst ein Bild.
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Sallie Barker, Bürgermeisterin von Freiburgs 
Partnerstadt Guildford in Großbritannien
Mit einem Nachtgebet 
im Münster wurde am 
27. November des Bomben-
angriffs auf Freiburg vor 
80 Jahren gedacht. Damals 
kamen fast 3000 Menschen 
ums Leben. Mit dabei 
waren Oberbürgermeister 
Martin Horn, Bürgermeis-
terin Anne Vignot aus 
Freiburgs Partnerstadt Be-
sançon und Guildfords Bür-
germeisterin Sallie Barker.

1 Bürgermeisterin Barker, Sie 
haben im Münster zu dritt 

eine Friedenskerze entzündet. 
Was bedeutet Ihnen Ihr Besuch 
an diesem Jahrestag?
Er bedeutet Frieden und Ver-
söhnung. Wir stehen an einem 
Tag wie diesem als Freunde zu-
sammen und gedenken der 
Vergangenheit. Ich sprach 
heute mit einem Mann, der 
viereinhalb war, als die Bom-

ben fielen. Solche Erinnerun-
gen zu bewahren, wird hof-
fentlich dazu beitragen, wei-
tere Kriege und Leiden zu ver-
hindern – damit so etwas nie 
wieder passiert.

2 Vor 80 Jahren kämpften 
deutsche gegen englische 

Soldaten, heute sind Guildford 
und Freiburg Partnerstädte. 
Was verbindet die beiden?
Ich glaube, unsere Städte ver-
bindet nicht nur die offizielle 
Partnerschaft, sondern gegen-
seitiger Respekt, kultureller 
Austausch und gemeinsame 
Werte. Seit über 45 Jahren ha-
ben wir Brücken für ein besse-
res Verständnis gebaut. Es gibt 
viel mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede.

3 Angesichts von Konflik-
ten und Kriegen weltweit, 

aber auch hier in Europa: Wie 

wichtig sind 
solche Part-
nerschaften?
Die Idee der 
Partnerstädte 
entstand 
nach dem 
Zweiten Weltkrieg, um ein 
besseres Verständnis zu er-
möglichen. Manche Städte 
mögen sie für ein Ding der 
Vergangenheit halten, etwas 
Altmodisches – wo doch jetzt 
alles gut ist. Aber gerade jetzt 
sind sie essenziell, um den zer-
brechlichen Frieden zu bewah-
ren. Freiburg hat zwölf Part-
nerstädte in der ganzen Welt, 
Guildford hat nur diese eine. 
Wenn ich zurückkehre, möchte 
ich weitere aufbauen. Ihre 
Partnerschaft mit der Ukraine 
ist momentan sehr hilfreich. 
Gerade jetzt sind solche Ver-
bindungen wichtiger denn je, 
damit wir einander verstehen.

Stadt verurteilt 
Brandanschläge

Baumaschinen in Dietenbach mutwillig zerstört

Mit Fassungslosigkeit 
hat die Stadt auf 

die Brandstiftungen auf 
dem Dietenbach-Gelände 
reagiert. Die Anschläge 
hatten sich am vergan-
genen Wochenende im 
Baustellenbereich zur 
Verlegung der Straße 
zum Tiergehege ereignet. 
Hierbei wurden mehrere 
Baumaschinen mutwillig 
zerstört – der Schaden liegt 
im sechsstelligen Bereich. 

Oberbürgermeister Martin 
Horn zeigte sich fassungslos: 
„Egal ob blinde Zerstörungs-
wut oder Ausdruck von Pro-
test – Brandstiftungen müs-
sen entsprechend hart bestraft 
werden. Alle Entscheidungen 
zu Dietenbach wurden demo-
kratisch und transparent klar 
entschieden. Und mehrheitlich 

getroffene Entscheidungen 
sind in einer Demokratie zu 
respektieren. Gewalt, Drohun-
gen und Brandstiftungen sind 
niemals legitime Mittel. Men-
schen mit Fäkalien bewerfen, 
Umweltmaßnahmen zerstören 
oder Baumaschinen anzünden: 
Das ist keine Meinung, das 
ist kriminell! Niemand steht 
über Recht und Gesetz.“ Horn 
dankte den Einsatzkräften der 

Polizei für ihr stringentes Vor-
gehen.

Für den neuen Stadtteil Die-
tenbach und die Straßenbahn-
linie müssten zunächst Bäume 
gefällt werden – das sei nicht 
schön, sagte Baubürgermeister 
Martin Haag. „Aber wir benöti-
gen dringend mehr bezahlbaren 
Wohnraum – alleine im ersten 
Bauabschnitt bauen wir 1650 
Wohnungen und fünf Kinder-
gärten. Und wir pflanzen insge-
samt rund 2000 neue Bäume.“ 
Natürlich dürfe man trotzdem 
gegen eine neue Straßenbahn-
linie, gegen neue Wohnungen 
und gegen Baumfällungen sein. 
Jede und jeder dürfe in einer 
Demokratie die eigene Mei-
nung sagen und demonstrieren. 
„Aber Zerstörung und Brand-
stiftung dürfen niemals Mittel 
des Protests sein, das werden 
wir nicht akzeptieren.“   
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„75 Prozent der Investitionen selbst finanzieren“
Stadtverwaltung legt zweiten Finanzbericht vor – Entwicklung der Gewerbesteuer deutlich über den Erwartungen

Die Verwaltung hat 
dem Gemeinderat den 

zweiten Finanzbericht vor-
gelegt. Basis ist die Herbst-
steuerschätzung des Bun-
des, die gegenüber dem 
Mai nochmals geringere 
Einnahmen prognostiziert. 
Weil der laufende Haushalt 
vor dem Hintergrund der 
noch schlechteren Steuer-
schätzung vom Oktober 
2022 aufgestellt wurde, 
ergeben sich dennoch fi-
nanzielle Verbesserungen.

Erfreulich ist, dass die Ent-
wicklung der Gewerbesteuer 
deutlich über den Erwartungen 
liegt. Um die Eigenbetriebe 
und Gesellschaften zu stärken, 
wird die Stadt einige erst für 

2025 und 2026 geplante Maß-
nahmen vorziehen, teilte Ober-
bürgermeister Martin Horn 
mit: „Damit entsprechen wir 
nicht nur den Hinweisen 
des Regierungspräsidi-
ums, sondern vermindern 
aktiv mögliche Risiken in 
den kommenden Jahren.“

Gegenüber dem im Ok-
tober 2022 aufgestellten 
Plan hat sich die Haus-
haltslage in Freiburg um 
rund 47 Millionen Euro 
verbessert. Diese Ver-
besserung hat es ermög-
licht, im Jahr 2023 auf 
eine Kreditaufnahme in 
Gänze zu verzichten und so-
gar Kreditverbindlichkeiten in 
Höhe von rund 5,7 Millionen 
Euro zu tilgen. 

Im Vollzug des Doppel-
haushalts 2023/2024 werden 
von den eingeplanten 80 Mil-
lionen Euro Netto-Kreditauf-

nahme nur 60 Millionen Euro 
in Anspruch genommen. „Wir 
schöpfen bewusst nur einen 
Teil unseres Kreditrahmens 

aus“, so Finanzbürger-
meister Stefan Breiter. 
„In den letzten beiden 
Jahren haben wir es 
geschafft, dass wir rund 
248 Millionen Euro an 
Investitionen getätigt 
haben und davon rund 
75 Prozent selbst finan-
zieren konnten. Das ist 
in einer von Unsicher-
heiten geprägten Zeit 
und einer ernüchternden 
Herbststeuerschätzung 
eine beachtliche Leis-

tung und ein starkes Signal.“
OB Horn resümiert: „Mit 

einer Nettokreditaufnahme 

von rund 60 Millionen Euro 
nehmen wir die vom Regie-
rungspräsidium genehmigten 
rund 80 Millionen Euro nur zu 
Dreiviertel in Anspruch. Damit 
wappnen wir uns für herausfor-
dernde Zeiten und können auch 
wichtige Kapitalstärkungen 
der städtischen Gesellschaften 
und Sonderrechnungen aus den 
Jahren 2025 und 2026 vorzie-
hen.“

Appell an Bund und Land
Um die Finanzsituation der 

Kommunen strukturell zu ver-
bessern, haben sich die drei 
kommunalen Interessenver-
bände in einer gemeinsamen 
Erklärung an das baden-würt-
tembergische Finanzminis-
terium gewandt und auf die 

dramatische Entwicklung der 
Haushaltslage in den Landkrei-
sen, Städten und Gemeinden 
hingewiesen. In den vergan-
genen Jahren wurden die ge-
setzlichen Pflichtaufgaben der 
Kommunen beständig ausge-
weitet, und die Kosten bereits 
bestehender Pflichtaufgaben 
sind regelrecht explodiert, 
ohne dass es dafür einen auch 
nur annähernd ausreichenden 
finanziellen Ausgleich gege-
ben hätte. Bisher, so heißt es 
in der Erklärung, sei trotz aller 
Bemühungen nicht erkennbar, 
dass Bundes- und Landesge-
setzgeber diese Herausforde-
rungen mit der notwendigen 
Konsequenz und dem hinrei-
chenden politischen Willen  
angingen. 

„Nicht ideal, aber ein 
guter Kompromiss“

Auch das Sozialticket wird teurer

Es sorgte für Diskussion 
im Gemeinderat: Das 

Deutschlandticket wird 
teurer – und damit auch die 
Eigenanteile für Schüler 
und Schülerinnen sowie für 
Menschen, die ein Sozial-
ticket nutzen. Ob und wie 
sehr, darüber waren sich 
die Rätinnen und Räte 
nicht einig. Sie stimmten 
aber mehrheitlich für einen 
Antrag von Grünen, SPD, 
CDU und FR4U: Danach 
steigt der Eigenanteil am 
Deutschlandticket um fünf 
statt wie ursprünglich 
geplant um neun Euro.

Damit liegt der Eigenanteil 
künftig bei 33 Euro und soll 
immer automatisch parallel zu 
den Preisanpassungen steigen 
– jedoch mit einer maximalen 
Deckelung. Die Stadtverwal-
tung wollte ihren Zuschuss 
urprünglich nicht erhöhen und 
hatte 37 Euro vorgeschlagen, 
denn: Klare Haltung der Kom-
munen ist, sich nicht an der Fi-
nanzierung des Deutschlandti-
ckets zu beteiligen.

„Diese Linie ist aus unserer 
Sicht die richtige“, sagte Grü-
nen-Stadtrat Hannes Wagner. 
„Aber es trifft die am härtesten, 
die am wenigsten Geld haben.“ 
Daher fordert der interfraktio-
nelle Antrag im Gegenzug, den 

Anteil für die Regiokarte Ba-
sis auf neun Euro zu erhöhen. 
„So holen wir aus den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln 
das Maximale raus“, so Wag-
ner. Ludwig Striet von der SPD 
ergänzte: „Es geht um die Leu-
te, die jeden Euro umdrehen 
müssen. Wir müssen aus den 
vorhandenen Mitteln das Beste 
machen.“

Eine Stadt für alle hatte – 
vergeblich – beantragt, den 
Eigenanteil fürs Sozialticket 
gar nicht zu erhöhen. „Ange-
sichts der sozio-ökonomischen 
Lage erscheint uns das als 
nicht angemessen“, so Gre-
gor Mohlberg. „Idealerweise 
müssten wir diesem Antrag 
zustimmen“, erwiderte Felicia 
Fehlberg von FR4U. „Aber das 
geben die städtischen Kassen 
nicht her.“ Die Situation sei 
nicht ideal, aber man habe ei-
nen guten Kompromiss gefun-
den. „Wir haben gemeinsam 
einen ausgewogenen Ansatz 
erarbeitet“, pflichtete CDU-
Stadtrat Klaus Schüle ihr bei.

Das fand auch Oberbürger-
meister Martin Horn. „Kompli-
ment: Hier wurde konstruktiv 
und vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet. Das ist ein guter 
Weg, den wir gemeinsam be-
streiten, und ein schönes Bei-
spiel für kommunalpolitische 
Arbeit.“  

Ein spätes, aber klares Nein
Förderantrag für die Gaskugel wird zurückgezogen

Der Gemeinderat hat 
das Vorgehen der Stadt 

gebilligt, den Förderantrag 
für die Umgestaltung der 
Gaskugel zu einem kul-
turellen Zentrum zurück-
zuziehen. Zwar erschien 
das Projekt zunächst 
vielversprechend, es gab 
viel bürgerschaftliches 
Engagement, und der Bund 
hätte es mit drei Millionen 
Euro gefördert – doch die 
Risiken, die bei der Pla-
nung auftauchten, erschie-
nen der Stadt zu hoch.

So hätten die Gesamtkosten 
des Projekts die zugesagte För-
derung überstiegen, die Stadt 
hätte also einen erheblichen 
Teil der Kosten selbst tragen 
müssen. Außerdem hätte der 
enge Zeitrahmen für die Um-
setzung kaum Spielraum für 
unerwartete Schwierigkeiten 
oder Verzögerungen gelassen. 
„Wir müssten als Stadt Verant-
wortung für finanzielle Auswir-
kungen übernehmen, die wir 
jetzt noch nicht überblicken“, 
begründete Baubürgermeister 
Martin Haag die Entscheidung 
der Stadt. „In unserer Grund-
euphorie haben wir das zu spät 
bis zu Ende geprüft.“

„Es wäre wohl besser gewe-
sen, keinen Antrag zu stellen“, 
sagte Timothy Simms von den 
Grünen. Er habe Verständnis 

für die Haltung der Verwaltung, 
aber auch für den Frust derer, 
die sich im Arbeitskreis Gasku-
gel engagiert haben. „Ihre Idee 
und das ehrenamtliche Engage-
ment haben uns begeistert. Es 
hätte so schön sein können.“ Er 
lerne daraus: „Man muss auch 
mal nein sagen können.“ 

„Es ist nicht erfreulich, wie 
hier mit ehrenamtlichem En-
gagement umgegangen wird“, 
beklagte Annemarie Reyers 
von Eine Stadt für alle. Jo-
hannes Gröger von den Frei-
en Wählern befand: „Das war 
kein Ruhmesblatt, das war 
nicht in Ordnung“, und Feli-
cia Fehlberg von FR4U fand 
es „abschreckend für alle, die 
in Freiburg was auf die Beine 
stellen wollen“. Aber sie glau-
be auch den Argumenten der 
Stadt, FR4U werde sich bei 
der Abstimmung enthalten. 
„Hier geht es um Prioritäten-
setzung“, sagte Julia Söhne, 
die Fraktionsvorsitzende der 
SPD, und CDU-Stadtrat Arno 
Heger sprach den Wunsch aus, 
„dass wir über die Freiflächen 
sprechen“.

Das soll geschehen: Die 
Stadt will weiterhin nach Mög-
lichkeiten suchen, die Gasku-
gel zu erhalten und das um-
liegende Gebiet aufzuwerten. 
Der Antrag der Stadt fand, bei 
elf Enthaltungen, eine große 
Mehrheit. 

Zu riskant sind aus Sicht der Stadt die finanziellen Auswirkun-
gen des Gaskugel-Projekts.

Klarheit ohne Zufriedenheit
Gemeinderat legt Grundsteuer-Hebesatz fest

Die Diskussionen und 
Unsicherheiten über die 

Höhe der künftigen Grund-
steuer haben ein (vor-
läufiges) Ende gefunden. 
Nach dem Beschluss des 
Gemeinderats, den kom-
munalen Hebesatz auf 235 
Prozent festzulegen, haben 
Grundstückseigentümer 
jetzt Planungssicherheit.

„Wort gehalten“ habe der 
Gemeinderat, sagte Grünen-
Stadträtin Bärbel Schäfer in 
der Aussprache. „Das gesamte 
Steueraufkommen wird gehal-
ten.“ Die angestrebte und er-
reichte Einkommensneutralität 
schaffe „Klarheit, aber keinen 
Zustand der Zufriedenheit“, 
wie sie bekannte. Dennoch 
verteidigte sie das von der Lan-
desregierung gewählte modifi-
zierte Bodenwertmodell, weil 
es den „sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden“ fördere. 

Um für unbebaute Grund-
stücke einen zusätzlichen Bau-
anreiz zu schaffen, plädierte 
sie gemeinsam mit SPD, Eine 

Stadt für alle, FR4U und Kul-
tur-Inklusion für die Einfüh-
rung einer Grundsteuer C.

„Bebauen oder verkaufen“
Gregor Mohlberg von Eine 

Stadt für alle stellte klar, dass 
die Kommunen der falsche Ad-
ressat für Kritik seien. Weil die 
Grundsteuer weiterhin auf die 
Mietnebenkosten (siehe Stich-
wort) umgelegt werden kann, 
werden auch Menschen, die 
zur Miete wohnen, zusätzlich 
belastet. Das hätte man aber in 
Berlin verhindern müssen, so 
Mohlberg. 

Auch SPD-Stadtrat Stefan 
Schillinger sparte nicht mit 
Kritik: „Das einfachste Mo-
dell ist nicht immer fair.“ An 
Menschen, die ein unbebautes 
Grundstück besitzen, richtete 
er einen klaren Appell: „Ent-
weder selbst bebauen oder ver-
kaufen.“ Deswegen unterstütze 
seine Fraktion auch die Ein-
führung der Grundsteuer C, die 
per Mehrheitsbeschluss jetzt 
von der Verwaltung bis 2026 
vorzubereiten ist.

Darauf, dass die Grundsteu-
er-Entscheidung möglicher-
weise nur vorläufig ist, ver-
wies FR4U-Stadträtin Sophia 
Kilian: „Wir sind gespannt auf 
die Gerichtsurteile.“ FDP-BfF-
Stadtrat Uwe Stasch nannte die 
Reform einen „ausgewogenen 
Kompromiss“.

Während der neue Hebesatz 
einstimmig verabschiedet wur-
de, gab es zur Einführung der 
Grundsteuer C auf unbebaute 
Grundstücke auch Gegenstim-
men. Carolin Jenkner von der 
CDU argumentierte, dass der 
Erfolg fraglich sei, und frag-
te, ob man „die Energie nicht 
sinnvoller in andere Projekte 
stecken“ solle, die mehr zu 
bezahlbarem Wohnraum bei-
tragen. 

„Fragt bei den Leuten nach“
Mahnende Worte sprach Pe-

tra Zimmermann von den Frei-
en Wählern. Unbebaute Grund-
stücke gebe es vor allem in den 
Ortschaften. Das sei aber keine 
Grundstücksspekulation, son-
dern gelebte Tradition: „Die 

Oma hebt’s für die Enkel auf.“ 
Ihr Rat: „Nehmt die Ortschaf-
ten mit ins Boot. Fragt bei den 
Leuten nach.“

Mindereinnnahmen von elf 
Millionen Euro pro Jahr hätte 
der Antrag der AfD zur Fol-
ge gehabt, den Hebesatz auf 
185 Prozent festzuschreiben. 
Stadtrat Karl Schwarz fand das 
„vertretbar“ – der Rest des Ra-
tes nicht. 

STICHWORT
Die Grundsteuer darf bei 
Mietverhältnissen über die 
 Nebenkostenabrechnung 
vollständig auf die Mieter 
und Mieterinnen umgelegt 
werden. In Fällen, in denen 
die Grundsteuer durch die 
Reform sinkt, wie es beispiels-
weise bei sehr dicht bebauten 
Grundstücken zu erwarten ist, 
müssen sich die Nebenkosten 
also entsprechend verringern. 
Darauf sollten alle achten, 
die zur Miete wohnen. Einen 
expliziten Hinweis auf diesen 
Umstand hatten Esfa, SPD und 
FDP-BfF erfolgreich bean-
tragt.

Migrantinnenbeirat 
sucht Kandidierende

Im Dezember: Infoveranstaltungen zur Wahl

Voraussichtlich am 
25. Mai 2025 wird der 

Migrantinnenbeirat neu 
gewählt. Der 19-köpfige 
Beirat ist ein kommunales 
Gremium, das die Belange 
von Migrantinnen und Mi-
granten in Freiburg vertritt 
und den gemeinderätlichen 
Ausschuss für Migration 
und Integration berät. 

Wahlberechtigt sind rund 
38.000 Freiburgerinnen und 
Freiburger ohne deutschen 
Pass, so viele wie nie zuvor. 
Zusätzlich können in Freiburg 
lebende deutsche Staatsange-
hörige mit Migrationshinter-
grund (eingebürgerte Personen 
und Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler) auf Antrag an 
der Wahl teilnehmen.

Für alle, die sich eine Kandi-
datur vorstellen können, bietet 
das Amt für Migration und In-
tegration (AMI) im Dezember 
Infoveranstaltungen an: am 
Dienstag, 10. Dezember, Mon-

tag, 16.  Dezember, und Mitt-
woch, 18.  Dezember, jeweils 
um 19 Uhr, sowie am Samstag, 
14. Dezember, um 14 Uhr. Die 
Veranstaltungen finden im Rat-
haus im Stühlinger im Raum 
Schauinsland statt und dauern 
anderthalb Stunden.

Mitglieder des amtierenden 
Beirats und AMI-Mitarbeiten-
de informieren über die Auf-
gaben des Beirats, wie sich die 
Mitglieder einbringen können, 
was sie für eine Kandidatur 
mitbringen sollten und wie der 
Ablauf des Verfahrens aussieht. 
Im Februar folgt eine zweite 
Runde Infoveranstaltungen. 
Die Einreichung der Wahlvor-
schläge ist dann vom 10. März 
bis zum 4. April möglich.

Für Fragen rund um die 
Wahl können sich Interessierte 
per Mail an MBWahl2025@
stadt.freiburg.de wenden. 

  Infos: www.freiburg.de/ 
migrantinnenbeirat und 
www.migrantenbeirat-freiburg.de/ 
mb-wahl-2025

Freiburg boomt: Nicht zu-
letzt dank hochwertiger Fir-
menansiedlungen sind die Ge-
werbesteuereinnahmen hoch.
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Bunte Vielfalt an Projekten in Kleineschholz
Elf Ideen mit inklusiven, sozialen, architektonischen und ökologischen Schwerpunkten

Die Mischung der erfolg-
reichen Bewerbungen ist bunt 
und vielfältig: Gebäude in in-
novativer Holzbauweise, Inklu-
sionsprojekte und Wohnungen 
für soziale Träger, Azubi- und 
Mitarbeitenden-Wohnen, ein 
Co-Working-Space sowie ge-
meinschaftlich und gewerblich 
genutzte Räume werden dort 
entstehen. Ein wesentliches 
Vergabekriterium war die Ge-
meinwohlorientierung. Hier-
durch kommen Akteure zum 
Zug, die die künftige Mieter-
schaft im Fokus haben und die 
Gebäude im Bestand halten. 

OB Martin Horn freut sich: 
„Mit Klein eschholz entsteht 

ein ganz besonderes Stück 
Freiburg. Die Projekte werden 
die Stadt mit ihrer Kreativität, 
ihrem Mut und ihrem Gemein-
sinn bereichern.“

Im gesamten Quartier ent-
stehen rund 500 Wohnungen 
und über 60 Prozent geförder-
ter Wohnraum. Dazu kommen 
mietpreisreduzierte Wohnun-
gen. Eine Vielzahl der Woh-
nungen entsteht barrierefrei. 
Sechs Akteure haben ihr Vor-
haben verbindlich in Holz-
bauweise angeboten, fast alle 
haben dies als Ziel formuliert. 
Baubürgermeister Martin 
Haag: „Auf unsere hochge-
steckten Ziele haben wir erst-

klassige Antworten erhalten. 
Ich möchte die Projekte, die 
nicht zum Zug kommen konn-
ten, ausdrücklich ermutigen, 
sich auf die verbliebenen zwei 
Grundstücke zu bewerben.“ 

Dabei geht es um ein Grund-
stück am Eva-Laubhardt-Platz, 
auf dem auch ein Supermarkt 
entstehen soll. Außerdem ist 
am nördlichen Eingang noch 
ein achtgeschossiges Gebäu-
de vorgesehen. Bewerbungen 
gab es für beide Grundstücke, 
allerdings hat keine die Verga-
bekriterien vollständig erfüllt. 
„Wir sind aber zuversichtlich, 
dass das in der zweiten Runde 
klappt“, so Haag.

Diese Akteure sollen bauen
Das Mietshäusersyndikat, 

ein bekannter und erfahre-
ner Freiburger Akteur, erhält 
drei Grundstücke in Klein-
eschholz. Ein Grundstück 
geht an das Elinor-Ostrom-
Siedlungsprojekt Haus 1, 
das langfristig bezahlbaren 
Wohnraum für seine Projekt-
mitglieder und für Menschen 
in besonderen Schwierigkei-
ten, wie Wohnungslosigkeit 
oder Fluchterfahrung, schaf-
fen möchte. Zudem wird der 
Quartiersplatz durch eine 
großflächige, gewerblich ge-
nutzte Erdgeschosszone be-
reichert. Weiter mit an Bord 
ist die Gruppe Velohaven als 
kleinstes Projekt im Quartier 
mit rund 16 Wohnungen; es 
legt Wert auf universelle und 
flächensparende Grundrisse. 
Ergänzt wird das Wohnangebot 
von einem eigenen Biodiver-
sitätskonzept. Drittes Syndi-
katsprojekt ist der Birnbaum, 

in dem vorrangig ältere 
Menschen selbstorgani-
siert leben und gemein-
schaftlich alt werden kön-
nen.

Als Bauherr neu in 
Freiburg tritt das Kolping-
werk Deutschland als 
Bauherr auf, das Azubi-
Wohnen mit sozialpäda-
gogischem Begleitkonzept 
in das Quartier einbringt. 
Ebenfalls neu ist der Urba-
nova Club, der den Fokus 
insbesondere auf die Ver-
bindung von bezahlbarem 

Wohnen und architektonischer 
Qualität legt. Auch für die Ak-
tion Mensch ist Klein eschholz 
das erste Bauprojekt in Frei-
burg. Sie plant in Kooperation 
mit der Oekogeno ein inklusi-
ves, generationenübergreifen-
des Wohnprojekt mit inklusi-
vem Café am Quartiersplatz, 
Pflege- und Assistenzbüros 
sowie einem gemeinsamen In-
nenhof beider Projekte.

Die Oekogeno selbst erhält 
ein Grundstück zur Errich-
tung eines gemeinschaftlichen, 
inklusiven Wohnhauses, das 
durch Co-Working-Flächen er-
gänzt wird. Daneben soll Wir 
machen Raum als weiteres ge-
nossenschaftliches Projekt ein 
Grundstück erhalten. Die Vi-
sion: ein „Stadthaus als urba-
ner Garten“. Im Quartier sehr 
aktiv ist auch die Dachgenos-
senschaft Wohnen für Alle, 
unter der sich zwei Projekte 
zusammengefunden haben. 
Das LifeLab plant sein Gebäu-
de in innovativer ökologischer 
Bauweise. Neben Gemein-
schaftsflächen im Erdgeschoss 
wird das Thema Mitarbeiten-
den-Wohnen im Konzept auf-

gegriffen. Die Gruppe Wolke 
will inklusives und innovatives 
Wohnen mit Pflege-WG und 
Clusterwohnen verbunden mit 
gemeinschaftlichen Räumen. 

Das in Freiburg langjäh-
rig etablierte Siedlungswerk 
möchte ein Gebäude in Holzhy-
bridbauweise mit 100 Prozent 
geförderten Mietwohnungen 
bauen. Der breite Wohnungs-
mix richtet sich an eine Vielfalt 
an Menschen in verschiedens-
ten Lebensphasen.

Bereits 2022 und 2023 wur-
den jeweils zwei Baufelder an 
die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) sowie 
an die Freiburger Stadtbau 
(FSB) vergeben. Damit sind 
zwei Grundstücke im Quartier 
noch frei. Sie wurden in der ak-
tuellen Bewerbungsrunde nicht 
vergeben und werden nach der 
Zustimmung des Gemeinderats 
erneut ausgeschrieben. 450 
der insgesamt 500 Wohnungen 
sind durch die Grundstücks-
vergaben an die elf Projekte 
sowie an die FSB und Bima 
abgedeckt.

Bauanträge folgen 2025
Mit der Vergabeentschei-

dung kommenden Dienstag 
sind die elf Grundstücke für 
das jeweilige Bauprojekt ver-
bindlich reserviert. In der Zeit 
der Reservierung reichen die 
Projektgruppen ihre Bauanträ-
ge ein und stellen ihre Finan-
zierung sicher. Parallel werden 
die Grundstückskaufverträge 
vorbereitet. Der Bau erster 
Gebäude kann nach aktuellem 
Stand Anfang 2026 beginnen. 

  Weitere Infos zum Quartier 
gibt es unter www.freiburg.de/
kleineschholz

Wohnen im Uffhauser Carré
Freiburger Stadtbau stellt ersten Bauabschnitt in Haslach fertig

Knapp zwei Jahre nach 
dem ersten Spatenstich 

ist die Hälfte des neuen 
Quartiers an der Uffhauser 
Straße in Freiburg fast fer-
tig. Darunter sind auch die 
ersten 20 von insgesamt 
60 Eigentumswohnungen 
– vier davon sind noch zu 
haben. Parallel beginnen 
die Vorarbeiten für den 
zweiten Bauabschnitt.

Rund anderthalb Hektar 
umfasst das Areal zwischen 
Uffhauser, Blauen-, Drei-Äh-
ren- und Belchenstraße. Hier 
entstehen bis Ende 2027 ins-
gesamt 259 neue Wohnungen 
– doppelt so viele wie in den 
abbruchreifen Vorgängerge-
bäuden. 145 Mietwohnungen 
haben dank öffentlicher Förde-
rung eine besonders günstige 
Miete; für die 54 frei 
finanzierten Miet-
wohnungen gilt der 
Mietspiegel als Ober-
grenze. 

Dazu kommen 60 
Eigentumswohnun-
gen. Die leisten nicht 
nur einen Beitrag zur 
Stabilität im Quartier, 
sondern helfen der 
Stadtbau auch, ihre 
ambitionierte Wohn-
bauoffensive zu fi-
nanzieren. „Das Bau-
trägergeschäft ist eine wichtige 
Säule, um ausreichenden und 
bezahlbaren Wohnraum für alle 
zu schaffen“, sagen dazu die 
Stadtbauchefs Magdalena Sz-
ablewska und Matthias Müller. 
Für die gewünschte Stabilität 
steht die hohe Selbstnutzer-
quote bei den Eigentumswoh-
nungen, wie Laura Gimbel 
und Tanja Mesaric vom Ver-

triebsteam der FSB berichten: 
„Über 90 Prozent der Wohnun-
gen werden von den Eigentü-
mern selbst bewohnt. Das zeigt 
die hohe Identifikation mit dem 
Quartier.“

Im ersten Bauabschnitt sind 
jetzt 130 Wohnungen bezugs-
reif, darunter 90 geförderte 
Mietwohnungen und 20 Eigen-
tumswohnungen. Vier von ih-
nen sind aktuell noch zu haben. 

Die 60 bis 
80 Quadrat-

meter großen Zwei- und Drei-
zimmerwohnungen liegen alle 
im Erdgeschoss, haben daher 
ein eigenes kleines Gartenab-
teil und bestechen durch ihre 
luftigen Zuschnitte. Das liegt 
auch daran, dass sie alle bar-
rierefrei sind und damit auch 
fürs Wohnen im Alter oder mit 
einer Mobilitätseinschränkung 
sehr gut geeignet sind.

Bevor die Arbeiten im 
zweiten Bauabschnitt begin-
nen können, werden zunächst 
einige Sträuche und Büsche 
zurückgeschnitten, ehe die 
Bestandsgebäude rückgebaut  
werden. Deren Mieter hat die 
Stadtbau mit Wohnungen aus 
ihrem Bestand versorgt, soweit 
das gewünscht war. Die übri-
gen bleiben direkt im Quartier 
und beziehen eine der neu-

en Wohnungen. Im zweiten 
Bauabschnitt entstehen dann 
insgesamt 129 Wohnungen: 
36 frei finanzierte, 53 geför-
derte Mietwohnungen sowie 
40 Eigentumswohnungen. Au-
ßerdem entsteht an der Ecke 
Drei-Ähren-/Blauenstraße eine 
dreigruppige Kita. Ende 2027 
soll nach heutigem Planungs-
stand alles fertig sein. 

  www.immobilieninfreiburg.de

Möbel rein und loswohnen: Die Eigen-
tumswohnungen im Uffhauser Carré sind be-
zugsfertig – und fast alle schon vergeben. Die 
oben abgebildete ist aber noch zu haben . . .
 (Fotos: M. Spiegelhalter)

Ausrufezeichen am Ortsrand
Baubeginn für 24 geförderte Wohnungen der Stadtbau in Ebnet

Es ist der Schlussstein im 
Baugebiet Hornbühl-Ost 

– und in gewisser Weise 
die Krönung. Bei eisigen 
Temperaturen haben am 
Ostrand Ebnets die Arbei-
ten zum Bau von drei Holz-
gebäuden der Freiburger 
Stadtbau begonnen. Hier 
entstehen 24 öffentlich ge-
förderte Mietwohnungen.

„Mehr davon!“, rief SPD-
Stadtrat Walter Krögner den 
Gästen des Spatenstichs zu – 
und erntete breite Zustimmung. 
Denn das, was im Neubauge-
biet Hornbühl-Ost unweit des 
neuen Sportplatzes entsteht, 
hat in vielerlei Hinsicht Vor-
bildcharakter. Die Holzbau-
weise der drei- bis vierge-
schossigen Gebäude setzt nicht 
nur optisch, sondern vor allem 
ökologisch ein Ausrufezei-
chen. Und weil ausschließlich 
geförderte Mietwohnungen 
entstehen, leistet die Stadt ei-
nen wichtigen Beitrag zur sozi-
alen Struktur des Stadtteils.

Folglich bekam auch Bürger-
meister Stefan Breiter keinerlei 
Widerspruch, als er von einem 
„der schönsten Baugebiete“ 
und einer „wunderschönen Ge-
schichte“ sprach. Zu der gehört 
auch das einstimmige Votum 
im Ortschaftsrat, wie Stadtbau-
chefin Magdalena Sza blewska 
betonte: „Darüber haben wir 
uns sehr gefreut.“ 

Am Entwurf des Freibur-
ger Büros Harter, Kanzler und 
Partner stellte sie vor allem den 
„gestalterischen Kniff“ heraus. 
Durch die Erschließung mit 
Laubengängen reichen zwei 
Aufzüge aus, um alle Wohnun-
gen barrierefrei zugänglich zu 
machen. 

Mittlerweile fast Standard, 
aber doch erwähnenswert ist 
das ökologische Gesamtkon-
zept mit begrünten Fassaden, 
flächendeckenden PV-Anlagen 
auf den für die Stromproduk-
tion optimierten Dächern so-
wie einer Wärmepumpe, die 
im Verbund einen effizienten 
Energiehaushalt sichern.

Die großzügigen Drei- und 
Vierzimmerwohnungen richten 
sich vor allem an Familien. Vier 
Wohnungen belegt das Amt für 
Migration und Integration im 
Rahmen des Projekts „Einfach.
Gemeinsam.Wohnen“. Ende 
2026 sollen die ersten Familien 
einziehen können.

Bevor der offizielle Spa-
tenstich erfolgte, machte Co-
Stadtbauchef Matthias Müller 
ein weiteres Mal deutlich, dass 
nur eine ausreichende Förde-
rung durch Bund und Land sol-
che Projekte möglich macht. 
„Wir hoffen, dass da noch eine 
Schippe draufgelegt wird.“ 
Insgesamt investiert die Frei-
burger Stadtbau in Ebnet elf 
Millionen Euro. An der Unter-
stützung durch den Freiburger 
Gemeinderat mangelt es jeden-
falls nicht: Trotz des nächtli-
chen Wintereinbruchs ließen es 
sich Bärbel Schäfer (Grüne), 
Bernhard Rotzinger (CDU) 
und Walter Krögner (SPD) 
nicht nehmen, ihr Schippchen 
zum Baustart beizutragen. 

Aus Holz gebaut: Dieses schöne Holzensemble entsteht in Ebnet. (Visualisierung: Link3D)
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@ Füreinander-Haus der Aktion Mensch

® Kolping Jugendwohnen (Stiftung)

@ Urbanova e. V.

0 Velohaven e. V. (MHS)

@ Birnbaum e. V. (MHS)

@ Elinor-Ostrom-Siedlungsprojekt
(EOS) e. V. (MHS) 

Elf Projekte dürfen sich nach 
dem Vergabevorschlag des 

Bewertungsgremiums über 
Grundstücke im urbanen, 
gemeinwohlorientier-
ten Quartier Klein-
eschholz freuen. Die 
finale Entschei-
dung trifft am 
kommenden 
Dienstag 
der Ge-
mein-
derat. Teamleistung: OB Horn (l.) und Bürgermeister 

Haag (r.) mit Miriam Benz, Manuel Wolff, Ste-
fanie Lausch und Mareike Schöpf (v. l.) von der 
Projektgruppe Kleineschholz. 
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Sozial. Ökologisch. Nachhaltig.

Freiburgs neuer Stadtteil

16.000 3 22 3 6900
Menschen Stadtbahn- 

Haltestellen
Kitas und ein  
Schulcampus

Stadtteilparks Wohnungen

nimmt Gestalt an
Dietenbach

Der Stadtteil Dietenbach schafft dringend benötigten 
Wohnraum in Freiburg. Geplant sind rund 6900 Wohnungen, 
wovon 50 Prozent  geförderte Mietwohnungen sein sollen. 
Damit reagiert die Stadt auf den angespannten Wohnungs
markt. Insgesamt werden etwa 16.000 Menschen hier ein 
Zuhause finden.

Drei große Parks und viele kleinere Grünflächen durchziehen 
das Gebiet, darunter der Käserbachpark und der Sport- und 
Bewegungspark, der gut mit dem Rieselfeld vernetzt sein 
wird. Diese Flächen bieten Sport und Erholung für alle und 
sind auch für Familien attraktiv.

Dietenbach setzt auf Inklusion, soziale Vielfalt und  kurze 
Wege. Der Stadtteil soll ein soziales und ökologisches Vor
zeigemodell werden, mit  22 Kitas, einer neuen Gemein
schaftsschule für 1700 Schüler*innen, Quartierstreffs und 
vielen Einkaufsmöglichkeiten.

Neuer Wohnraum Grünflächen und
Freizeitanlagen

Soziale Mischung und
Barrierefreiheitin Dietenbach

Der neue Stadtteil setzt auf hochwertige und  grüne 
 Gestaltung. Besondere Orte wie der Marktplatz und die 
Quartiersplätze dienen als Treffpunkte. Die Straßen und 
Plätze schaffen Lebensräume für die Anwohner*innen und 
fördern Nachbarschaft und das soziale Miteinander.

Dietenbach wird klimafreundlich mit Energie versorgt. 
Geplant sind zum Beispiel Sonnenenergie, Grundwasser
wärme und CO2-freie Fernwärme. Autos parken in Hoch
garagen. So wird der Stadtteil verkehrsberuhigt und fuß
gängerfreundlich. Außerdem wird die Straßenbahn aus dem 
Rieselfeld verlängert, um den Stadtteil an den öffentlichen 
Nahverkehr anzubinden.

Ein weiteres zentrales Thema ist das klimaschonende Bauen. 
Der Einsatz von nachhaltigen Materialien wie Holz sowie 
Maßnahmen zur Wasserspeicherung und Begrünung tragen 
dazu bei, den Stadtteil umweltfreundlich zu gestalten.

Gestaltung des 
öffentlichen Raums nachhaltiges Bauen 

Nachhaltige Energie
und Mobilität

Klimaschutz und 
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Im Dezember 2020 hat der Gemeinderat den Rahmenplan 
für die städtebauliche Entwicklung beschlossen. Das Grund
gerüst des Stadtteils ist geprägt von drei großen Grünzügen. 
In der Mitte von Dietenbach liegt der Marktplatz als zent
raler Stadtteilplatz, auf den alle wichtigen Verkehrs- und 
Blickachsen gerichtet sind.

Um die zentrale Stadtteilmitte ordnen sich weitere Quartiere 
an, in denen mit der durchgängigen Blockstruktur überall 
eine soziale Mischung entstehen soll. Die Quartiere wer
den erschlossen und zusammengehalten durch einen ring
förmigen Boulevard. Die jeweiligen Quartiersplätze liegen 
an den Nahtstellen zu den Freiräumen, werden durch die 
Integration von Kitas, Läden für den täglichen Bedarf und 
gastronomische Angebote belebt und bieten Treffpunkte 
für die Nachbarschaft. Geparkt wird nicht auf den Wohn
grundstücken, sondern in zwölf Quartiershochgaragen. Sie 
sorgen für ein stellplatzfreies Wohnumfeld mit zugleich 
wenig Autoverkehr.

Seit November 2024 besteht mit dem Bebauungs plan „Die
tenbach – Am Frohnholz“ eine verbindliche Planungsgrund
lage für den 1. Bauabschnitt. 

Das Gestaltungshandbuch ergänzt und konkretisiert den 
Rahmenplan für den ersten Bauabschnitt. Es erläutert auf 
eine anschauliche Art und Weise die teilweise komplexen 
rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans und enthält 

Regeln, Spielräume und Anregungen zur Architektur- und 
Freiflächenplanung der Gebäude und Baufelder inklusive 
ihrer privaten Freiflächen. Darüber hinaus enthält das Hand
buch das Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum, 
auf dessen Grundlage die Verkehrs anlagenplanung erfolgt. 

Der planerische  
Rahmen

Quartier 
„Frohnholz“

Quartier „Mitte“

Platz an der  
Dietenbachaue

Handwerkermeile

Stadtteileingang

Quartiersplatz 
und Quartiershaus

Käserbachpark
Marktplatz

Der Bau des gesamten Stadtteils wird bis 2042 dauern, 
doch bereits in den kommenden Jahren wird der erste Bau
abschnitt gebaut, sodass die ersten Bewohner*innen in 
ein innovatives und zukunftsorientiertes Quartier einzie
hen können. Der 1. Bauabschnitt besteht aus dem Quartier 
„Frohnholz“ und einem Teilbereich des Quartiers „Mitte“. 

Das Quartier „Frohnholz“ zeichnet sich durch seine Lage 
zwischen den beiden Freiräumen der Dietenbachaue und 
des Käserbachparks aus. Als erster Bauabschnitt leistet es 
Pionierarbeit. Städtisches Leben soll sich anfangs um den 
Quartiersplatz mit seinem Quartiershaus entwickeln. 

Hier entsteht ein großzügiger Platz, der durch Bäume, ein 
Wasserspiel, wasserdurchlässige Beläge und verschattete 
Sitzmöglichkeiten auch sommerliche Abkühlung bietet. Ein 
Wochenmarkt und ein kleiner Lebensmittelmarkt schaffen 
hier Orte für Begegnung und für die Nahversorgung. Das 
Quartiershaus mit Café, Kita und Quartierstreff sticht als 
markantes, frei stehendes Holzgebäude besonders hervor. 
Vier weitere Kitas sind dezentral im 1. Bauanschnitt verteilt 
und teilweise in die Wohnbebauung integriert.

Das Quartier „Mitte“ ist mit dem zentralen Marktplatz das le
bendige Herz des neuen Stadtteils mit einer Ausstrahlung in 
alle anderen Quartiere. Sein Charakterzug ist die Urbanität. 
Ein Teilbereich des Quartiers Mitte wird im 1. Bauabschnitt 
gebaut, zum Beispiel der Marktplatz und eine zweiseitige 
Platzbebauung, darunter ein Discounter, ein Biomarkt, ein 
Drogeriemarkt und ein Haus der Kirche.

Bereits mit dem 1. Bauabschnitt erhält Dietenbach auch eine 
Gemeinschaftsschule für rund 1700 Schüler*innen. Diese 
befindet sich im Süden des Stadtteils und ist rund 250 Me
ter vom Quartier Mitte entfernt. Südlich des Schulcampus 
liegt der Sport und Bewegungspark. Neben klassischen 
Angeboten wie Fußball bietet er auch viel Raum für unter
schiedliche Trendsportarten.

Der erste
Bauabschnitt

Das Gestaltungshandbuch ist Grundlage für 
die konzeptionelle Grundstücksvermarktung 
und den daran anschließenden gemeinsamen 
Planungsprozess. Es richtet sich an eine Viel
zahl von Akteuren, die an der Planung, dem 
Bau und der Gestaltung des Stadtteils beteiligt 
sind.

   Das Ziel des Handbuchs ist es, allen Beteilig
ten klare und verständliche Richtlinien zu bieten,  
um eine stimmige, qualitätsvolle und nachhalti
ge Gestaltung des Stadtteils zu gewährleisten.  

Die ausführliche Langversion 
des Gestaltungshandbuchs so
wie die kompakte Kurzversion  
stehen hier als PDFDownload 
zur Verfügung.

Kernbereich des  
1. Bauabschnitts

Mit der sorgfältigen Gestaltung von Straßenoberflächen 
und Bepflanzung wird die Voraussetzung für ein grünes, 
hochwertiges und gleichzeitig städtisches Wohnumfeld ge
schaffen, in dem der Verkehrsraum zum Sozialraum für die 
Menschen aktiviert wird.



Seite 8 · Nr. 877 · Samstag, 7. Dezember 2024

„Dietenbach – Am Frohnholz“ heißt der erste Bebauungs
plan für den neuen Stadtteil Dietenbach. Er umfasst neben 
Wohnbauflächen für etwa 1600 Wohnungen unter anderem 
auch den zentral gelegenen Marktplatz mit seiner Dienst
leistungs- und Einzelhandelsinfrastruktur, den Käserbach
park, Teile der Gemeinschaftsschule und des Sport- und 
Bewegungsparks sowie wichtige Straßenachsen und die 
Stadtbahntrasse.

Der Bebauungsplan ist ein rechtlich bindendes Regelwerk. 
In ihm sind Art und Weise der möglichen Bebauung von 
Grundstücken und die Nutzung der Freiflächen geregelt. Er 
sichert die wesentlichen Nutzungs und Gestaltungsziele 
für das Plangebiet Dietenbach auf Grundlage des Bauge
setzbuches sowie der Landesbauordnung.

Was wo gebaut werden darf
Im Stadtteilzentrum, nördlich des Boulevards und im Umfeld 
des Quartiersplatzes ist eine höhere Nutzungsmischung 
vorgesehen. Daher wird ein „urbanes Gebiet“ festgesetzt 
(ockerfarbig dargestellt). Das heißt, hier sollen neben Woh
nungen auch Dienstleistungsangebote, soziokulturelle Pro
jekte, Lebensmittelbetriebe, Gastronomie, Geschäfte und 

Der öffentliche Raum im neuen Stadtteil Dietenbach spielt 
eine zentrale Rolle in der städtebaulichen Planung. Die Ge
staltung sorgt für eine hohe Qualität im direkten Wohnum
feld und aktiviert die Straßen als Sozialraum für 
die Menschen.

Ein abgestuftes Verkehrskonzept mit verkehrs
beruhigten Straßen gibt Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen Vorrang, was die Lebensqualität der 
Anwohner*innen erhöht und nachhaltige Mobilität fördert.  

Straßen neu gedacht
Straßenräume erfüllen unterschiedliche Funktionen. Zen
trale Straßen wie der Ringboulevard sind stärker vom 
Auto verkehr geprägt, während die Wohnstraßen vor allem 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen nutzen. Hier sind 
Geschwindigkeiten reduziert, und der Raum dient auch der 
Nachbarschaft, für Treffen, Spiel und Aufenthalt. In allen 
Straßenräumen von Dietenbach ist nur das kurzzeitige Hal
ten mit dem Auto zum Be- und Entladen erlaubt, geparkt 
wird in den Quartiersgaragen. Ausnahmen gibt es lediglich 

Die Gestaltung des  
öffentlichen Raums

für Carsharing-Autos, Handwerker*innen und Menschen 
mit Behinderung.

Bäume mit Konzept
Bäume haben ästhetische, klimatische und ökologische 
Funktionen. Allein im ersten Bauabschnitt werden rund 850 
Bäume im öffentlichen Raum neu gepflanzt. Der Boulevard 
wird durch große Bäume geprägt, während Wohnstraßen 
kleinere, blühende Bäume zieren. Das Baumkonzept er
leichtert damit die Orientierung im neuen Stadtteil. Diese 
Bepflanzung verbessert das Mikroklima, reduziert die Ver
siegelung und bietet Kühlung durch Verdunstung. 

Wassersensible Gestaltung
Regenwasser wird teilweise den Grünflächen, Beeten und 
Bäumen zugeleitet. Die Straßen und Plätze haben teilweise 
wasserdurchlässige Beläge, um die nachhaltige Bewässe
rung zu fördern.

Büronutzungen im Erdgeschoss entstehen. Bereiche ab
seits des Zentrums werden als „allgemeines Wohngebiet“ 
(rot dargestellt) festgesetzt. Hier ist vorwiegend Wohnen 
vorgesehen.

Im Planbereich gibt es Zonen, die den öffentlichen Raum 
beleben sollen. Für die Teilbereiche (im Plan schraffiert dar
gestellt) erfolgt straßenseitig ein Ausschluss von Wohnnut
zungen, da hier der Schwerpunkt mit urbanen Nutzungen 
liegen soll.

Wie groß und hoch gebaut werden darf
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch klar 
abgegrenzte Baufenster definiert. Damit wird die städte
bauliche Grundstruktur gesichert. 

Mehrheitlich sind Gebäude mit einer Tiefe von 13 bis 14 Me
ter möglich. Daneben gibt es Sonderbaukörper mit einer 
zulässigen Tiefe von 17 Meter. 

In einer Nutzungsschablone werden für jeden Baublock die 
maximale Gebäudehöhe, die Geschossigkeit, die Bauweise 
und die Dachform geregelt.

In den wohnlich geprägten Bereichen sind vier Geschosse 
mit bis zu 14 Meter Gebäudehöhe vorgegeben. Der Bou
levard zwischen Stadtteileingang und Stadtteilmitte wird 
durch eine fünfgeschossige Bebauung und eine zulässige 
Gebäudehöhe von 18 Meter eingerahmt. In der Stadtteil
mitte sind fünf bis sechs Geschosse vorgegeben. Achtge
schossige Gebäudeerhöhungen in Eckbereichen sorgen für 
eine gute Orientierung und für ein urbanes Stadtbild. Einen 
besonderen Akzent bildet ein zwölfgeschossiger Hochpunkt 
am Stadtteileingang von Dietenbach, der im Zusammen
hang mit einer Handwerkermeile entwickelt wird.

Wo Gemeinschaft im Baublock entsteht
Im Bebauungsplan werden als Flächen für Gemein
schaftsanlagen die Lagen und Größen der Wohnhöfe für 
die Bewohner*innen eines Baublocks definiert. In diesen 
entstehen zum Beispiel Kinderspielplätze, Treffpunkte und 
Aufenthaltsbereiche sowie Grün- und Gartenflächen für 
die Gemeinschaft.

Der Bebauungsplan
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Private Bauprojekte in Dietenbach unterliegen klar definier
ten Gestaltungsregeln, die ein stimmiges und harmonisches 
Stadtbild sicherstellen sollen. Gleichzeitig gibt es bewusst 
Spielräume, die eine Vielfalt in der Einheit ermöglichen.

Der Baukörper muss sich in Bezug auf Höhe und Form an 
vorgegebene Baufenster halten. Ein Baublock besteht da
bei aus unterschiedlichen Gebäudetypen, die vom kleinen 
Townhouse mit zwei Wohnungen bis zum großen Geschoss
wohnungsbau mit rund 40 Wohnungen reichen. Das städte
bauliche Leitbild der Individualität soll sich in der Gestaltung 
der Fassade widerspiegeln, die farblich einladend, warm 
und freundlich sein soll.

Die Flachdächer bieten Platz für Begrünung und die um
fangreiche Nutzung von Solarenergie. Nebenanlagen wie 
Fahrradabstellplätze und Müllcontainer werden möglichst 
dezent integriert. 

Der private Freiraum wird durch Vorgärten und gemeinschaft
lich genutzte Innenhöfe strukturiert, die Bewohner*innen 
Orte der Begegnung bieten. Bäume können hier tief wur
zeln, weil der Innenhof nicht unterbaut ist. Eine Mindestan
zahl an zu pflanzenden Bäumen ist vorgegeben, damit in 
den Blockinnenbereichen grüne Kühloasen entstehen. 

Die privaten Gärten, Balkone, Loggien und Dachterrassen 
sind Orte des Rückzugs und der Erholung. Balkone dürfen 
in Richtung Innenhof weit herauskragen.

Die Baugrundstücke werden in einem konzeptionellen Ver
gabeverfahren nach einem Festpreis vergeben. In einem 
Wettstreit der Ideen können sich unterschiedliche Bauher
renmodelle auf die vielen unterschiedlich großen Grundstü
cke bewerben. Die Schaffung preiswerten Wohnraums, die 
soziokulturelle Vielfalt, der Klimaschutz und die städtebau
liche Qualität stehen dabei im Vordergrund.

Nachhaltig
und inklusiv
bauen

Vielfalt in der Einheit

Bauherren
Private

Die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Inklusion spie
len eine zentrale Rolle bei der Entwicklung Dietenbachs. 

Beim Bauen wird zum Beispiel besonders auf den Einsatz 
nachhaltiger Baustoffe wie Holz geachtet. Die Stadt nimmt 
bei allen öffentlichen Gebäuden in Dietenbach eine Vor
reiterrolle ein. Mithilfe eines Graue-Energie-Rechners wird 
aber auch Bauherr*innen aufgezeigt, wie sich durch die 
Wahl der Bauweisen und Materialien Energie sparen und 
Treibhausgasemissionen vermindern lassen. 

Durch die Wiederholung von Gebäudetypologien werden 
Grundlagen für serielles Bauen geschaffen. Damit wird eine 
effiziente und kostengünstige Umsetzung ermöglicht, ohne 
die Qualität zu beeinträchtigen.

Klimaneutralität im Betrieb wird durch innovative Energie
konzepte wie CO2-freie Fernwärme und die Nutzung erneu
erbarer Energien erreicht. 

Gleichzeitig wird barrierefrei gebaut, um den Stadtteil für 
alle Menschen zugänglich zu machen. Hier entsteht ein 
Stadtteil der kurzen Wege mit vielfältigen Orten der Be
gegnung. Die Blockstruktur mit Gemeinschaftshöfen fördert 
soziale Teilhabe für alle und eine Kultur der Nachbarschaft.

Diese Standards tragen dazu bei, dass Dietenbach zu einem 
ökologischen, nachhaltigen und sozialinklusiven Modell
quartier wird.

Die Visualisierungen wurden durch K9 ARCHITEKTEN und LINK3D  
in Abstimmung mit der Projektgruppe Dietenbach erstellt.

Design und Layout 
ORCA Affairs GmbH, Berlin

Freiburger Stadtbau GmbH

Projektgruppe Dietenbach
Stadt Freiburg im Breisgau
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Gemeinderat
& Ausschüsse

Die Tagesordnungen und Sitzungs
vorlagen sind in der Regel eine 
Woche vor dem Termin unter  
www.freiburg.de/GR abrufbar. Bitte 
beachten: Nicht zu jedem Tagesord
nungspunkt findet eine Aussprache 
statt. Wer ein entsprechendes Hör-
gerät trägt, kann im Neuen Ratssaal 
die induktive Höranlage nutzen.

Gemeinderat  Mo, 9.12.
•  Einbringung Doppelhaushalt 

2025/26, Haushaltsreden von OB 
Martin Horn und Bürgermeister 
Stefan Breiter

• Haushaltssatzung mit -plan
Neuer Ratssaal 16 Uhr
Gemeinderat  Di, 10.12.
•  Aktualisierung der Freiburger 

Nachhaltigkeitsziele
•  Klimaschutzbilanz bis 2022
•  Neuer Termin für die Migrantin-

nenbeiratswahl 2025
•  Sozialbericht 2023
•  Zwischenbericht zum Aktionsplan 

Inklusion
•  Mietobergrenze für Unterkunfts-

kosten
•  Eigenbetrieb Friedhöfe: 

Jahres abschluss 2020 und 2021, 
Wirtschaftsplan 2025/26, 
aktuelle Entwicklung

•  Gesamtkonzept Stühlinger 
Kirchplatz

•  Kommunales Konfliktmanage-
ment 2023/24: Evaluation

•  2. Finanzbericht 2024
•  UEFA Women�s EURO 2029 – 

Teilnahmeerklärung der Stadt
•  Anschluss Bebelstraße an die B 294
•  Breisgau-S-Bahn: Verlegung 

Haltepunkt St. Georgen
•  Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 

Jahresabschluss / Lagebericht 2023 
Wirtschaftsplan 2025/26 
Entwässerungsgebühren 2025/26

•  Neuerstellung Mietspiegel 2025/26
•  Quartier Kleineschholz: 

Vergabe von Baugrundstücken, 
 Sonderrechnung 2025/26

•  Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme Gewerbegebiet Haid-Süd: 
Abschluss, Wirtschaftsplan 2025

•  Erhöhung der Kostenerstattung 
zur Modernisierung der Wohnun-
gen im Breisacher Hof

•  Städtebauliche Sanierungsverfah-
ren: Anträge und Sachstand 2025

•  Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme Dietenbach: 
Beschluss der Sonderrechnung 
2025/26, 
 Beendigung der Maßnahme und 
Übertragung der Verwaltungs-
GmbH auf die Stadt Freiburg

•  Fortbestand ZMF mit neuem 
Stadtteil Dietenbach

•  Gestaltungsbeirat: Wieder-/
Neubestellung eines Mitglieds, 
Satzungsänderung

Neuer Ratssaal 16 Uhr

Theater
Freiburg

Kartenbestellung: Tel. 2012853; 
Öffnungszeiten der Theaterkasse, 
Bertoldstr. 46: Mo – Fr 10 – 18 Uhr,  
Sa 10 – 13 Uhr; weitere Infos unter 
www.theater.freiburg.de

Samstag, 7.12.
• Adventssingen 15 / 16 Uhr
• Operntode meiner Mutter 16 Uhr
•  Grimm! (10+) 19 Uhr
•  Close Up 19.30 Uhr
•  Freiburg.Phil Club goes Hip-Hop. 

Jazzhaus Freiburg 20 Uhr
Sonntag, 8.12.
•  Pinocchio (6+) 14.30 / 16.30 Uhr
•  Adventssingen Spezial für Men-

schen im Alter/mit Demenz 16 Uhr
•  Paradise Lost 19 Uhr
Montag, 9.12.
•  Pinocchio 9.30 / 11.30 Uhr
•  Die Operntode meiner Mutter 

(5+, zum letzten Mal) 11 Uhr
Dienstag, 10.12.
•  Pinocchio (6+) 9.30 / 11.30 Uhr
•  3. Sinfoniekonzert: Daphnis, Chloé 

und der Feuervogel 20 Uhr
Mittwoch, 11.12.
•  Peer Gynt 19 Uhr
Donnerstag, 12.12.
•  Pinocchio (6+) 11.30 Uhr
•  Über Leben im Anthropozän. Klima. 

Eine Wahrnehmungsgeschichte. 
Katholische Akademie 19.30 Uhr

•  Gespräche über aktuelle Inszenie-
rungen: Tosca 20.15 Uhr

Freitag, 13.12.
•  Pinocchio (6+) 9.30 / 11.30 Uhr
•  Time to Share Movements 18 Uhr
•  Iakwe oder wie der Regenbogen 

aus dem Keller kam 19 Uhr
•  Tosca 19.30 Uhr
Samstag, 14.12.
• Adventssingen 15 / 16 Uhr
•  Grimm! (10+) 19 Uhr
• The Handmaid‘s Tale 19.30 Uhr
Sonntag, 15.12.
•  Pinocchio (6+) 14.30 / 16.30 Uhr
•  Iakwe oder wie der Regenbogen 

aus dem Keller kam 18 Uhr
• Zeit für Freude 19 Uhr
• Musical-Welten 19.30 Uhr

Montag, 16.12.
•  Pinocchio (6+) 9.30 / 11.30 Uhr
Dienstag, 17.12.
•  Erste Wahl. (Methusalems) 20 Uhr
Mittwoch, 18.12.
•  Heim- und Fluchtorchester 20 Uhr
Donnerstag, 19.12.
•  Pique Dame 19.30 Uhr
•  Erste Wahl. (Methusalems) 20 Uhr

Freitag, 20.12.
• Der Prozess (Premiere) 20 Uhr

Samstag, 21.12.
•  Und wieder macht es pling. Kon-

zert zur Weihnachtszeit (6+) 18 Uhr
• Familie Schroffenstein 20 Uhr

Städtische
Museen

Buchungen: Tel. 2012501 oder 
EMail an museumspaedagogik@
stadt.freiburg.de; Weitere Infos 
unter www.freiburg.de/museen

Augustinermuseum
Augustinerplatz, Tel. 2012531, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Fr bis 19 Uhr
Ausstellung
Hans Thoma – Zwischen Poesie und 
Wirklichkeit 14.12. bis 30.3.2025
Veranstaltungen
•  Führung: Hans Thoma 

So, 15.12. 10.30 Uhr
•  Orgelmusik im Augustinermuseum 

Sa, 7. / 21.12. 12 Uhr
•  Kunstpause: Hans Thoma und sein 

grafisches Werk 
Mi, 18.12. 12.30 Uhr

Haus der Graphischen 
Sammlung
Salzstr. 32, Tel. 2012550,  
Di – So 10 – 17, Fr bis 19 Uhr
Ausstellung
Liebe und Verrat – Der Expressionist 
Fritz Ascher aus New Yorker Privat-
sammlungen bis 2.3.2025
•  Führung: Liebe und Verrat 

Sa, 14. / 21.12. 15 Uhr 
Fr, 20.12. 17.30 Uhr

•  Kunstpause: Figur und Farbe in 
der expressiven Grafik 
Mi, 11.12.  12.30 – 13 Uhr

Museum für Neue Kunst
Marienstraße 10 a, Tel. 2012581, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Do bis 19 Uhr
Ausstellung
Modern Times – Bilder der 
1920er-Jahre bis 16.2.2025
Veranstaltungen
•  Führung: Modern Times 

So, 8. / 15.12. 15 Uhr
•  Gespräch: Jour fixe mit Sigrid Faltin 

Do, 12.12. 18 Uhr
•  Kunst:Dialoge: Modern Times 

Sa, 14.12. 15 Uhr
•  Kurator_innenführung Modern 

Times:  
Do, 19.12. 7.15 Uhr

Museum Natur und Mensch
Gerberau 32, Tel. 2012566,  
Di – So 10 – 17 Uhr, Di bis 19 Uhr
Ausstellung
Mensch Macht Musik bis 26.1.2025
Veranstaltungen
•  Führung mit Deutscher Gebärden-

sprache: Mensch Macht Musik 
So, 8.12. 14 Uhr

•  Taschenlampenführung (6+) 
Di, 10.12. 19.30 – 20.30 Uhr

•  Führung: Mensch Macht Musik 
So, 15.12. 14 Uhr 
Di, 17.12. 17 Uhr

•  Samstagsmuseum für Kids: 
Winterfutter selbst gemacht 
Sa, 21.12. 10 – 13 Uhr

Archäologisches Museum 
Colombischlössle
Colombischlössle, Rotteckring 5,  
Tel. 2012574, Di – So 10 – 17 Uhr, 
Mi bis 19 Uhr
Ausstellung
KeltenKids: Eine Reise  
in die Eisenzeit bis 11.5.2025
Veranstaltungen
•  Familienführung: KeltenKids 

Sa, 7. / 14.12. 15 Uhr
•  Führung: Himmel und Erde 

So, 8.12. 12 Uhr
•  Familiennachmittag: KeltenKids 

So, 8.12. 14 – 16 Uhr
•  After Work: Magische Kräfte für 

die Ewigkeit 
Mi, 11.12. 17.30 Uhr

Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Münsterplatz 30, Tel. 2012515, 
Di – So 10 – 17 Uhr

Dokumentationszentrum 
Nationalsozialismus
Tel. 2012554; weitere Infos unter 
www.nsdoku.freiburg.de

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 2012207, 
Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr; 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.
de; Rückgabeautomat: Mo – So 
6 – 23 Uhr; weitere Infos unter  
www.stadtbibliothek.freiburg.de
Veranstaltungen
•  Einführung rund um die Onleihe 

Di, 10.12. 10 – 12 Uhr
•  Gaming für Kinder (8+) 

Di / Mi 15.30 – 17 Uhr

•  Online- und IT-Sprechstunde 
Mi, 11.12. 10 – 12 Uhr 
Fr, 13.12. 16 – 18 Uhr

•  3D-Druck Weihnachtsspezial: 
Weihnachtsdeko drucken 
(Anm: Tel. 0761 3 68 95 10) 
Fr, 13.12. 16.30 – 17.30 Uhr

•  Vorlesen für Kinder in mongoli-
scher und deutscher Sprache 
Sa, 14.12. 13.30 – 14.30 Uhr

•  Sprachcafé: Deutsch für Frauen 
Di, 17.12. 10 – 12 Uhr

•  Lesekreis französische Literatur 
Di, 17.12. 16 Uhr

•  Online Deutsch lernen 
Mi / Do, 18. / 19.12. 14 – 15.45 Uhr

•  Sprachcafé Deutsch 
Mi, 18.12. 16 – 18 Uhr 
Do, 19.12. 14 –18 Uhr

•  Vorlesestunde (4+) 15.30 – 16 Uhr
•  Bibliobus Mulhouse 

Fr, 20.12. 14.30 – 16.30 Uhr
Stadtteilbibliothek Haslach
CarlKistnerStr. 59, Tel. 2012261, 
Di – Fr 9.30 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr; 
stadtbibliothekhaslach@stadt.
freiburg.de
•  Vorlesespaß in 30 Minuten 

Mi, 11.12. 16 Uhr
•  Freies Gamen 

Fr, 13. / 20.12. 15 – 18 Uhr
•  Bilderbuchkino: „Wie feiern 

Wiesel Weihnachten?“ 
Mi, 18.12. 16 – 16.30 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 2012280 
Di – Fr 10.30 – 13.30 und Di – Do 
15 – 18 Uhr; FlexiBib: Mo 10 – 16 Uhr; 
stadtbibliothekmooswald@stadt.
freiburg.de
•  Bilderbuchkino 

Mi, 18.12. 15.30 Uhr
•  Erzähltheater Kamishibai 

Do, 19.12. 15.30 Uhr
Mediothek Rieselfeld
MariavonRudloffPlatz 2, Tel. 
2012270, Di / Do / Fr 13 – 18 Uhr, Mi 
10 – 18 Uhr; FlexiBib: Di – Fr 8 – 10 
Uhr, Mo 18 – 19.30 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr; 
stadtbibliothekrieselfeld@stadt.
freiburg.de
•  Die Stunde Ohrenschmaus 

Mi / Do, 11. / 12. / 19.12., 16 – 17 Uhr
•  Büchertreff in der Mediothek 

Mi, 18.12. 19.30 Uhr
•  Die Stunde Ohrenschmaus 

Mi / Do, 4. / 5.12. 16 – 17 Uhr
•  Pen & Paper (Rollenspieltreff) 

Sa, 21.12. 13 – 19 Uhr
Europe Direct Freiburg
Münsterplatz 17, 3. OG; 
europedirect@stadt.freiburg.de
•  Offene Sprechstunde 

Di/Mi 14 – 16 Uhr

Städtische
Bäder

Aktuelle Infos unter  
www.badeninfreiburg.de

Keidel-Therme
An den Heilquellen 4, Tel. 2105850, 
www.keideltherme.de
• täglich 9 – 21 Uhr 
Hallenbad Haslach
CarlKistnerStr. 67, Tel. 2105520
•  Di – Fr 14 – 20 Uhr
•  Sa/So 9 – 16 Uhr
Westbad
Ensisheimer Straße. 9, Tel. 2105510
•  Mo/Mi/Fr 10 – 21 Uhr
•  Di/Do 7 – 21 Uhr
•  Sa/So  10 – 18 Uhr
Faulerbad
Faulerstr. 1, Tel. 2105530
•  Mo – Do 6 – 8 Uhr
•  Mo – Fr 13 – 20 Uhr
•  Fr (Senioren und Schwangere)

 8 – 12 Uhr
•  Sa (nur Frauen) 9 – 11 Uhr
•  Sa (1. Samstag im Monat: 

Spielnachmittag) 11 – 18 Uhr
•  So 9 – 18 Uhr
Hallenbad Hochdorf
Hochdorfer Str. 16b, Tel. 2105550
•  Di/Do 18 – 20 Uhr
•  Do (Senioren und Schwangere)

 9.30 – 11 Uhr
•  Fr 15 – 20 Uhr
•  Sa (Spielnachmittag) 14 – 18 Uhr
•  So 8.30 – 13 Uhr
Hallenbad Lehen
Lindenstr. 4, Tel. 2105540
•  Di/Do 14 – 16 Uhr
•  Sa (Senioren und Schwangere)

 12.30 – 14 Uhr
•  Sa (Spielnachmittag) 14 – 16 Uhr

Planetarium
Bismarckallee 7 g, Tel. 3 89 06 30, 
service@planetariumfreiburg.de; 
weitere Infos unter 
www.planetarium-freiburg.de
In Klammern steht, ab welchem 
Alter eine Vorstellung geeignet ist.
Samstag, 7.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
• Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
• Faszination Mars (12) 19.30 Uhr
Sonntag, 8.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
• Die Entdeckung des Kosmos (8)
 16.30 Uhr
Dienstag, 10.12.
• Der aktuelle Sternenhimmel (12)
 19.30 Uhr
Mittwoch, 11.12.
• Die Sonne (8) 15 Uhr
Freitag, 13.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
•  Galaxis (12) 19.30 Uhr
Samstag, 14.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
•  Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
• Auroras (12) 19.30 Uhr
Sonntag, 15.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
•  Planeten (8) 16.30 Uhr
Dienstag, 17.12.
•  Der aktuelle Sternenhimmel (12)

 19.30 Uhr
Mittwoch, 18.12.
•  Schwarze Löcher (8) 15 Uhr
Freitag, 20.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
• Der Mond (8) 16.30 Uhr
• Faszination Mars (12) 19.30 Uhr
Samstag, 21.12.
•  Es war einmal in Bethlehem (5)

 15 Uhr
• Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
• Galaxis (12) 19.30 Uhr

Dies &
Jenes

Waldhaus Freiburg
Bildungs und Informations zentrum 
zu Wald und Nachhaltigkeit,  
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 7710 
www.waldhausfreiburg.de 
Di – Fr 10 – 16.30 Uhr, sonn und 
feiertags 11 –16 Uhr (Anfragen u. 
Reservierungen: Di – Fr 9 – 12.30 Uhr)
Ausstellung
•  Facettenreiche Insekten: Vielfalt, 

Gefährdung, Schutz bis 23.3.25
Veranstaltungen
•  Fräulein Brehms Tierleben: 

Die Schmetterlinge   
So, 15.12.  14 Uhr 
Der Steinschmätzer 
So, 15.12.  16 Uhr

Musikschule Freiburg
Turnseestr. 14, Tel. 88 85 12 80, 
info@musikschulefreiburg.de;  
weitere Infos unter 
www.musikschule-freiburg.de

Naturerlebnispark Mundenhof
Tel. 2016580; ganzjährig rund um 
die Uhr geöffnet; weitere Infos und 
Parktickets unter www.freiburg.de/
mundenhof
•  Tierfütterung (Treffpunkt: Futter-

uhr am Buntmardergehege) 
tägl. außer Fr 14.30 Uhr

Volkshochschule Freiburg
VHS im Schwarzen Kloster: 
Rotteckring 12; Tel. 3 68 95 10, info@
vhsfreiburg.de, Mo – Do, 9 – 18 Uhr, 
Fr, 9 – 12.30 Uhr; weitere Infos unter 
www.vhs-freiburg.de
Anmeldung für für alle Veranstal-
tungen erforderlich.

Abfall &
Recycling

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH (ASF), Tel. 76 70 70; 
ServiceCenter: Mo – Do 8 – 12 und 
13 – 17 Uhr, Fr 8 – 12 / 13 – 15.30 Uhr; 
weitere Infos unter 
www.abfallwirtschaft-freiburg.de

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9 – 12.30 / 13 – 18 Uhr 
Fr, Sa 8 – 13 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8 – 16 Uhr 
Sa 9 – 16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9 – 16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9 – 13 Uhr
Umschlagstation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll
Mo – Do 7.15 – 11.45 / 13 – 16 Uhr 
Fr 7.15 – 12.15 / 13 – 15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9 – 12.45 Uhr
Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmitteln, 
Medikamenten, Chemikalien,  
Pestiziden, Altöl, Farben etc.
•  Haslach, Brendweg Wendeplatte 

Mo, 9.12. 8.30 – 11 Uhr 
•  Tiengen, Tuniberghaus 

Mo, 9.12. 13 – 15 Uhr

Ämter &
Dienststellen

Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement
Rathaus im Stühlinger, Fehren
bachallee 12, abi@stadt.freiburg.de
•  Bürgerservice-Zentrum 

buergerservice@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/termine oder 
Tel. 2010 

•  Bürgerberatung im Innenstadtrat-
haus, Rathausplatz, Tel. 2011111, 
buerger beratung@freiburg.de 
www.freiburg.de/buergerberatung 
Mo – Do 8 – 17.30 Uhr 
Fr 8 – 16 Uhr

•  Telefon-Service-Center 
Tel. 2010 und 115 
Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Amt für Soziales (AfS)
Fehrenbachallee 12, Empfang:  
Tel. 2013507, www.freiburg.de/afs 
afs_empfang@stadt.freiburg.de

Amt für Migration und 
Integration (AMI)
 Berliner Allee 1, Tel. 2016301 
www.freiburg.de/ami 
ami@stadt.freiburg.de

Amt für öffentliche Ordnung
Fehrenbachallee 12
•  Fundbüro: Tel. 2014827, 4828 

fundbuero@stadt.freiburg.de
•  Veranstaltungen und Gewerbe: 

Tel. 2014860 
gewerbe@stadt.freiburg.de

•  Sicherheit und Ordnung: 
Tel. 2014860 
polizei@stadt.freiburg.de

•  Waffen- und Sprengstoffrecht: 
Tel. 2014857, 4869, 4888 
waffenbehoerde@stadt.freiburg.de

•  Fahrerlaubnisse: Tel. 2014931 
fahrerlaubnisbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Bußgeldabteilung: 
Tel. 2014950, bussgeldbehoerde 
@stadt.freiburg.de

•  Gemeindevollzugsdienst / Voll-
zugsdienst der Polizeibehörde:  
Tel. 2014923 
vollzugsdienst@stadt.freiburg.de

•  Veterinärbehörde: Tel. 2014965 
veterinaerbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Fachservice Ordnungs angelegen-
heiten: Tel. 2014931

Eigenbetrieb Friedhöfe
Friedhofstr. 8, Tel. 2016602 
www.freiburg.de/friedhof; 
ebf@stadt.freiburg.de
•  Bestattungsdienst: 

Tel. 27 30 44  rund um die Uhr
Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Europaplatz 1, Tel. 2018408, 
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
•  Mo/Mi/Fr 8 – 11 Uhr
Kontaktstelle Frau und Beruf
Rathausplatz 2 – 4, Tel. 2011731 
frau_und_beruf @stadt.freiburg.de 
www.frauundberuf-bw.de/ 
freiburg-so

Seniorenbüro mit 
Pflegestützpunkt
Fehrenbachallee 12, Tel. 2013032 
www.freiburg.de/senioren 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de

Standesamt
Rathausplatz, standesamt@stadt.
freiburg.de, Termine: Tel. 2010 
www.freiburg.de/standesamt
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.
Wohngeld /
Wohnberechtigungsscheine
Fahnenbergplatz 4, Tel. 2015480 
www.freiburg.de/wohngeld

STÄDTISCHE TERMINE UND ÖFFNUNGSZEITEN VOM 7. BIS 21. DEZEMBER

Zwischen Poesie und Wirklichkeit: Hans Thoma im Augustinermuseum
100 Jahre nach seinem Tod widmet das Augustinermuseum dem bedeutenden deutschen Künst-
ler des 19. Jahrhunderts eine große Werkschau. Hans Thoma ist für seine unverwechselbaren 
Landschafts- und Genrebilder bekannt und geschätzt. Aktuell steht er wegen seiner Nähe zu völ-
kischen und nationalistischen Positionen in der Kritik. Ab 14. Dezember setzt sich das Museum 
differenziert mit seinem Werk auseinander und lädt die Besuchenden ein, sich ihr eigenes Bild 
zu machen. Im Fokus der Ausstellung steht Thomas grafisches Werk, ergänzt durch Gemälde und 
kunsthandwerkliche Objekte. Neben den berühmten ikonischen Schwarzwaldlandschaften und 
Genrebildern des Realisten überraschen unbekanntere Werke, die Einflüsse von Jugendstil und 
Symbolismus zeigen, sowie eindrucksvolle Porträts.   www.museen-freiburg.de
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„Stadtrundgang 
zum Lesen“

Neue Publikation des Stadtarchivs

Nicht nur historische Er-
eignisse und Personen 

bestimmen die Geschicke 
und das Leben in einer 
Stadt, sondern auch ihre 
Orte, Plätze, Straßen und 
Bauten. Der neueste Band 
der „Auf Jahr und Tag“-
Reihe beleuchtet in zehn 
Beiträgen „Orte im früh-
neuzeitlichen Freiburg“.

Ab der Wende zum 16. Jahr-
hundert entstanden in Frei-
burg zahlreiche repräsen-
tative Neubauten, die vom 
wachsenden Selbstbewusstsein 
der Stadtbürger zeugen. Ende 
des 17.  Jahrhun-
derts erfuhr Frei-
burg tiefgreifende 
Ve r ä n d e r u n g e n 
durch den Abbruch 
der Vorstädte und 
den Ausbau zu einer 
Festungsstadt. Nach 
der Abtragung der 
Bastionen Mitte des 
18. Jahrhunderts er-
hielt die Stadt die 
Möglichkeit, sich 
weiter auszudehnen 
und ein modernes 
Gesicht anzuneh-
men.

Der Band star-
tet mit zwei Texten 
zum Münsterplatz. 
Im Laufe der Jahr-
hunderte entwickel-
te sich der Platz vom 
Zentrum im geist-
lichen Sinne  zum 
wir tschaf t l ichen 
und gesellschaftlichen Mittel-
punkt der Stadt. Im nächsten 
Aufsatz steht das Münster als 
„musikalischer Ort“ mit Blick 
auf seine Ausstattung mit Or-
geln, den Organisten und die 
Bedeutung der Kirchenmusik 
im Fokus. 

Die Themen der weiteren 
Beiträge beschäftigen sich mit 
Bau- und Nutzungsgeschichte 
verschiedener prominenter Ge-
bäude im Freiburger Stadtbild 
wie dem Basler Hof, dem Neu-
en Rathaus, dem Peterhof und 
dem Jesuitenkolleg, das heute 
als „Alte Universität“ bekannt 

ist. Auch an die prunkvollen 
Adelspalais wird erinnert, die 
heute zum Teil nur noch stark 
verändert oder sogar ganz ver-
loren sind. Dass das „Haus 
zum unteren Pflug“ am Augus-
tinerplatz die Keimzelle des 
Krankenhauswesens in Frei-
burg war, wird kaum jemand 
wissen. Schließlich steht das 
Breisacher Tor beispielhaft für 
Freiburgs Zeit als Festungs-
stadt.

In der Reihe „Auf Jahr und 
Tag“ sind inzwischen sechs 
Bände zur Freiburger Stadtge-
schichte erschienen. Möglich 
gemacht hat das die enge part-

nerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen den beteiligten 
Institutionen: der Abteilung 
Landesgeschichte des His-
torischen Seminars der Uni-
versität, dem Alemannischen 
Institut, dem Landesverein 
Badische Heimat, dem Breis-
gau-Geschichtsverein Schau-
ins-Land, dem Stadtarchiv und 
dem Münsterbauverein. 

  Auf Jahr und Tag. Orte im 
frühneuzeitlichen Freiburg 
(Rombach-Verlag) für 26 Euro beim 
Alemannischen Institut portofrei 
bestellbar (per E-Mail an: info@
alemannisches-institut.de) oder im 
Buchhandel erhältlich.

„Musikbotschafter Freiburgs“: Reinhold-Schneider-Preis verliehen
Strahlende Gesichter gab es, als kürzlich der Kulturpreis der Stadt in der Sparte Musik verlie-
hen wurde – im Rahmen eines Festakts im Historischen Kaufhaus mit viel Musik, Würdigungen 
und freudigen Dankesworten. Mit dem Preis ausgezeichnet wurde der renommierte Percussio-
nist Murat Coşkun (l.), der sich auch als Gründer und künstlerischer Leiter des internationalen 
Rahmentrommelfestivals Tamburi Mundi einen Namen gemacht hat. Die Jury unter Vorsitz des 
Ersten Bürgermeisters Ulrich von Kirchbach würdigte ihn als „musikalischen Brückenbauer“. 
Das mit dem Preis verbundene Stipendium ging an die Mädchenkantorei am Freiburger Münster 
mit ihrer Leiterin Martina van Lengerich und an die Dirigentin Friederike Scheunchen (v. l.). 
Die Mädchenkantorei habe sich unter van Lengerichs Leitung zu einem profilierten und sehr 
angesehenen Ensemble entwickelt, so die Jury. Und mit Scheunchen, die unter anderem als As-
sistentin des Generalmusikdirektors André de Ridder am Theater Freiburg tätig ist, ehre sie eine 
vielversprechende Nachwuchskünstlerin und „ein Ausnahmetalent“.

Leseraum für 
die Jüngsten

Neue Bücherbühne im Haus der Jugend

Mit seiner neuen Bü-
cherbühne – einer Bib-

liothek für Kinder im Alter 
bis zwölf Jahren – bietet 
das Haus der Jugend seit 
Kurzem einen Leseraum 
für die Jüngsten und deren 
Familien an. Ein Podest im 
Kinderbereich des Hauses 
wurde zum gemütlichen 
Rückzugs-
ort, der zum 
Blättern, 
 Schauen und 
Lesen einlädt.

A u ß e r d e m 
gibt es mit der 
Toniebox ein 
k indge rech -
tes Medium 
zum Anhören 
von Büchern: 
alleine mit Kopfhörer, in der 
Gruppe und mit selbst gele-
senen Texten bespielbar, die 
ältere Kinder im hauseigenen 
Aufnahmestudio aufsprechen 
können.

Die Bücherbühne entstand 
gemeinsam mit der Stadtbiblio-
thek und mit finanzieller Unter-

stützung der Matthias-Ginter-
Stiftung. Eingerichtet hat sie 
das Team des Kubez, des Kul-
tur- und Begegnungszentrums 
im Jugendbildungswerk.

Ziel ist, Kindern in entspann-
ter Atmosphäre spielerisch 
einen Zugang zu Büchern zu 
ermöglichen. Regelmäßige Vor-
lesestunden sind in Vorberei-

tung, und 
Erwach-
sene ha-
ben am 
m o n a t -
l i c h e n 
o f f e n e n 
Familien-
s a m s t a g 
des Kubez 
oder in den 
mietbaren 
Elterntreffs 

die Möglichkeit, Kindern vor-
zulesen und gemeinsam Lite-
ratur zu entdecken. 

  Bücherbühne im Haus der 
Jugend, Uhlandstr. 2. Geöffnet: 
Di/Do, 15 – 17 Uhr, an den Fami-
liensamstagen oder im Freiraum 
Eltern. Infos unter www.jbw.de. 
Kontakt: Miriam Neusch (kubez), 
Tel. 0761 79 19 79-24

Freiburg gegen 
Gewalt an Frauen

Neue Website bündelt Informationen

Aanlässlich des Interna-
tionalen Tags gegen 

Gewalt an Frauen und 
Mädchen am 25. November 
hat Freiburg die städtische 
Website www.freiburg.de/
gegengewalt gestartet. 
Auf der neuen Plattform 
werden alle Informati-
onen zu Unterstützung 
und Beratung für Gewalt-
betroffene gebündelt.

Die neue Website ist ein 
Bestandteil der Umsetzung 
der Istanbul-Konvention: ei-
nes völkerrechtlichen Vertrags 
zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt. Darin gefordert wer-
den Maßnahmen zur Präventi-
on und zum Schutz, die Straf-
verfolgung von Tätern und die 
Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Akteuren. Die Kon-
vention ist geltendes Recht, 
auch auf kommunaler Ebene. 
Auch Freiburg hat sich zu ih-
rer Umsetzung bekannt, um 
allen Menschen in der Stadt 
bestmögliche Sicherheit und 
Schutz zu bieten.

„Mit der Umsetzung der 
Istanbul Konvention erfüllen 
wir nicht nur eine rechtlich 
verankerte kommunale Ver-
antwortung“, sagt die städti-
sche Frauenbeauftragte Simo-
ne Thomas. „Wir gehen einen 
weiteren wichtigen Schritt 
Richtung Gleichstellung. Und 
Gleichstellung ist letztendlich 
der wirksamste Schutz gegen 
strukturelle Gewalt.“  

  www.freiburg.de/gegengewalt

Viel Grün und viel Spaß
Der frisch sanierte Spielplatz Breisacher Hof ist eröffnet

Erst auf dem Kletterge-
rüst toben, dann mit 

der Wasserpumpe abküh-
len und am Ende auf der 
Hängematte entspannen: 
Seit September hat das 
Garten- und Tiefbauamt 
(GuT) den Spielplatz 
Breisacher Hof in einen 
naturnahen Spiel- und 
Erholungsort umgebaut.

„Der frisch sanierte Spiel-
platz bietet den Kindern aus-
giebig Raum zum Spielen und 
Toben“, sagte Baubürgermeis-
ter Martin Haag bei der Eröff-
nung. Bei der Umgestaltung 
hat das GuT viele Wünsche 
von Eltern und Kindern für den 
1939 erbauten und zuletzt 1996 

sanierten Spielplatz aufgegrif-
fen: etwa den Wiesenhügel 
um Klettermöglichkeiten und 
Balancierspiele ergänzt. Ab-
seits des Trubels warten grüne 
Rückzugsräume mit Hänge-
matten, Slacklinepfosten und 
ein Erlebnispfad im Gehölz.

Die Arbeiten haben rund 
350.000 Euro gekostet, davon 
übernimmt der Bund 60 Pro-
zent. Die benachbarte Ball-
spielfläche wird später umge-
staltet – bis Ende 2027 wird sie 
noch als Zwischennutzung für 
die Baumaßnahmen benötigt. 
Danach gibt es eine Bürger-
beteiligung, um mit den Men-
schen im Quartier einen Ort zu 
schaffen, der gerne und viel ge-
nutzt wird. 

Für die Kids im Quartier: Der frisch sanierte Spielplatz Breisa-
cher Hof bietet Raum zum Spielen und Toben.

„Wir machen das 
‚We remember‘ konkret“

Gemeinderat beschließt freien Eintritt ins NS-Dokuzentrum

Der Eintritt ins Doku-
mentationszentrum 

Nationalsozialismus, das 
im kommenden Frühjahr 
eröffnet, wird kostenfrei 
sein. Das hat der Gemein-
derat auf einen gemeinsa-
men Antrag der Grünen, 
Eine Stadt für alle, SPD, 
FR4U, FDP/BfF sowie Kultur 
und Inklusion hin beschlos-
sen. Nach einem Jahr steht 
eine Auswertung an.

Geprüft werden soll, wie 
Besuchende einen freiwilligen 
Solidarbeitrag leisten können – 
etwa über Spendenboxen oder 
QR-Codes. In ihrer Vorlage 
hatte die Stadtverwaltung für 
den Eintritt ins NS-Dokuzen-
trum fünf Euro, ermäßigt drei 
Euro, vorgeschlagen – wie im 
Museum Natur und Mensch 
und dem Archäologischen 
Museum Colombischlössle. 
Für Menschen unter 27 Jahren 
wäre der Eintritt, wie in allen 
städtischen Museen, kostenfrei 
gewesen. Der freie Eintritt soll 
jetzt mindestens ein Jahr lang 
für alle gelten.

Die dadurch für die Stadt 
entstehenden Kosten seien 

überschaubar und würden den 
städtischen Haushalt nicht 
stark belasten, argumentier-
te Grünen-Stadtrat Timothy 
Simms. Es sei wichtig, mög-
lichst vielen Menschen einen 
niederschwelligen Zugang zu 
ermöglichen, ergänzte Viviane 
Sigg (SPD): „Mit diesem An-
trag machen wir das ‚We re-
member‘ konkret.“

Esfa-Stadträtin Annema-
rie Reyers betonte, Aufklären, 

Mahnen und Gedenken seien 
heute notwendiger denn je. 
Und Franco Orlando (FDP-
BfF) hofft, dass dieser Ort der 
Erinnerung, Verantwortung 
und Trauer die Demokratie 
stärken werde.

Die CDU-Fraktionsvorsit-
zende Carolin Jenkner kam 
hingegen zu einem anderen 
Schluss: „Dieser wichtige Ort 
muss finanziell auskömmlich 
ausgestattet werden. Wir soll-
ten nicht auf diese sichere und 
planbare finanzielle Basis ver-
zichten“, forderte sie – es sei 
aber wichtig, dass der Ort des 
Gedenkens im Dokuzentrum 
kostenfrei zugänglich sei. In 
diesem Raum wird an die Frei-
burger Verfolgten des Natio-
nalsozialismus erinnert.

Markus Schillberg (KI) freu-
te sich über die große Mehrheit 
für den Antrag. Im Anschluss 
an die Abstimmung dank-
te Oberbürgermeister Martin 
Horn dem Gemeinderat noch 
einmal dafür, dass er so viel 
Geld für das Dokumentations-
zentrum zur Verfügung stelle. 
„Dieses klare Votum, dass so 
etwas nie wieder passieren 
darf, ist so wichtig.“  

Die NS-Zeit sichtbar machen: 
Das Dokuzentrum bietet auch 
historische Stadtführungen an.
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Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
mit örtlichen Bauvorschriften und 

Ausgleichsflächen auf den Gemarkungen 
Freiburg, Lehen, Waltershofen, Opfingen 

und Hochdorf „Dietenbach – Am Frohnholz“, 
Plan-Nr. 6-175

Satzung 
der Stadt Freiburg im Breisgau

über den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften  
und  Ausgleichsflächen auf den Gemarkungen  

Freiburg, Lehen,  Waltershofen, Opfingen und Hochdorf  
„Dietenbach – Am Frohnholz“, Plan-Nr. 6-175

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), des § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422) hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Bebauungsplan und Geltungsbereich

Für den Bereich der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Freiburg
  12170, 27949, 27950, 27951, 27952, 27953, 27954, 27955, 27956, 27957, 

27958, 27959, 27960, 27960/1, 27961/1, 27961/2, 27962, 27963, 27964, 
27965, 27965, 27966, 27966, 27967, 27967/1, 27968, 27968/1, 27969, 
27969/1, 27970, 27970/1, 27971, 27972, 27973, 27974, 27975, 27976, 27977, 
27978, 27979, 27980/1, 27980/2, 27981, 27981/1, 27982, 27982/1, 27983, 
27984, 27985, 27985/1, 27986, 27986/1, 27987, 27987/1, 27988, 27988/1, 
27989, 27989/1, 27989/2, 27990, 27990/1, 27991, 27998, 28000, 28008, 
28009, 28010, 28011, 28012, 28012/1, 28013, 28015, 28016, 28044, 28046, 
28047, 28077, 28085, 28086, 28087, 28088, 28089, 28090, 28091, 28092, 
28093, 28094, 28095, 28096, 28096/1, 28097, 28097/1, 28098, 28098/1, 
28099, 28099/1, 28100, 28104, 31150, 31154, 31155, 31156, 31157, 31158, 
31159, 31163, 31166, 31167, 31169, 31170, 31171, 31175, 31176, 31177, 
31178, 31246, 31247,

der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Freiburg
  12154, 12169, 12171, 12172, 12185, 12186, 12189, 12190, 12200/1, 12204, 

12209, 12210, 12225, 12226, 12242, 12243, 12245, 12246, 12247, 12247/1, 
12273, 12274/1, 12313, 12328/1, 12331, 12336, 12337, 12338, 12339, 12340, 
12340/1, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12347, 12348, 12349, 
12349/1, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354, 12356, 12357, 12359, 12361, 
12362, 12363, 12370, 12374/2, 12374/3, 12374/6, 12374/7, 12374/8, 12413/8, 
12437/10, 12437/4, 27825, 27827, 27842, 27842/1, 27843, 27848, 27851, 
27948, 27948/1, 27992, 27993, 27994, 27995, 27996, 27997, 27999, 28001, 
28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28014, 28017, 28019/1, 28020, 
28021, 28022, 28023, 28024, 28025, 28026, 28027, 28027/1, 28028, 28029, 
28030, 28031, 28032, 28035, 28036, 28037, 28038, 28039, 28041/1, 28043, 
28045, 28048, 28049, 28050, 28051, 28052, 28053, 28054, 28055, 28056, 
28057, 28058, 28059, 28060, 28061, 28062, 28063, 28064, 28066, 28067, 
28070/1, 28076, 28078, 28079, 28080, 28081, 28082, 28084, 28101, 28102, 
28103, 28104/1, 28105, 28105/1, 28106, 28107, 28108, 28108/1, 28109, 
28110, 28110/1, 28111, 28112, 28113, 28114, 28142, 28143, 28144, 30502, 
31138, 31139, 31142, 31144, 31148, 31151, 31152, 31165, 31168, 31172, 
31173, 31174, 31179, 31180, 31181, 31182, 31245, 6920, 6945, 8715, 8716,

der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Lehen
  1419/1, 1420/1, 1421, 1422, 1422/1, 1423, 1423/1, 1424, 1424/1, 1425, 1425/1, 

1426, 1426/1, 1427, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 
1438, 1439, 1440, 1441, 1441/1, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 
1449, 1450, 1451, 1452, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1474/1, 1475, 1476, 
1477, 1478, 1479, 1480,

der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Lehen
  1417/3, 1417/8, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1464, 1465, 1466, 

1467, 1468, 1469, 1482, 1583,
und die zugehörigen Ausgleichsflächen im Bereich der Flst.Nr. auf der Gemar-
kung Freiburg
 8724,
der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Freiburg
  8724, 27948, 27831, 27841, 27848, 27849, 27850, 27851, 27841/1,
der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Hochdorf
  1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1789, 1791, 1797, 1798, 3179, 3184, 

3219, 3231, 3232, 3234, 3256/1, 3295, 3296,
der Flst.-Nrn. auf der Gemarkung Lehen
 1482/4, 2016/1, 2021/1,
der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Lehen
  1482, 1482/1, 1482/2, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022,
der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Opfingen
  10626, 10641, 10650, 10658, 10738, 10738, 11139, 11140,
der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Opfingen
  7485/3, 7485/4, 7485/7, 10653, 10657, 10698, 11141,
und der Teilflächen der Flst.Nrn. auf der Gemarkung Waltershofen
 4981, 5208,
begrenzt durch
 •  die Waldflächen des Frohnholzes im Nordwesten und Norden,  

die Bundesstraße 31a im Nordosten,
 • die Anschlussstelle Bundesstraße 31a / Tel-Aviv-Yafo-Allee im Osten,
 • die Mundenhofer Straße im Süden und Südwesten sowie
 • den Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof im Westen
wird nach § 10 Abs. 1 BauGB ein verbindlicher Bauleitplan, bestehend aus
 1. der Planzeichnung „Kernbebauungsplangebiet“ vom 26.11.2024
 2.  den Planzeichnungen 1 bis 5 „Weitere Ausgleichsflächen“ vom 

26.11.2024
 3. den textlichen Festsetzungen vom 26.11.2024
 Bezeichnung:   Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften und Aus-

gleichsflächen auf den Gemarkungen Freiburg, Lehen, 
Waltershofen, Opfingen und Hochdorf „Dietenbach – Am 
Frohnholz“, Plan-Nr. 6-175,

beschlossen.
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs sind die Plan-
zeichnung vom 26.11.2024 und die Planzeichnung für die Ausgleichsflächen 11 
bis 17 vom 26.11.2024.

§ 2  Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 Landesbauordnung (LBO) für das in § 1 bezeichnete 
Gebiet folgende örtliche Bauvorschriften erlassen:
Hinweis: Weitergehende Regelungen und Empfehlungen zur Gestaltung sind 
dem Gestaltungshandbuch für den Stadtteil Dietenbach zu entnehmen.

1.  Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1  Im allgemeinen Wohngebiet, im urbanen Gebiet, mit Ausnahme des 
Baufelds 1.15, und in den sonstigen Sondergebieten SO 2 „Einzelhandel, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Wohnen“ und SO 3 „Quartiersgara-
ge mit Komplementärnutzung“ sind sowohl auf den Hauptgebäuden als 
auch auf den Nebengebäuden/Nebenanlagen ausschließlich Flachdächer 
zulässig. Als Flachdach gilt eine Dachneigung zwischen 0° und maximal 9°.

1.2  Fluoreszierende, glänzende und spiegelnde Oberflächen auf den Dächern 
und an den Fassaden sind nicht zulässig. Hierunter fallen auch Dächer und 
Fassaden aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink oder Blei und de-
ren Legierungen. Werden Metalldacheindeckungen oder Metallfassaden 
vorgesehen, sind diese aus beschichteten Blechen, Aluminium oder Edel-
stahl zu erstellen.

  Ausnahmsweise sind glänzende oder spiegelnde Oberflächen und Materi-
alien zulässig, sofern sie der Nutzung von Sonnenenergie dienen. Sie sind, 
sofern sie an den Fassaden angebracht werden, möglichst blendarm auszu-
richten.

1.3  Fensterlose und gänzlich ungegliederte Fassaden sind im allgemeinen 
Wohngebiet, im urbanen Gebiet, mit Ausnahme von Quartiersgaragen in 
den Baufeldern 1.2 und 1.12, und in dem sonstigen Sondergebiet SO 2 „Ein-
zelhandel, Schank- und Speisewirtschaften sowie Wohnen“ nicht zulässig. 
Dies gilt insbesondere für diejenigen Fassaden, die sich zu den seitlichen 
Abstandsflächen orientieren bzw. für die Enden von Gebäudezeilen. Satz 1 
gilt nicht für die anbaubaren Gebäudeseiten („Brandwände“).

1.4  Die Fassaden von Nebenanlagen sind in Holz auszuführen. Zulässig sind 
Holzkonstruktionen sowie Holzverkleidungen.

2. Untergeordnete Bauteile und Vorbauten (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
2.1  Untergeordnete Bauteile (Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und Terras-

senüberdachungen) und Vorbauten (Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fens-
tervorbauten) dürfen die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
in den in den Anlagen 01 und 02 zu den örtlichen Bauvorschriften grau 
gestrichelten Bereichen um bis zu 1,5 m auf maximal einem Drittel der je-
weiligen Breite einer Fassade überschreiten.

2.2  Vorbauten dürfen die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen in 
den in den Anlagen 01 und 02 der örtlichen Bauvorschriften rot gekenn-
zeichneten Bereichen um bis zu 1,5 m auf maximal zwei Dritteln der jewei-
ligen Breite einer Fassade überschreiten, sofern dies zur Herstellung von 
Maßnahmen zum Schutz von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gegen 
Anlagenlärm erforderlich ist.

2.3  Untergeordnete Bauteile und Vorbauten dürfen die festgesetzten über-
baubaren Grundstücksflächen in den in den Anlagen 01 und 02 zu den 
örtlichen Bauvorschriften grün gestrichelten Bereichen um bis zu 2,5 m auf 
maximal der Hälfte der jeweiligen Breite einer Fassade überschreiten.

2.4  Untergeordnete Bauteile und Vorbauten sind außerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen in den in den Anlagen 01 und 02 zu den 

örtlichen Bauvorschriften schwarz und grau gekennzeichneten Bereichen 
nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen untergeordnete Bauteile die fest-
gesetzten überbaubaren Grundstücksflächen um bis zu 0,5 m auf maximal 
einem Drittel der jeweiligen Breite einer Fassade überschreiten.

3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
3.1  Werbeanlagen und Schilder sind nur an der Stätte der Leistung am Haupt-

gebäude bis zur Oberkante der Brüstung des 1. Obergeschosses und nur bis 
zu einer Gesamtfläche von 2 m² zulässig.

3.2  Für sich stehende Schriftzüge sind in Einzelbuchstaben auszuführen und am 
Gebäude anzubringen. Die maximale Größe der Einzelbuchstaben beträgt 
0,5 m in Höhe und Breite.

3.3  Werbeanlagen in Form von Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanla-
gen, Laserwerbung, Fahnenwerbung, großflächige Werbetafeln (größer 
als 2 m²) und Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten und anderen wer-
bewirksamen Einrichtungen dienen, Booster (Lichtwerbung am Himmel) 
sowie Werbeanlagen auf dem Dach sind unzulässig.

3.4 Unzulässig ist das Anbringen von Werbeanlagen auf Fensterflächen.
3.5  An den jeweiligen Außenwänden über den in der Planzeichnung in den 

Baufeldern 1.16, 1.22, 1.26 bis 1.29 festgesetzten „Baulinie ab 1. OG“ ist 
ausschließlich horizontale Werbung mit Bezug zur Öffnung zulässig. Im Be-
reich des festgesetzten Gehrechts in den Baufeldern 1.16, 1.22, 1.26 und 
1.29 sind horizontale Werbeanlagen über den Schaufenstern oder abge-
hängte Deckenschilder quer zur Laufrichtung zulässig.

  Hinweis: Für Gebäude, die durch mehrere Firmen genutzt werden, ist im 
Baugenehmigungsverfahren ein aufeinander abgestimmtes Gesamtwerbe-
konzept zu erstellen und einzureichen.

4.  Geländeniveau der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

4.1  Das Geländeniveau der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, 
mit Ausnahme der Gemeinbedarfsfläche „Schulcampus West“, ist entlang 
des gesamten Grundstücksverlaufs an das Höhenniveau der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen anzugleichen.

  Die Querneigung zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und dem 
Hauptgebäude darf jeweils maximal 6 % betragen.

4.2  Das Geländeniveau der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
entlang des Fuß- und Radwegs (Promenade) am Käserbachpark in den Bau-
feldern 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.20 und 1.25 ist in den in der Anlage 03 zu den 
örtlichen Bauvorschriften lila gekennzeichneten Bereichen an die Oberkan-
te der nach Nr. 6.5 zu errichtenden Mauern anzugleichen.

4.3  Das Geländeniveau der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
entlang der Straße Zum Tiergehege in den Baufeldern 1.5 und 1.7 darf in 
den in der Anlage 03 zu den örtlichen Bauvorschriften orange gekennzeich-
neten Bereichen entweder entsprechend Nr. 4.1 an das Höhenniveau der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen oder entsprechend Nr. 4.2 an 
die Oberkante der nach Nr. 6.6 zu errichtenden Mauern angeglichen wer-
den.

  Sofern das Geländeniveau der unbebauten Flächen der bebauten Grund-
stücke entsprechend Nr. 4.1 an das Höhenniveau der angrenzenden öffent-
lichen Verkehrsflächen angeglichen wird, findet Satz 2 der Nr. 4.1 keine 
Anwendung. Sofern eine (Steil)Böschung ausgebildet wird (Querneigung 
zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und dem Hauptgebäude von 
mehr als 6 %), ist diese zu begrünen.

5.  Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der 
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 
LBO)

5.1  Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind in den in der Anla-
ge 03 zu den örtlichen Bauvorschriften hell- und dunkelgrün gekennzeich-
neten Bereichen mit Ausnahme der Flächen, die eine Befestigung erfordern 
(z. B. Zugänge, Wege, Fahrradstellplätze, Feuerwehrzufahrt), gärtnerisch 
als Grünflächen zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. Eine begrünte 
Fläche ist eine Fläche, die mit natürlichen Pflanzen, insbesondere Rasen, 
Wiesen, Zier- oder Nutzpflanzen oder Gehölzen bepflanzt oder gestaltet 
ist. Die Gestaltung von Grünflächen unter Verwendung von Kunstrasen ist 
unzulässig.

5.2  Zufahrten in Innenhöfe (für z.B. Feuerwehr und Müllfahrzeug), die länger 
als 6 m sind, dürfen nicht vollflächig befestigt, sondern nur als geeignete 
Fahrspuren ausgebildet werden.

5.3  Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind in den in der An-
lage 03 zu den örtlichen Bauvorschriften hellorange gekennzeichneten 
Bereichen vorwiegend zu pflastern. Unterbrechungen für Beete und Fassa-
denbegrünungen sind zulässig.

  Hinweis: Das Pflastermaterial sollte in Bezug auf das Material, das Format 
und die Farbe der entsprechenden Ausgestaltung im öffentlichen Raum äh-
neln.

5.4  Das auf den Baufeldern 1.21 bis 1.29 bodennah anfallende Niederschlags-
wasser ist gesammelt über eine Schlitzrinne an der Hinterkante des öffent-
lichen Straßenraums abzuleiten.

5.5  Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in denen diese (Steine, Kies, Schot-
ter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen) das haupt-
sächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig.

  Hinweis: Das gesetzlich geltende Verbot von Schottergärten nach § 21a Na-
turschutzgesetz Baden-Württemberg 2020 ist zu beachten.

6. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
6.1  Entlang der dem öffentlichen Raum zugewandten Seiten der bebauten 

Grundstücke (Vorgärten) sind als Einfriedungen nur Pflanzen (z.B. Pflanz-
beete, Sträucher, Gräser, Hecken), offene, luftdurchlässige Zäune mit vor-
gepflanzten Pflanzen oder offene, luftdurchlässige Zäune aus natürlichen 
Materialien (z.B. Holz) bis zu einer maximalen Höhe von 0,8 m zulässig. Un-
terer Bezugspunkt ist die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche.

6.2  Entlang der Fahrbahn der verkehrsberuhigten Bereiche sowie entlang der 
Radwege ist ein Streifen von mindestens 0,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze von Einfriedungen, Hecken / Sträuchern freizuhalten.

6.3  Entlang der privaten Erschließungswege sowie entlang der Grenze zwi-
schen den Privatgärten und den Gemeinschaftsflächen auf den straßenab-
gewandten Seiten der bebauten Grundstücke sind als Einfriedungen nur 
Pflanzen (z.B. Pflanzbeete, Sträucher, Gräser, Hecken), offene, luftdurch-
lässige Zäune mit vorgepflanzten Pflanzen oder offene, luftdurchlässige 
Zäune aus natürlichen Materialien (z.B. Holz) bis zu einer maximalen Höhe 
von 1,5 m zulässig. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante der neu herge-
stellten Geländeoberfläche.

6.4  Entlang der Terrassen auf den straßenabgewandten Seiten der bebauten 
Grundstücke sind seitliche Sichtschutzwände mit einer maximalen Höhe 
von 2,0 m und einer maximalen Tiefe von 2,5 m zulässig. Unterer Bezugs-
punkt ist die Oberkante der neu hergestellten Geländeoberfläche.

6.5  Entlang des Fuß- und Radwegs (Promenade) am Käserbachpark sind die 
bebauten Grundstücke in den Baufeldern 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.20 und 1.25 
in den in der Anlage 03 zu den örtlichen Bauvorschriften lila gekennzeich-
neten Bereichen durch Mauern einzufrieden. Die Oberkanten der Mauern 
sind zwingend in der in der Anlage 03 vorgesehenen Höhe (Oberkante, 
OK) zu errichten. Die Mauern können als Stütz- oder Grenzmauer, Natur-
steinmauer, Betonmauer oder mit Naturstein-Gabionen ausgebildet wer-
den und sind vertikal zu begrünen. Im Übrigen sind Einfriedungen nach 6.1 
zulässig.

6.6  Entlang der Straße Zum Tiergehege sind die bebauten Grundstücke in den 
Baufeldern 1.5 und 1.7 in den in der Anlage 03 zu den örtlichen Bauvor-
schriften orange gekennzeichneten Bereichen durch Mauern einzufrieden, 
sofern das Geländeniveau nicht entsprechend Nr. 4.1 an die Höhenlage der 
öffentlichen Verkehrsfläche angeglichen wird. Die Oberkanten der Mauern 
sind zwingend in den in der Anlage 03 vorgesehenen Höhen (Oberkante, 
OK) zu errichten. Die Sätze 3 und 4 der Nr. 6.5 gelten entsprechend.

7. Abfallbehälter (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
  Abstellplätze für Müllsammelstellen sind als Unterflur-Müllcontainer aus-

zuführen und in die Außenanlagenplanung so zu integrieren, dass eine 
hindernisfreie Entnahme gegeben ist.

 Hinweise:
 •  Für einen Standort werden mindestens vier Behälter mit einem Flächen-

bedarf von jeweils 1,78 m x 1,78 m pro Container benötigt, die in quad-
ratischer oder Reihenanordnung platziert werden können. Eine räumlich 
getrennte Aufteilung der vier Unterflurcontainer in 2 x 2 ist zulässig.

 •  Eine hindernisfreie Entnahme der Unterflurcontainer setzt voraus, dass 
die Behälter

  –  zur Fassade des Gebäudes mind. 1,0 m Abstand (Sicherheitsreserve) 
einhalten,

  –  von einer Seite von Hecken und Mauern freigehalten werden,
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  –  mit einem Abstand von maximal 6,75 m zur Außenkante der Fahrbahn 
bzw. des Müllfahrzeuges (8,0 m Entfernung von der Fahrzeugmitte 
zum Einwurfcontainer) platziert werden,

  –  so platziert werden, dass der freie Luftraum bzw. die lichte Höhe über 
dem Arbeitsbereich mindestens 8,0 m beträgt. Der Arbeitsbereich ist 
von Auskragungen (Balkonen), Bäumen bzw. Ästen auf dem Privat-
grundstück freizuhalten.

 •  Die Unterflur-Müllcontainer sind für eine gemeinschaftliche Müllentsor-
gung mehrerer Gebäude in einem Baufeld vorgesehen. Mindestens ein 
Standort ist bis zu einer Gesamtzahl von 100 Wohneinheiten, mindestens 
zwei Standorte sind ab einer Gesamtzahl von 100 Wohneinheiten nötig. 
Für die in der Anlage 04 der örtlichen Bauvorschriften dargestellten Bau-
felder sind baufeldübergreifende Lösungen denkbar.

 •  Die Anlage 04 der örtlichen Bauvorschriften enthält einen Vorschlag zu 
umsetzbaren Standorten und baublockbezogene Lösungen. Die konkre-
te Lage ist der Planung freigestellt.

8. Antennen, Mobilfunk- und Richtfunkanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
8.1  Je Gebäude ist maximal eine Außenantenne zulässig. Diese ist nur auf den 

dem öffentlichen Raum abgewandten Gebäudeseiten des Dachs zulässig.
8.2  Mobil- und Richtfunkanlagen müssen einen Abstand von mindestens 2,0 m 

vom Rand des Gebäudes einhalten und dürfen nicht höher als 2,5 m sein.
8.3  Satellitenantennen müssen die gleiche Farbe wie die dahinter liegende 

Dach- oder Wandfläche aufweisen.

9. KFZ-Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 LBO)
9.1  Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze nach 

§ 37 Abs. 1 LBO für Wohngebäude wird im Plangebiet auf 0,5 Stellplätze pro 
Wohneinheit reduziert. Eine Herstellung von mehr als 0,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit ist nicht zulässig.

9.2  Die notwendigen Stellplätze sind nur in den sonstigen Sondergebieten SO 1 
„Hochgarage Mundenhof und Energiezentrale“ und SO 3 „Quartiersgara-
ge mit Komplementärnutzung“ sowie in den Baufeldern 1.2 und 1.12 her-
zustellen.

  Ausnahmsweise können die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplät-
ze für andere Anlagen im Sinne des § 37 Abs. 1 Satz 2 LBO und der Ver-
waltungsvorschrift über die Herstellung notwendiger Stellplätze Baden-
Württemberg (VwV Stellplätze) für das Baufeld 1.1 in einer Tiefgarage im 
Baufeld 1.1 hergestellt werden.

10. Abstellplätze für Fahrräder (§ 74 Abs. 2 Nr. 6 LBO)
10.1  Die Anzahl notwendiger Fahrradstellplätze (Stellplätze für Fahrräder und 

Sonderräder) für Wohnungen ermittelt sich nach der Gesamtwohnfläche. 
Je 30 m² Wohnfläche ist ein Fahrradstellplatz herzustellen. Je 20 angefan-
gene Fahrradstellplätze ist zusätzlich ein Sonderradstellplatz herzustellen.

10.2  Ein notwendiger Fahrradstellplatz ist mindestens mit einer Länge von 2,0 m 
und einer Breite von 0,7 m herzustellen. Bei Anlehnbügeln und Abstellanla-
gen mit Hoch-tief-Aufstellung kann die Breite eines Fahrradstellplatzes auf 
0,5 m reduziert werden. Ein Sonderradstellplatz ist mindestens mit einer 
Fläche von 2,6 m² (z.B. 2,6 m x 1,0 m) herzustellen.

10.3  Notwendige Fahrradstellplätze müssen jederzeit verkehrssicher und leicht 
erreichbar sein. Das setzt voraus, dass

 •  sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig zugänglich sind. 
Sie können auch maximal ein Geschoss unter oder über der öffentlichen 
Verkehrsfläche angeordnet werden, wenn sie über mindestens 2,0 m 
breite Rampen mit einer Neigung von maximal 15 % zugänglich sind.

 •  zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und dem Stellplatz maximal zwei 
Türen mit einer Breite von mindestens 1,05 m liegen und diese Türen mü-
helos passierbar sind, z. B. indem sie über automatische Öffnungstasten 
verfügen.

 •  sie über eine festverankerte Anschließmöglichkeit für den Fahrradrah-
men verfügen und in einem abschließbaren, überdachten Raum unterge-
bracht sind. Reine Laufradhalter und vertikale Hängesysteme sind nicht 
zulässig. Maximal 50 % der Fahrradstellplätze eines Fahrradraums dürfen 
in Doppelstockparksystemen angeordnet werden.

 •  eine Fahrgasse im Sinne des § 4 Abs. 3 Garagenverordnung (GaVO) zwi-
schen den Stellplätzen von mindestens 1,8 m, bei Doppelstockparksyste-
men von mindestens 2,1 m, besteht.

 •  die Erreichbarkeit der Sonderradstellplätze mit Sonderrädern gewähr-
leistet ist.

10.4  10 % der nach Nr. 10.1 ermittelten notwendigen Fahrradstellplätze sind als 
Besucherstellplätze zu errichten. Die Besucherstellplätze sind in den dem 
öffentlichen Raum zugewandten Seiten (Vorgarten, Vorzonen und Zugän-
ge zum Innenhof) auf dem Baugrundstück mit Nähe zum Eingangsbereich 
herzustellen und müssen über eine Anschließmöglichkeit für den Fahrrad-
rahmen verfügen.

10.5  Die nach der VwV Stellplätze erforderlichen Fahrradstellplätze für die stark 
frequentierten Nutzungen (Einzelhandelsmärkte im Bereich der Stadtteil-
mitte) in den Baufeldern 1.22 und 1.27 sind auf dem Baugrundstück aus-
schließlich ebenerdig, an den dem öffentlichen Raum zugewandten Sei-
ten (private Vorzonen) und im Erdgeschoss der Gebäude in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu den Eingängen der stark frequentierten Nutzungen 
herzustellen.

  Hinweis: Die unter Punkt 10 aufgeführten Anforderungen werden mit Be-
schluss neuer Stellplatzsatzungen für die Stadt Freiburg, sofern dort gere-
gelt, durch die dann gültigen Regelungen ersetzt.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 28. November 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Anlagen:
01 Erdgeschoss: Untergeordnete Bauteile und Vorbauten
02 Obergeschosse: Untergeordnete Bauteile und Vorbauten
03 Grünflächen / Pflastergebote / Einfriedungen
04 Standorte Unterflurmüllcontainer (UFC)
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, mit Begründung sowie der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB kann während der 
Dienststunden beim Stadtplanungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Feh-
renbachallee 12, 79106 Freiburg, eingesehen werden. Über den Inhalt kann Aus-
kunft verlangt werden.
 Öffnungszeiten:  Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 

Fr 9 – 12 Uhr
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen sind auch im städtischen FreiGIS auf 
https://geoportal.freiburg.de einsehbar.
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Freiburg im 
Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

 •  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gänge.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Freiburg im Breisgau, den 7. Dezember 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Satzungsbeschluss  
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

mit örtlichen Bauvorschriften „3. Änderung 
des Bebauungsplans Weingarten Zentrum“, 

Plan-Nr. 6-48c (Weingarten)
Satzung 

der Stadt Freiburg im Breisgau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften  

„3. Änderung des Bebauungsplans Weingarten Zentrum“, Plan-Nr. 6-48c

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), des § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422) hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. November 2024 folgende Satzung 
beschlossen.

§ 1  Bebauungsplan und Geltungsbereich

Für einen Teilbereich
 der Flst.Nr. 7013/51, begrenzt
 • im Norden durch den Norsinger Weg,
 • im Osten durch den Fritz-Schieler-Platz,
 • im Süden durch die Sulzburger Straße und
 • im Westen durch das Gebäude Sulzburger Straße 4,
im Stadtteil Weingarten,
wird ein verbindlicher Bauleitplan nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB bestehend aus
1. der Planzeichnung vom 26.11.2024
2. den Textlichen Festsetzungen vom 26.11.2024
3. dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 15.02.2023 
 Bezeichnung:   Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-

schriften „3. Änderung des Bebauungsplans Weingarten Zen-
trum“, Plan-Nr. 6-48c,

beschlossen.
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs ist bei einem 
Widerspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung des Geltungsbereichs und 
der Planzeichnung die Planzeichnung vom 26.11.2024.

§ 2  Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 Landesbauordnung (LBO) für das in § 1 bezeichnete 
Gebiet folgende örtliche Bauvorschriften erlassen:
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
  Für die Fassaden sind überwiegend helle Farbtöne mit einem Hellbezugs-

wert (HBW) von > 60 und einem möglichst hohen TSR-Wert (Total Solar 
Reflectance), mindestens 25 %, zu verwenden. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Anlagen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie.

2. Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
  Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke, die nicht als Wegeflächen 

oder Zufahrten genutzt sind, sind gärtnerisch zu gestalten.
3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
  Werbeanlagen sind nur am Gebäude an der Stätte der Leistung und in-

nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Das Anbringen von 
Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, Lauflicht- und Wech-
selanlagen sowie Laserwerbung ist nicht zulässig. Werbeanlagen sind in Ein-
zelbuchstaben auszuführen und am Gebäude anzubringen. Unzulässig ist 
Fahnenwerbung jeglicher Art.

4. Antennen, Mobilfunk- und Richtfunkanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
 Mobil- und Richtfunkanlagen sind unzulässig.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 28. November 2024
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienststunden beim 
Stadtplanungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Fehrenbachallee 12, 79106 
Freiburg, eingesehen werden. Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden.
 Öffnungszeiten: Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
  Fr 9 – 12 Uhr
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen sind auch im städtischen FreiGIS auf 
https://geoportal.freiburg.de einsehbar.
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 und Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Frei-
burg im Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

 •  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gänge,

 • beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB.
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Freiburg im Breisgau, den 7. Dezember 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Einleitungsbeschluss und 
Offenlagebeschluss sowie Veröffentlichung 

des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit örtlichen 

Bauvorschriften „Blauenstraße“,  
Plan-Nr. 6-189 (Haslach)

– beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB –

1. Einleitungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau hat im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung am 26.11.2024 die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) im Stadtteil Haslach beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücknummer 7682 und wird begrenzt
 • im Norden durch die Flurstücknummer 7581/1 (Langackerweg 8),
 •  im Osten durch den Langackerweg und die Flurstücknummern 7681/2 

(Langackerweg 16), 7681/9 (Langackerweg 14) und 7585/8 (Langacker-
weg 12),

 • im Süden durch die Blauenstraße und
 • im Westen durch den Friedhof Haslach.
 Bezeichnung:   Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-

schriften „Blauenstraße“, Plan-Nr. 6-189
Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich. 

2.  Billigung des Planentwurfs für die förmliche Öffentlichkeits- und  
Behördenbeteiligung / Offenlagebeschluss

Für denselben Bereich hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau 
ebenfalls im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 26.11.2024 den Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Blauen-
straße“ im Stadtteil Haslach zur Veröffentlichung (§ 3 Abs. 2 BauGB) beschlossen.
Der Planentwurf des Bebauungsplans wird zusammen mit den Entwürfen der 
textlichen Festsetzungen, der Satzung und der Begründung mit Umweltbeitrag 
gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 09.12.2024 bis 24.01.2025 (einschließlich) im Internet unter
https://bauleitplanung.freiburg.de/plan/6-189 veröffentlicht.
Zusätzlich können die Unterlagen im selben Zeitraum auch im Foyer des Bera-
tungszentrums Bauen, im EG des Rathauses im Stühlinger (Altbau), Fehrenbach-
allee 12, 79106 Freiburg im Breisgau während der Dienststunden öffentlich ein-
gesehen werden.
 Öffnungszeiten:  Mo – Mi 7.30 – 16.30 Uhr
  Do 7.30 – 18.00 Uhr
  Fr 7.30 – 15.30 Uhr
 und nach Vereinbarung, Tel.-Nr. 0761/201-4163
Bitte beachten Sie, dass die Verwaltung inklusive dem BeratungsZentrum Bauen 
in der Zeit vom 23.12.2024 bis einschließlich 06.01.2025 geschlossen ist.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird.
Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Abgabe soll elektronisch, z. B. über die Beteiligungsplattform https:// 
bauleitplanung.freiburg.de oder per E-Mail an bauleitplanung@stadt.freiburg.de, 
erfolgen. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf anderem Weg, bspw. 
postalisch (Stadt Freiburg im Breisgau, Stadtplanungsamt, Fehrenbachallee 12A, 
79106 Freiburg im Breisgau), eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Freiburg im Breisgau, den 7. Dezember 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg –  

Anstalt des öffentlichen Rechts
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2025 ist der 
01.01.2025.

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2024 versandt. Sollten Sie bis zum 
01.01.2025 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an oder 
schrei ben Sie uns eine kurze E-Mail. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung 
mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 
1. Februar 2025 meldepflichtig. Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- 
und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2025 einen 
Melde bogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
• Pferde 
• Schweine 
• Schafe 
• Hühner 
• Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind:
• Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind:
•  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten werden 

aus der HIT-Datenbank (Herkunfts – und Informationssystem für Tiere) heran-
gezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.:
•  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 

Gänse und Enten

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine an-
deren beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- 
und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner.

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in 
einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Meldung ist immer der gemeinsam 
gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung 
beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Schweine, Schafe- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmel-
dung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2025 an HIT zu melden. Die Tierseu-
chenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere 
Informationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum Mel-
debogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der 
Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.

Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de
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Satzung  
zur Änderung der Satzung  

über die Vermeidung, Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen in 
der Stadt Freiburg im Breisgau 

(Abfallwirtschaftssatzung)
vom 26. November 2024

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 581, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), 
der §§ 2, 13 und 18 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249), der §§ 17, 20 und 
22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2023 (BGBl. I Nr. 56) 
und der §§ 9 und 10 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) vom 17. 
Dezember 2020 (GBl. S. 1233), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Februar 
2023 (GBl. S. 26, 44) hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau in der 
Sitzung am 26. November 2024 folgende Satzung beschlossen:

Art. 1  Änderung der Abfallwirtschaftssatzung

Die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Freiburg im Breisgau vom 15. Oktober 
2013 in der Fassung der Satzungen vom 3. März 2015, vom 15. Dezember 2015, 
vom 12. April 2016, vom 28. November 2017, vom 11. Dezember 2018, vom 
10. Dezember 2019, vom 14. Dezember 2021, vom 28. November 2022 und vom 
23. April 2024 wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 12 erhält folgende Fassung:
  „Das Vollzeitäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch 

insgesamt aus Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigen in einem Unternehmen er-
geben.

 Folgender Berechnungsschlüssel gilt für Teilzeitkräfte:
 • Beschäftigte bis 20 Stunden = Faktor 0,5
 • bis 30 Stunden = Faktor 0,75
 • über 30 Stunden = Faktor 1
 • geringfügig Beschäftigte = Faktor 0,3
 •  Saison AK = Faktor (Anzahl Arbeitstage / 225) (Bsp.: 115 Tage = Faktor 0,5; 

70 Tage = Faktor 0,3)
 •  Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 

beschäftigt oder an der Betriebsstätte anwesend sind, werden bei der 
Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt“

2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
  „Die Stadt kann bestimmen, welche Art und Anzahl von Abfallbehältern 

von den Anschlusspflichtigen zu verwenden sind. In begründeten Ausnah-
mefällen kann die Stadt bei Stellplatzproblemen die Verwendung von Ab-
fallsäcken statt Abfallgefäßen vorschreiben oder von der Gestellung einzel-
ner Abfallbehälter aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit absehen. Im 
Übrigen bleibt § 10 Abs. 2 LKreiWiG unberührt.“

3. § 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
  „Auf schriftlichen Antrag kann das Volumen oder das Entleerungsintervall 

der Abfallbehälter nach § 13 Abs. 1 der privaten Haushaltungen unter Wah-
rung der Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 5 auf eine 14-tägliche Entleerung 
oder eine 28-tägliche Entleerung geändert werden. Der Antrag ist schrift-
lich an die von der Stadt beauftragte Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH zu stellen. Für den Änderungsdienst werden Gebühren nach 
§ 29 Abs. 8 und Abs. 9 erhoben. Satz 1 gilt nicht, wenn die Stadt von ihrer 
Anordnungsbefugnis nach § 10 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 zweite Alternative 
Gebrauch macht. In diesen Fällen ist die Stadt berechtigt, ein bestimmtes 
Abfallvolumen vorzugeben.“

4. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
  „Die zugelassenen Abfallbehälter sind von den nach § 6 Abs.1, 2 und 4 Ver-

pflichteten und den Wohnungseigentümergemeinschaften am Abfuhrtag 
bis spätestens 5.30 Uhr und frühestens am Vorabend des Abfuhrtages ab 
17.00 Uhr mit geschlossenem Deckel am Rand des Gehwegs der Straße und, 
soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußeren Straßenrand vor dem 
angeschlossenen Grundstück so bereitzustellen, dass Fahrzeuge, Fußgän-
gerinnen und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden können 
und die Entleerung ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust möglich ist. 
Als Straße im Sinne des Satzes 1 gilt jede Straße, die durch die eingesetz-
ten Müllfahrzeuge rechtlich und tatsächlich befahrbar ist. Die Stadt kann 
in besonders gelagerten Fällen den geeigneten Standort bestimmen. Nach 
der Entleerung sind die bereitgestellten Abfallbehälter von den nach § 6 
Abs. 1, 2 und 4 Verpflichteten und den Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten unverzüglich wieder auf das Grundstück zurückzuholen. Nicht zugelas-
sene oder nicht angemeldete Abfallbehälter dürfen nicht zur Abfuhr be-
reitgestellt werden. Bei Abfallbehältern ab einem Volumen von 0,77 cbm 
muss ein verkehrssicherer Zugang über abgesenkte Bordsteine, auf denen 
Abfallcontainer bewegt werden können, vorhanden sein. Zur Erfüllung der 
Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 3 kann nach Maßgabe der §§ 17 a und 
31 ein gebührenpflichtiger Behältervollservice beantragt werden. Bei der 
Benutzung von Abfallbehältern nach § 13 Abs. 1 i hat bei stationären Müll-
schleusen die Bereitstellung über den gebührenpflichtigen Behältervollser-
vice nach § 17 a zu erfolgen. Wird im Einzelfall ein oberirdischer Behälter 
mit einem Volumen von 2,5 cbm oder größer zugelassen, so besteht ein 
Anschluss- und Benutzungszwang an das Angebot des Behältervollservices 
nach § 17 a.“

5. § 19 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
  „Der Sperrmüll ist am Abfuhrtag witterungsgeschützt bis 05.30 Uhr und 

frühestens am Vorabend des Abfuhrtages ab 17.00 Uhr am Rand des Geh-
wegs und, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußeren Straßenrand 
so bereitzustellen, dass Fahrzeuge, Fußgängerinnen und Fußgänger nicht 
behindert oder gefährdet werden können und die Einsammlung ohne Zeit-
verlust möglich ist. Die einzelnen Sperrmüllteile müssen von Hand verladen 
werden können, ansonsten besteht keine Abholpflicht. Einzelstücke dürfen 
ein Gewicht von 50 kg und eine Länge von 2,0 m nicht überschreiten.“

6. § 29 erhält folgende Fassung:
 „(1)  Bei der Veranlagung nach dem Haushaltstarif werden die Gebühren für die 

Entsorgung der Abfälle nach § 24 in Form einer Haushalts- und Behälterge-
bühr (§ 27) als Jahresgebühr erhoben.

 1.  Die Haushaltsgebühr beträgt jährlich bei Veranlagung nach dem Haus-
haltstarif für Haushalte mit

 a) einer Person 131,76 EUR
 b) zwei Personen 138,12 EUR
 c) drei Personen 171,60 EUR
 d) vier Personen 192,36 EUR
 e) fünf und mehr Personen 228,12 EUR
 2.  Die Behältergebühr für den Restabfallbehälter beträgt jährlich bei Ver-

anlagung nach dem Haushaltstarif je
 a) 35 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 51,36 EUR
 b)  Bon für Abfallsäcke 35 Liter* 14-tägliche Entleerung 51,36 EUR
 c)  35 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 102,72 EUR
 d) 35 Liter Abfallbehälter 28-tägliche Entleerung 25,68 EUR
 e) 60 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 88,20 EUR
 f) 60 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 176,40 EUR
 g) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 205,44 EUR
 h) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 410,88 EUR
 i) 240 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 352,80 EUR
 j) 240 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 705,60 EUR
 k) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 1.129,92 EUR
 l) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 2.259,84 EUR
 m) 1,1m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 1.617,60 EUR
 n) 1,1m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 3.235,20 EUR
 o) 2,5 m³ Abfallbehälter 28-tägliche Entleerung 1.838,16 EUR
 p) 2,5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 3.676,32 EUR
 q) 2,5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 7.352,64 EUR
 r) 5 m³ Abfallbehälter 28-tägliche Entleerung 3.676,32 EUR
 s) 5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 7.352,64 EUR
 t) 5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 14.705,28 EUR
 u) Einwurf Müllschleuse je Einwurf (15 Liter) 0,84 EUR
  * nur für Innenstadtbereich ohne Stellplatzmöglichkeit für Abfallbehälter

  ** entspricht auch dem Regelvolumen gem. § 14 Abs. 1 Satz 6

  Soweit ein abweichender Abfallbehälter nach § 13 Abs. 4 zugeteilt wurde, 
beträgt die Gebühr 0,057 EUR pro zur Verfügung stehendem Liter und Wo-
che.

(2) Die Jahresgebühr bei Veranlagung nach dem Gefäßtarif beträgt für
 1. Abfälle zur Beseitigung
 a) 35 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Leerung 147,00 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 294,00 EUR
 c) 35 Liter Abfallbehälter 28-tägliche Entleerung 73,50 EUR
 d) Bon für Abfallsäcke 35 Liter* 14-tägliche Entleerung 147,00 EUR
 e) 60 Liter Abfallbehälter 14-täglich Entleerung 252,12 EUR
 f) 60 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 504,24 EUR
 g) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 588,00 EUR
 h) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 1.176,00 EUR
 i) 240 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 1.008,48 EUR
 j) 240 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 2.016,96 EUR
 k) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 3.234,00 EUR
 l) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 6.468,00 EUR
 m) 0,77 m³ Abfallbehälter 2 mal wöchentliche Entleerung 12.936,00 EUR
 n) 1,1m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 4.623,00 EUR
 o) 1,1m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 9.246,00 EUR
 p) 1,1m³ Abfallbehälter 2 mal wöchentliche Entleerung 18.492,00 EUR
 q) 2,5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 10.506,96 EUR
 r) 2,5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 21.013,92 EUR
 s) 2,5 m³ Abfallbehälter 2 mal wöchentliche Entleerung 42.027,84 EUR
 t) 5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 21.013,92 EUR
 u) 5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 42.027,84 EUR
 v) 5 m³ Abfallbehälter 2 mal wöchentliche Entleerung 84.055,68 EUR

 w) 0,77 m³ Abfallbehälter als Abrufcontainer Gebühr pro Leerung von

 138,79 EUR

 x) 1,1 m³ Abfallbehälter als Abrufcontainer 
Gebühr pro Leerung von

 192,13 EUR

 y) Einwurf Müllschleuse je Einwurf (15 Liter) 2,42 EUR
 * nur für Innenstadtbereich ohne Stellplatzmöglichkeit für Abfallbehälter

  Soweit ein abweichender Abfallbehälter nach § 13 Abs. 4 zugeteilt wurde, be-
trägt die Gebühr 0,1616 EUR pro zur Verfügung stehendem Liter und Woche.

 2. Papier, Pappe, Karton (PPK)
 a) Bon für 7 Abfallsäcke je 70 Liter* 5,97 EUR
 b) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 44,28 EUR
 c) 240 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 76,08 EUR
 d) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 244,08 EUR
 e) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 488,16 EUR
 f) 1,1 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 348,66 EUR
 g) 1,1 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 697,32 EUR
 h) 2,5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 792,48 EUR
 i) 2,5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 1.584,96 EUR
 j) 5 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 1.584,96 EUR
 k) 5 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 3.169,92 EUR

 l) 0,77 m³ Abfallbehälter als Abrufcontainer Gebühr pro Leerung von

 23,71 EUR

 m) 1,1 m³ Abfallbehälter als Abrufcontainer Gebühr pro Leerung von

 27,73 EUR

 * nur für Innenstadtbereich ohne Stellplatzmöglichkeit für Abfallbehälter

  Soweit ein abweichender Abfallbehälter nach § 13 Abs. 4 zugeteilt wurde, be-
trägt die Gebühr 0,0122 EUR pro zur Verfügung stehendem Liter und Woche.

 3. Bioabfälle
 a) 60 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 238,80 EUR
 b) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 559,68 EUR
  Soweit ein abweichender Abfallbehälter nach § 13 Abs. 4 zugeteilt wurde, be-

trägt die Gebühr 0,0769 EUR pro zur Verfügung stehendem Liter und Woche.
(3)  Macht die Stadt von ihrer Anordnungsbefugnis nach § 10 Abs. 3 Gebrauch 

und stellt Großcontainer (1,1 cbm oder 0,77 cbm Abfallbehälter) für die 
Restmüllentsorgung zur Verfügung, so werden die angeschlossenen Haus-
halte mit dem Regelvolumen im Sinne § 14 Abs. 1 S. 6 veranlagt (Regelvolu-
men Container).

(4)  Für die Abholung von Sperrmüll aus anderen Herkunftsbereichen als priva-
ten Haushaltungen wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. Sie 
beträgt je Lademinute 28,40 EUR. Es wird hierfür eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 4,47 EUR je Auftrag erhoben. Dies gilt auch für die Abholung 
und Entsorgung von wilden Müllablagerungen im Sinne des § 8 Abs. 4; die 
Gebühr wird von der Verursacherin bzw. dem Verursacher erhoben.

(5)  Für die Abholung von Sperrmüllmengen aus privaten Haushaltungen über 
4 cbm pro Jahr werden von den Abfallbesitzern Gebühren entsprechend 
Abs. 4 Satz 2 erhoben. Bei der Abholung des Sperrmülls innerhalb einer 
Woche nach Bestellungseingang (Sperrmüll-Express-Abholung) wird für den 
erhöhten Aufwand eine Gebühr von 82,74 EUR erhoben.

(6)  Die Gebühr für die Beseitigung eines Restmüllsackes nach § 13 Abs. 1 h be-
trägt 11,57 EUR. Die Gebühr für die Beseitigung eines im Handel erhältli-
chen Restmüllsackes nach § 13 Abs. 1 b beträgt 5,91 EUR.

(7) Die Gebühr für die Montage des Schlosses beträgt 67,29 EUR.
(8)  Die Gebühr für eine Änderung des Volumens (Behältertausch) oder Rückho-

lung eines Behälters, der auf Veranlassung des Gebührenpflichtigen bereit-
gestellt wurde, (Behälterrückholung) beträgt 35,05 EUR.

(9)  Die Gebühr für eine Änderung des Entleerungsintervalls beträgt 11,61 EUR 
(Markentausch).

(10)  Für die Benutzung von Abfallbehältern nach § 13 Abs. 1 i ist bei stationären 
Müllschleusen die Inanspruchnahme des Behältervollservices nach § 6 Abs. 2 
Satz 4 vorgeschrieben. Hierfür wird jährlich eine Gebühr pro Haushalt erho-
ben in Abhängigkeit der Strecke der Müllschleuse vom Müllfahrzeug. Diese 
beträgt für den Bereich bis 15 Meter 9,12 EUR, für den Bereich größer 15 
und bis 30 Meter 27,48 EUR und für den Bereich größer 30 und bis 60 Meter 
54,96 EUR. Übersteigt die zurückgelegte Wegstrecke 60 m, ist der Gebühr 
für den Bereich größer 30 und bis 60 Meter eine weitere aus den zuvor 
benannten Strecken entsprechende Gebühr hinzuzurechnen.

7. § 30 erhält folgende Fassung:
„(1)   Für die Benutzung der Annahmestellen werden folgende Gebühren erho-

ben:
 a) Gemischte Siedlungsabfälle 0,5 t/m³ 363,29 EUR
 b) Sperrmüll 0,2 t/m³ 378,69 EUR
 c)  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung 

aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen 
Anforderungen gestellt werden (Klinikabfälle) 0,5 t/m³ 362,22 EUR

 d) Sieb- und Rechenrückstände 1,0 t/m³  364,05 EUR
 e)  Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme  

derjenigen, die unter 170901, 170902 oder 170903  
fallen (Baustellenmischabfälle) 0,5 t/m³ 366,11 EUR

 f) Straßenkehricht 1,0 t/m³ 363,71 EUR
 g) Erdaushub unbelastet BM- 0 1,5 t/m³ 90,98 EUR
 h) Erdaushub mit Belastungen > BM- 0 1,5 t/m³ 346,61 EUR
 i) Bauschutt 1,4 t/m³ 171,41 EUR
 j) Bauschutt mit gefährlichen Inhaltsstoffen 1,4 t/m³ 413,14 EUR
 k) Altholz A I 0,45 t/m³ 136,44 EUR
 l) Altholz A II und A III 0,45 t/m³ 161,73 EUR
 m)  Asbesthaltige Abfälle,  1,8 t/m³ 437,96 EUR
  KMF-haltige Dämmmaterialien 0,4 t/m³ 437,96 EUR
 n) Garten- und Parkabfälle (Schnittgut) 0,3 t/m³ 121,60 EUR
 o) Gras- und Rasenschnitt 0,25 t/m³ 155,21 EUR
 p) Baumwurzeln (groß) 0,5 t/m³ 201,25 EUR
 q) Asche und Schlacke 1,5 t/m³ 303,70 EUR
 r) Belastete Stäube 1,5 t/m³ 437,72 EUR
 s) Straßenaufbruch bituminös 1,5 t/m³ 181,82 EUR
 t) Straßenaufbruch teerhaltig 1,5 t/m³ 286,61 EUR
 u) Strahlsand 1,5 t/m³ 360,23 EUR
  Bei vermischter Anlieferung wird diejenige Gebühr erhoben, die der Abfall-

art mit dem höchsten Gebührensatz nach Satz 1 entspricht.
(2)  Bei Ausfall der Waage an der Umschlagstation Eichelbuck werden die Ge-

bühren nach dem Umrechnungsfaktor des spezifischen Gewichts von Kubik-
meter nach Tonnen gemäß Abs.1 errechnet.

 Soweit keine Waage zur Verfügung steht, wird das Volumen geschätzt.

(3)  Für Kleinmengen unter 200 kg beträgt die Mindestgebühr bei Anlieferung 
auf der Annahmestelle nach § 21 Abs. 3 c:

Abfallbezeichnung Umrech-
nungs-
faktor

EUR

a) Gemischte Siedlungsabfälle 0,5 t/m³ 39,96
b) Sperrmüll 0,2 t/m³ 41,65
c) Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung 

aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen 
Anforderungen gestellt werden (Klinikabfälle)

0,5 t/m³ 39,84

d) Sieb- und Rechenrückstände 1,0 t/m³ 40,04
e) Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnah-

me derjenigen, die unter 170901, 170902 oder 
170903 fallen (Baustellenmischabfälle)

0,5 t/m³ 40,27

f) Straßenkehricht 1,0 t/m³ 40,00
g) Erdaushub unbelastet BM_ 0 1,5 t/m³ 10,00
h) Erdaushub mit Belastungen > BM-0 1,5 t/m³ 38,12
i) Bauschutt 1,4 t/m³ 18,85
j) Bauschutt mit gefährlichen Inhaltsstoffen 1,4 t/m³ 45,44
k) Altholz A I 0,45 t/m³ 15,00
l) Altholz A II und A III 0,45 t/m³ 17,79
m) Asbesthaltige Abfälle, 1,8 t/m³ 48,17

KMF-haltige Dämmmaterialien 0,4 t/m³ 48,17
n) Garten- und Parkabfälle (Schnittgut) 0,3 t/m³ 13,37
o) Gras- und Rasenschnitt 0,25 t/m³ 17,07
p) Baumwurzeln (groß) 0,5 t/m³ 22,13
q) Asche und Schlacke 1,5 t/m³ 33,40

r) Belastete Stäube 1,5 t/m³ 48,14
s) Straßenaufbruch bituminös 1,5 t/m³ 19,99
t) Straßenaufbruch teerhaltig 1,5 t/m³ 31,52
u) Strahlsand 1,5 t/m³ 39,62

(4) Die Gebühr für die Anlieferung eines Altreifens beträgt 6,11 EUR.
(5)  Für die besonders zu behandelnden, zu lagernden oder abzulagernden Ab-

fälle oder für alle Abfälle, die wegen ihrer Art nicht mit den in Haushaltun-
gen anfallenden Abfällen entsorgt werden können, wird die Gebühr nach 
den entstandenen Kosten festgelegt.

(6)  Für die Anlieferung von Restmüll auf den Annahmestellen (§ 24 h) gilt § 29 
Abs. 6 entsprechend.“

8. § 31 erhält folgende Fassung:
 „(1)  Für die Nutzung des Behältervollservices werden Gebühren nach den Abs. 2 

und 3 erhoben. Die Höhe der Gebühr hängt davon ab, ob die Strecke vom 
Straßenrand bis zu den Abfallbehältern von den Müllwerkern zu Fuß oder 
mit dem Müllfahrzeug zurückgelegt wird. Des Weiteren wird differenziert 
nach Behältergröße, Leerungsintervall, Entfernung des Standplatzes von 
der Straße (ohne Gehweg) unter Berücksichtigung von § 17 Abs. 2 Satz 6 
sowie nach zu überbrückenden Treppenstufen.

(2)  Werden die Abfallbehälter von den Müllwerkern zu Fuß vom Standplatz auf 
dem Privatgrundstück abgeholt und zurückgebracht, gelten die Gebühren-
sätze der Tabellen unter Nr. 1 bis Nr. 5. Die Gebühr wird als Jahresgebühr 
erhoben.

 Nr. 1 – Behälterbereitstellung pro Behälter für den Bereich bis 15 Meter

 a) 35 Liter Abfallbehälter* 14-tägliche Entleerung 22,56 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 45,12 EUR
 c) 60 Liter Abfallbehälter** 14-tägliche Entleerung 24,12 EUR
 d) 60 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 48,24 EUR
 e) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 25,56 EUR
 f) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 51,12 EUR
 g) 240 Liter Abfallbehälter*** 14-tägliche Entleerung 31,56 EUR
 h) 240 Liter Abfallbehälter*** wöchentliche Entleerung 63,12 EUR
 i) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 76,68 EUR
 j) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 153,36 EUR
 k) 1,1m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 136,92 EUR
 l) 1,1m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 273,84 EUR

  Nr. 2 – Gebührensätze Behälterbereitstellung pro Behälter für den Bereich 
größer 15 und bis 30 Meter

 a) 35 Liter Abfallbehälter* 14-tägliche Entleerung 67,92 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter* wöchentliche Entleerung 135,84 EUR
 c) 60 Liter Abfallbehälter** 14-tägliche Entleerung 72,36 EUR
 d) 60 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 144,72 EUR
 e) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 76,92 EUR
 f) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 153,84 EUR
 g) 240 Liter Abfallbehälter*** 14-tägliche Entleerung 94,92 EUR
 h) 240 Liter Abfallbehälter*** wöchentliche Entleerung 189,84 EUR
 i) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 230,28 EUR
 j) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 460,56 EUR
 k) 1,1m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 410,76 EUR
 l) 1,1m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 821,52 EUR

  Nr. 3 – Gebührensätze Behälterbereitstellung pro Behälter für den Bereich 
größer 30 und bis 60 Meter

 a) 35 Liter Abfallbehälter* 14-tägliche Entleerung 135,84 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter* wöchentliche Entleerung 271,68 EUR
 c) 60 Liter Abfallbehälter** 14-tägliche Entleerung 144,84 EUR
 d) 60 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 289,68 EUR
 e) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 153,84 EUR
 f) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 307,68 EUR
 g) 240 Liter Abfallbehälter*** 14-tägliche Entleerung 189,96 EUR
 h) 240 Liter Abfallbehälter*** wöchentliche Entleerung 379,92 EUR
 i) 0,77 m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 460,68 EUR
 j) 0,77 m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 921,36 EUR
 k) 1,1m³ Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 821,52 EUR
 l) 1,1m³ Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 1.643,04 EUR

  Nr. 4 – Gebührensätze Behälterbereitstellung – Zuschlag pro Behälter für bis 
zu 5 Stufen

 a) 35 Liter Abfallbehälter* 14-tägliche Entleerung 8,28 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter* wöchentliche Entleerung 16,56 EUR
 c) 60 Liter Abfallbehälter** 14-tägliche Entleerung 8,88 EUR
 d) 60 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 17,76 EUR
 e) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 9,48 EUR
 f) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 18,96 EUR
 g) 240 Liter Abfallbehälter*** 14-tägliche Entleerung 11,64 EUR
 h) 240 Liter Abfallbehälter*** wöchentliche Entleerung 23,28 EUR

  Nr. 5 – Gebührensätze Behälterbereitstellung – Zuschlag pro Behälter zwi-
schen 6 und max. 10 Stufen

 a) 35 Liter Abfallbehälter* 14-tägliche Entleerung 25,08 EUR
 b) 35 Liter Abfallbehälter* wöchentliche Entleerung 50,16 EUR
 c) 60 Liter Abfallbehälter** 14-tägliche Entleerung 26,76 EUR
 d) 60 Liter Abfallbehälter** wöchentliche Entleerung 53,52 EUR
 e) 140 Liter Abfallbehälter 14-tägliche Entleerung 28,44 EUR
 f) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 56,88 EUR
 g) 240 Liter Abfallbehälter*** 14-tägliche Entleerung 35,16 EUR
 h) 240 Liter Abfallbehälter*** wöchentliche Entleerung 70,32 EUR
 *    Die festgelegte Gebühr ist entsprechend anwendbar auf einen Restmüllsack  

(35 Liter) bzw. max. fünf gelbe Säcke (LVP-Sammlung).
 **    Die festgelegte Gebühr ist entsprechend anwendbar auf einen Sack für die Papier-

sammlung (70 Liter)
 ***  Die festgelegte Gebühr ist entsprechend anwendbar auf eine rollbare Gitterbox für 

gelbe Säcke (LVP- Sammlung)

(3)  Übersteigt die zurückgelegte Wegstrecke 60 m, ist der Gebühr aus 
Nr. 3 a bis l die der über 60 m hinausgehenden Entfernung entsprechende 
Gebühr aus Nr. 1 a bis l, Nr. 2 a bis l und Nr. 3 a bis l hinzuzurechnen.

(4)  Wird die Strecke auf dem Privatgrundstück zum Standplatz der Abfallbe-
hälter mit dem Müllfahrzeug zurückgelegt und erfolgt dort die Leerung, 
gelten die Gebührensätze der untenstehenden Tabelle. Die Gebühr wird 
als Jahresgebühr erhoben. Die Gebühr bemisst sich nach der zurückgeleg-
ten Wegstrecke zwischen Abfallbehälterstandplatz und Gehweg. Zwischen 
mehreren Müllstationen zurückgelegte Wegstrecken werden hinzugerech-
net. Übersteigt die zurückgelegte Wegstrecke 300 m, ist der Gebühr aus 
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Buchstabe e oder f die der über 300 m hinausgehenden Entfernung entspre-
chende Gebühr aus Buchstabe a bis f hinzuzurechnen.

 a) bis 100 m 14-tägliche Entleerung   61,08 EUR
 b) bis 100 m wöchentliche Entleerung 122,16 EUR
 c) bis 200 m 14-tägliche Entleerung 183,36 EUR
 d) bis 200 m wöchentliche Entleerung 366,72 EUR
 e) bis 300 m 14-tägliche Entleerung 305,64 EUR
 f) bis 300 m wöchentliche Entleerung 611,28 EUR
(5)  Bei der verpflichtenden Inanspruchnahme des Behältervollservices nach 

§ 17 a Abs. 7 ergibt sich die Gebühr abweichend von den Abs. 1 bis 3 aus § 29.
(6)  Die Gebühr für die Beantragung des Vollservices nach § 17 a Abs. 3 beträgt 

10,85 EUR.
Art. 2  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 26. November 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Satzung  
zur Änderung der Satzung  

über die Erstattung der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten

vom 26.11.2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) und des § 18 Abs. 2 des Gesetzes über den 
kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 14), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259), hat der Ge-
meinderat der Stadt Freiburg im Breisgau in der Sitzung am 26.11.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

Art. 1  Änderung der Satzung über die Erstattung  
der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Die Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten 
vom 12. Juli 2011 i. d. F. der Satzungen vom 18. November 2014, 10. Mai 2016, 
15. Mai 2018, 09. Juli 2019, 06. Dezember 2023 und vom 28. November 2023 wird 
wie folgt geändert:
§ 3 wird wie folgt geändert:
 1.  In Satz 2 Ziffer 2 wird nach 29,00 EUR ergänzt: „…zuzüglich des Betrages, 

um den der jeweilige RVF-Tarif DeutschlandTicket Jugend BW über dem 
Stand vom 01. März 2023 (30,42 EUR) liegt, …“

 2.  In Satz 2 Ziffer 3 wird nach 18,50 EUR ergänzt: „…zuzüglich des Betrages, 
um den der jeweilige RVF-Tarif DeutschlandTicket Jugend BW über dem 
Stand vom 01. März 2023 (30,42 EUR) liegt, …“

 3. In Satz 2 Ziffer 4 wird 4,00 EUR ersetzt durch 8,00 EUR.
 4. In Satz 5 wird 4,00 EUR ersetzt durch 8,00 EUR.

Art. 2  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 26. November 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Satzung  
über die Festsetzung der Hebesätze  

für die Realsteuern Grundsteuer A und 
Grundsteuer B für die Jahre 2025 und 2026  

in der Stadt Freiburg im Breisgau
vom 26.11.2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) und § 50 Landes-
grundsteuergesetz Baden-Württemberg in der Fassung vom 4. November 2020 
(GBl. S. 974), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S.170) hat 
der Gemeinderat der Stadt Freiburg in seiner Sitzung am 26 November 2024 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Hebesätze

Die Hebesätze in der Grundsteuer werden für die Jahre 2025 und 2026 festge-
setzt
 1.  Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 235 v. H.
 2.  Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 235 v. H.
 der Steuermessbeträge.

§2  Fälligkeit von Grundsteuerkleinbeträgen

Abweichend von § 52 Abs. 1 Landesgrundsteuergesetz werden Kleinbeträge ge-
mäß § 52 Abs. 2 Landesgrundsteuergesetz wie folgt fällig:
1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
2.  am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn 

dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 3  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 26 November 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Öffentliche Zustellung
An mehrere Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, sind Bescheide ge-
mäß § 11 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz für Baden-Württemberg  (LVwZG) 
vom 03.07.2007 (GBl. S. 293) öffentlich zuzustellen. Mit der öffentlichen Be-
kanntmachung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te eintreten können (§ 11 Abs. 2 LVwZG).
Die Personalien der betroffenen Personen sowie der Ort, an dem die Bescheide 
eingesehen werden können, werden in der Zeit vom 09.12.2024 bis 23.12.2024 
an den Gemeindeverkündungstafeln im Rathaus der Stadt Freiburg und in den 
Rathäusern der Ortsverwaltungen öffentlich bekannt gemacht.

Freiburg im Breisgau, den 7. Dezember 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Aufstellungsbeschluss sowie 
Veränderungssperre zur Sicherung der 

Planungen des Bebauungsplans  
„Quartier Stühlingerstraße“,  

Plan-Nr. 5-130 (Stühlinger)
1. Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau hat im öffentlichen Teil seiner 
Sitzung am 26.11.2024 die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) im Stadtteil Stühlinger beschlos-
sen.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücknummern 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 
3444, 3445, 3446, 3447, 3447/2, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3454, 3457, 3578, 
3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3469/1, 3470, 3471, 
3472 und 3472/1 und wird begrenzt
 • im Norden durch die Engelbergerstraße,
 • im Osten durch die Grete-Borgmann-Straße,
 • im Süden durch die Stühlingerstraße und
 • im Westen durch die Eschholzstraße.
 Bezeichnung:   Bebauungsplan „Quartier Stühlingerstraße”, Plan-Nr. 5-130
Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich.

Bitte beachten Sie, dass bei diesem Verfahren keine frühzeitige Beteiligung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB stattfindet. Gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
können Sie sich unter https://bauleitplanung.freiburg.de/plan/5-130 über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung informieren. Bis einschließlich 24.01.2025 besteht außerdem die Möglich-
keit, sich zur Planung zu äußern. Die entsprechenden Unterlagen können wäh-
rend der Dienststunden auch beim Stadtplanungsamt eingesehen werden. Bitte 
wenden Sie sich hierzu telefonisch an 0761/201-4163. Bitte beachten Sie, dass die 
Verwaltung inklusive dem Beratungszentrum Bauen in der Zeit vom 23.12.2024 
bis einschließlich 06.01.2025 geschlossen ist.
In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
abgesehen wird.
2.  Veränderungssperre zur Sicherung der Planungen des Bebauungs-

plans
Nach dem Aufstellungsbeschluss hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau über eine  
Veränderungssperre zur Sicherung der Planung über 

den Bebauungsplan „Quartier Stühlingerstraße“,  
Plan-Nr. 5-130 (Stühlinger)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) und der §§ 14 und 16 
Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 26. November 2024 folgende Satzung beschlossen.

§ 1  Beschluss einer Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Quartier 
Stühlingerstraße“, Plan-Nr. 5-130, im Stadtteil Stühlinger, wird eine Verände-
rungssperre beschlossen.

§ 2  Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre erstreckt sich auf folgende Grundstücke:
  Flst.Nrn. 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3447/2, 3448, 

3449, 3450, 3451, 3452, 3454, 3457, 3578, 3459, 3460, 3462, 3463, 3464, 3465, 
3466, 3467, 3468, 3469, 3469/1, 3470, 3471, 3472 und 3472/1 (Stühlinger).

 Bezeichnung:   Bebauungsplan „Quartier Stühlingerstraße“, Plan-Nr. 5-130 
(Stühlinger)

(2)  Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre ist der Lage-
plan vom 08.11.2024 maßgebend. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

§ 3  Inhalt und Rechtswirkung der Veränderungssperre

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre nach § 2 dürfen
 1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche An-

lagen nicht beseitigt werden,
 2.  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund-

stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht durchgeführt 
werden.

(2)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßga-
be des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung 
vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dür-
fen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausge-
übten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

(3)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre 
eine Ausnahme zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung über den Beschluss einer Veränderungssperre tritt mit der öffent-
lichen Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft.

§ 5  Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend.
Freiburg im Breisgau, den 28. November 2024
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister
Der künftige räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre, der in diesem 
Fall dem Geltungsbereich des Bebauungsplans entspricht, ergibt sich aus dem 
abgedruckten Stadtplanauszug.
Die Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans inklusive Lageplan kann während der Dienststunden beim Stadtpla-
nungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg, 
eingesehen werden. Über dessen Inhalt kann Auskunft verlangt werden. Bitte 
wenden Sie sich hierzu telefonisch an 0761/201-4163. Bitte beachten Sie, dass die 
Verwaltung inklusive dem BeratungsZentrum Bauen in der Zeit vom 23.12.2024 
bis einschließlich 06.01.2025 geschlossen ist. 
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Freiburg im 
Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

 •  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gänge.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Erlass des Be-
bauungsplans ist gem. § 4 Abs. 4 GemO nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Stadt Freiburg im Breisgau geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung über den Bebauungsplan verletzt worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist eine Ver-
letzung form- und fristgerecht geltend gemacht worden, so kann sich jeder-
mann, auch nach Ablauf der Frist, auf diese Verletzung berufen.
Zudem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermö-
gensnachteile durch den Bebauungsplan und § 18 Abs. 3 BauGB über das Er-
löschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
hingewiesen.

Freiburg im Breisgau, 7. Dezember 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Öffentliche Zustellung
Mehreren Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist, sind Schreiben gemäß § 11 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Baden-Württemberg öffentlich zuzustel-
len.
Die Personalien der betroffen Personen sowie der Ort, an dem die Schreiben 
eingesehen werden können, werden in der Zeit vom 9.12.2024 bis 7.1.2025 
an den Gemeindeverkündungstafeln im Rathaus der Stadt Freiburg und in den 
Rathäusern der Ortsverwaltungen bekannt gemacht.

Freiburg im Breisgau, den 25. November 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Satzung zur Änderung der Satzung  
der Stadt Freiburg im Breisgau  

über das Reinigen, Schneeräumen 
und Streuen auf den Gehwegen 

(Gehwegreinigungssatzung)
vom 22.10.2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetzvom 02. Dezember 2020 (GBI. S. 1095, 1098), der §§ 2 und 
13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
17. März 2005 (GBI. S. 206) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2020 (GBl. S. 1233) und des § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 11. Mai 1992 (GBI. S. 330, 683), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 2021 (GBl. S. 1040) hat der Gemeinderat der 
Stadt Freiburg im Breisgau in der Sitzung am 22. Oktober 2024 folgende Satzung 
beschlossen:

Art. 1  Änderung der Gehwegreinigungssatzung

Die Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau über das Reinigen, Schneeräumen 
und Streuen auf den Gehwegen vom 19. Dezember 1989 in der Fassung der 
Satzungen vom 23. November 1999, vom 16. April 2002, vom 25. Januar 2005, 
vom 08. Mai 2007, vom 25. Januar 2011, vom 16. Oktober 2012, vom 07. Oktober 
2014, vom 06. Oktober 2015, vom 06. Dezember 2016, vom 02. Oktober 2018, 
vom 29. September 2020, vom 20. April 2021 und vom 18. Oktober 2022 wird 
wie folgt geändert:
§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die jährliche Gebühr je Meter Straßenfront beträgt

bei 3 Reinigungen pro Woche (Reinigungsklasse – „An 3 Tagen“) 23,28 EUR
bei 7 Reinigungen pro Woche (Reinigungsklasse „Täglich“) 34,96 EUR.“

Art. 2  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 22. Oktober 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau 
über die Aufhebung der Satzung über die 
Umsetzung des Anspruchs auf den Besuch 

eines Kindergartens
vom 14.05.2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Gemeinderat 
der Stadt Freiburg in seiner Sitzung am 14.05.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Aufhebung der Satzung über die Umsetzung  
des Anspruchs auf den Besuch eines Kindergartens

Die Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau über die Umsetzung des Anspruchs 
auf den Besuch eines Kindergartens vom 14. Mai 1996 wird aufgehoben.

§ 2  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 4. November 2024
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

 BEKANNTMACHUNGEN
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STELLENANZEIGEN

>  Wir suchen Sie für das Amt für Kinder, Jugend und Familie als

 Sachbearbeiterin (a) 
 Bezuschussung und Förderung von 
Kindertagespflege

  Besoldungsgruppe A 9 LBesO bzw. EG 9a TVöD   Bis 15.12.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement als

 Sachgebietsleitung (a)
 Wahlen

  Besoldungsgruppe A 12 LBesO bzw. bis EG 11 TVöD   Bis 16.12.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Migration und Integration als

 Sachbearbeiterin (a)
 Wohnraumverwaltung

  Besoldungsgruppe A 9 LBesO bzw. EG 9a TVöD   Bis 01.01.2025

>  Wir suchen Sie für das Amt für Kinder, Jugend und Familie  als

 Sachbearbeiterin (a)
�Vormundschaft/Pflegschaft�

  Entgeltgruppe S12 TVöD   Bewerbungsfrist 06.01.2025

>  Wir suchen Sie für das Gebäudemanagement Freiburg als

 Reinigungskraft (a)
 in Teilzeit (40-50 %) für städtische Dienststellen 
und Schulen

  Bis Entgeltgruppe 2 TVöD

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Aushilfskraft als Tierärztin (a) 
 für den Schlachthof

  Vergütung nach dem TV-Fleischuntersuchung

>  Wir suchen Sie für das Amt für städtische 
Kindertageseinrichtungen als

 Pädagogische Fachkraft (a) 
 KiTa

  Bis Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE

>  Wir suchen Sie für das Amt für Schule und Bildung als

 Pädagogische Fachkraft (a)
 in der Schulkindbetreuung

  Bis Entgeltgruppe S 8a TVöD

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Außendienstmitarbeiterin (a) 
 im Gemeindevollzugsdienst für den Fußstreifen-
dienst und die technische Verkehrsüberwachung

  Entgeltgruppe 6 TVöD

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Außendienstmitarbeiterin (a)
 im Vollzugsdienst der Polizeibehörde

  Entgeltgruppe 8 TVöD

„Gut für die Umwelt und die Stadt“
Freiburg belegt Spitzenplatz beim bundesweiten Carsharing-Ranking

Effizient, flächensparend 
und gut fürs Klima – die 

Vorteile von Carsharing 
sind groß, und in Freiburg 
geht es mit dem Ausbau 
schnell voran. Jetzt hat der 
Bundesverband Carsharing 
sein aktuelles Städteran-
king veröffentlicht: Wie 
bereits im vergangenen 
Jahr belegt Freiburg den 
ersten Platz aller Städte 
unter 250.000 Einwohnern.

Bei dem Ranking geht es 
darum, wie viele Fahrzeuge 
pro 1000 Einwohner verfüg-
bar sind. In der Kategorie des 
stationsbasierten Carsharings 
liegt Freiburg im Ranking aller 
Städte – egal welcher Größe 
– wieder auf Platz zwei. Fahr-
zeuge, die flexibel abgestellt 
werden können und keinen 
festen Standort haben, zählen 
da nicht mit. Mehr Details und 
Ergebnisse der anderen Städte 
gibt es online www.carsharing.
de/carsharing-staedteranking. 

„Carsharing ist gut für die 
Umwelt und gut für die Stadt. 
Deshalb gehört ein starkes 
Angebot zu einer klimaver-
träglichen und sozialen Ver-

kehrspolitik fest dazu“, betont 
Mobilitätsbürgermeister Mar-
tin Haag. Stadtweit sind im 
Jahr 2024 mehr als 40 neue 
Carsharing-Plätze dazuge-

kommen. Inzwischen gibt es 
im gesamten Stadtgebiet 537 
Fahrzeuge, auch Waltershofen, 
Opfingen, Tiengen und Mun-
zingen sind mittlerweile aus-
gestattet. In den kommenden 
Jahren wird das Angebot weiter 
ausgebaut.

Für 2025 und 2026 sind be-
reits über 150 neue Stellplätze 
angemeldet. Außerdem fahren 
immer mehr Fahrzeuge der 
Flotte elektrisch.

Seit diesem Jahr ist es in 
Freiburg zudem möglich, ein 
Carsharing-Fahrzeug auszulei-
hen, ohne es wieder zurück zur 
Ausgangsstation zu bringen –
flexibel ohne festen Endpunkt. 
Dieses System ist bekannt als 
„Free-Floating-Carsharing“ und 
ein weiterer Baustein für nach-
haltige Mobilität in Freiburg. 
Bei neuen Wohngebieten wie 
dem Quartier Klein eschholz 
oder dem Stadtteil Dietenbach 
plant die Stadt Carsharing als 
feste Säule der Mobilität von 
Anfang an mit ein. 

Gut ausgestattet: In Sachen Carsharing steht Freiburg auf Platz 
eins der Städte unter 250.000 Einwohnern. 

Ein Grundstein für den Erhalt des Martinstors
Erst der Alte Friedhof, jetzt das Martinstor: Die unter dem 
Dach der Sparkassen-Stiftung für die Bürgerschaft gegründe-
te Anneliese-Müller-Stiftung hat 40.000 Euro für den Erhalt 
des historischen Stadttors am Südende der Fußgängerzone 
gespendet. Das im 13. Jahrhundert erbaute Martinstor gehört 
zu den wenigen erhaltenen Zeugnissen der Freiburger Stadt-
mauer und ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. 
Erste Sicherungsmaßnahmen an den Türmchen im Jahr 2022 
haben gezeigt, dass eine umfassende Sanierung unumgänglich 
ist. Die Spende ermöglicht die Erstellung einer umfassenden 
Schadenskartierung, die unter anderem einen Drohnenbeflug 
sowie eine statisch-konstruktive Untersuchung der Fassade 
und des Turminneren umfasst und später als Grundlage für ein 
detailliertes Sanierungskonzept dient. Unser Bild zeigt Spar-
kassenchef Daniel Zeiler mit Oberbürgermeister Martin Horn 
und GMF-Chefin Andrea Katzer (v. l.). (Foto: Sparkasse)

Seniorentreff im 
Colombipark

Gemeinsam mit dem Lo-
kalverein Innenstadt lädt das 
städtische Seniorenbüro am 
Dienstag, 10. Dezember, von 
15 bis 17 Uhr Seniorinnen und 
Senioren zu einem vorweih-
nachtlichen Treff ein. Das ge-
mütliche Beisammensein fin-
det auf dem Weihnachtsmarkt 
im Colombipark statt. Für die 
musikalische Abrundung sorgt 
der Chor des Katharinenstifts 
mit adventlichen Gesängen. 
Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen.

B 31-Tunnel zwei 
Nächte gesperrt

Das Garten- und Tiefbauamt 
muss für eine Bestandsaufnah-
me die Tunnel der B 31 Ost) 
in zwei Nächten jeweils von 
21 bis 6.30 Uhr voll sperren. 
Das betrifft von Dienstag,10. 
Dezember, auf Mittwoch, 11. 
Dezember die Tunnelröhren 
stadteinwärts. In der folgenden 
Nacht auf Donnerstag, 12. De-
zember, sind dann die Röhren 
stadtauswärts an der Reihe.

Escape-Game für 
die kalten Monate

Ab 8. Januar gibt es das 
Escape-Game im Waldhaus 
als Indoor-Angebot im Wald-
Klima-Raum – für die kal-

ten Monate bis März. Das 
„Escape-Game – Stoppt den 
Klimawandel!“ eignet sich für 
Kinder- und Jugendgruppen 
ab zwölf Jahren (in Begleitung 
mindestens eines Erwachse-
nen), als Familienausflug so-
wie für Erwachsenengruppen, 
etwa für Betriebsausflüge oder 
Teambuildingmaßnahmen. Das 
Thema: Ein Mädchen aus der 
Zukunft bittet um Hilfe. Sie 
lebt im Jahr 2100. Ihr Alltag 
ist bestimmt von den Folgen 
des Klimawandels. Als Team 
gilt es, Rätsel zu lösen, um den 
Klimawandel aufzuhalten.

  Mindestpreis 150 Euro, Dauer: 
ca. 2,5 Stunden, für Gruppen ab 
8 bis max. 20 Personen, Termine: 
Mo – Fr. Infos und Anmeldung 
unter www.waldhaus-freiburg.de/
gruppenangebote

Walk & Talk 
zur Jubag25

Der Wegweiser Bildung bie-
tet für alle, die in Freiburg zu 
Bildungsthemen beraten, die 
Reihe Walk & Talk an. Am 
Dienstag, 10.  Dezember, um 
14 Uhr spazieren sie gemein-
sam zur Jugendberufsagentur 
– Jubag25, einer Anlaufstelle 
für junge Menschen von 15 bis 
25 Jahren. Das Angebot richtet 
sich an die Mitglieder des Netz-
werks Bildungsberatung.

  www.wegweiser-bildung.de/ 
veranstaltungen/walk-talk, Anmel-
dung: veranstaltung@wegweiser-
bildung.de oder Tel. 0761 3 68 95-87.

KURZ GEMELDET

Umgang mit 
Drogenutensilien

Broschüre gibt Verhaltenstipps

Über den 
Umgang mit 

drogenkonsumie-
renden Menschen 
informiert eine 
Broschüre, die die 
AWO-Drogenhilfe 
gemeinsam mit der Stadt 
herausgegeben hat.

„Drogen und deren Konsum 
sind ein komplexes Thema, das 
oft mit Vorurteilen und Ängs-
ten behaftet ist“, heißt es in der 
Broschüre, die auf 20 Seiten 
bemüht ist, beides abzubauen 
– mit Informationen und Tipps. 
Wirkung und Konsumform der 
wichtigsten Substanzen wer-
den kurz erläutert. Weiter geht 
es über Hinweise, wie stressige 
Situationen zu bewältigen sind. 
Zwei Seiten widmen sich der 

Frage, wie man mit 
Personen umgehen 
sollte, die erkenn-
bar unter Drogen-
einfluss stehen.

Ein wesentlicher 
Themenkomplex 

ist der sichere Umgang mit 
Drogenutensilien, beispiels-
weise mit weggeworfenen 
Spritzen. Beim Entsorgen ist 
unbedingt darauf zu achten, 
dass man sich selbst oder eine 
andere Person nicht verletzen 
kann. Sollte das doch passie-
ren, weiß die Infektionsambu-
lanz der Uniklinik Rat – ihre 
Adresse findet sich wie die 
weiterer wichtiger Anlaufstel-
len am Ende der Broschüre. 

  Der kompakte Ratgeber ist 
kostenlos als Download erhältlich: 
www.freiburg.de/kontaktnetz

INFOS ZU DROGENKONSUMIERENDEN PERSONEN –  
WIE KANN ICH MICH VERHALTEN, WENN…?
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Räumen ist Pflicht, 
aber Salz ist verboten
Gehwege säubern ist lästig, aber notwendig 

Wenn die  Wetterfrösche 
recht behalten, könn-

te der Winter demnächst 
Ernst machen. Daher 
weist die Stadtverwaltung 
darauf hin, dass für die 
Gehwege vor der eigenen 
Haustür eine Reinigungs-, 
Räum- und Streupflicht 
besteht. Auftausalze 
dürfen dabei aber nicht 
zum Einsatz kommen.

Die Reinigung umfasst 
Laub, Schmutz, Abfälle und 
Unkraut auf der gesamten Geh-
wegfläche. Das ist bei Bedarf, 
mindestens aber einmal wö-
chentlich, vorgeschrieben. Bei 
Schnee- und Eisglätte gilt zu-
sätzlich die Räum- und Streu-
pflicht, und zwar werktags bis 
7 Uhr, an Sonn- und Feierta-

gen bis 9 Uhr. Wenn tagsüber 
bis 20 Uhr Schnee fällt, ist zu 
räumen, sobald und sooft es 
die Sicherheit des Fußgänger-
verkehrs erfordert. Wer dieser 
Pflicht nicht nachkommt, be-
geht eine Ordnungswidrigkeit 
und riskiert bei Unfällen Scha-
denersatzforderungen.

Das Umweltschutzamt emp-
fiehlt, den Schnee möglichst 
mit Schneeschiebern und Be-
sen zu räumen. Zum Streuen 
sind ausschließlich salzfreie, 
abstumpfende Stoffe (etwa 
Splitt, Kies oder Granulat) 
zugelassen. Gehwege dürfen 
nicht mit Auftausalz oder ande-
ren umweltschädlichen Mitteln 
bestreut werden.

Streugut lässt sich auch gut 
wiederverwenden – das schont 
Umwelt und Geldbeutel. 
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